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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung der Rechtsanwaltsordnung 

Erfordernisse zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft. Erfordernisse zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft. 

§ 1. (1) bis (1a) ... § 1. (1) bis (1a) ... 

(2) Diese Erfordernisse sind: (2) Diese Erfordernisse sind: 

 a) bis e) ...  a) bis e) ... 

 f) die Teilnahme an den nach den Richtlinien für die Ausbildung von 
Rechtsanwaltsanwärtern erforderlichen Ausbildungsveranstaltungen im 
Ausmaß von höchstens 42 Halbtagen; 

 f) die Teilnahme an den nach den Richtlinien für die Ausbildung von 
Rechtsanwaltsanwärtern erforderlichen Ausbildungsveranstaltungen im 
Ausmaß von mindestens 42 Halbtagen; 

 g) …  g) … 

(3) ... (3) ... 

(4) Der Rechtsanwalt kann sich nur dann in das Firmenbuch eintragen 
lassen, wenn er die Rechtsanwaltschaft in Form einer Rechtsanwaltschafts-
Gesellschaft ausübt. 

(4) Der Rechtsanwalt kann sich nur dann in das Firmenbuch eintragen 
lassen, wenn er die Rechtsanwaltschaft in Form einer Rechtsanwalts-Gesellschaft 
ausübt. 

(5) ... (5) ... 

§ 1a. (1) Die Ausübung der Rechtsanwaltschaft ist auch in der Rechtsform 
der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, in der Rechtsform der offenen Gesellschaft 
oder der Kommanditgesellschaft (Rechtsanwalts-Partnerschaft) und der 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung zulässig. Die Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft darf nur im Einklang mit den berufsrechtlichen Vorschriften 
erfolgen. Sie bedarf der Eintragung in die Liste der Rechtsanwalts-Gesellschaften 
bei der Rechtsanwaltskammer, in deren Sprengel die Gesellschaft ihren 
Kanzleisitz hat. Für die Rechtsanwalts-Partnerschaft und die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung ist die Eintragung in das Firmenbuch Voraussetzung für die 
Eintragung in die Liste der Rechtsanwalts-Gesellschaften. Sie ist dem Ausschuss 
der zuständigen Rechtsanwaltskammer nachzuweisen. 

§ 1a. (1) Die Rechtsanwaltschaft kann auch in einer Rechtsanwalts-
Gesellschaft in der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer 
eingetragenen Personengesellschaft (Rechtsanwalts-Partnerschaft) oder einer 
Kapitalgesellschaft ausgeübt werden, dies mit Ausnahme der Rechtsform der 
Aktiengesellschaft. Bei Einhaltung der Erfordernisse der §§ 21a und 21c und 
einer wirksamen Gründung der betreffenden Gesellschaft nach dem jeweils 
maßgeblichen Recht kann die Rechtsanwaltschaft darüber hinaus auch in einer 
sonstigen, nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft für die Ausübung 
der Rechtsanwaltschaft offenstehenden Personen- oder Kapitalgesellschafts-
Rechtsform ausgeübt werden, dies mit Ausnahme der Rechtsform der 
Aktiengesellschaft (oder einer dieser gleichartigen Kapitalgesellschaft). Die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausübung der Rechtsanwaltschaft darf nur im Einklang mit den berufsrechtlichen 
Vorschriften erfolgen. Sie bedarf der Eintragung in die Liste der Rechtsanwalts-
Gesellschaften bei der Rechtsanwaltskammer, in deren Sprengel die Gesellschaft 
ihren Kanzleisitz hat. Für die Rechtsanwalts-Partnerschaft und die 
rechtsanwaltliche Kapitalgesellschaft im Sinn des ersten Satzes ist die Eintragung 
in das Firmenbuch Voraussetzung für die Eintragung in die Liste der 
Rechtsanwalts-Gesellschaften; im Fall einer sonst nach dem zweiten Satz 
zulässigen Rechtsanwalts-Gesellschaft, die nach dem auf sie anwendbaren Recht 
in ein öffentliches Register einzutragen ist, bedarf es zur Eintragung in die Liste 
der Rechtsanwalts-Gesellschaften des Nachweises der Eintragung in das 
öffentliche Register. Sie ist dem Ausschuss der zuständigen 
Rechtsanwaltskammer nachzuweisen. 

(2) Die beabsichtigte Errichtung der Gesellschaft ist unter Verwendung eines 
vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag aufzulegenden Formblatts beim 
Ausschuß der zuständigen Rechtsanwaltskammer anzumelden. Die Anmeldung 
hat zu enthalten: 

(2) Die beabsichtigte Errichtung der Gesellschaft ist unter Verwendung eines 
vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag aufzulegenden Formblatts beim 
Ausschuß der zuständigen Rechtsanwaltskammer anzumelden. Die Anmeldung 
hat zu enthalten: 

 1. die Art der Gesellschaft und die Gesellschaftsbezeichnung, die einen 
Hinweis auf die Ausübung der Rechtsanwaltschaft zu enthalten hat, bei 
einer Rechtsanwalts-Partnerschaft und einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung die Firma (§ 19 Abs. 1 Z 4 UGB; § 1b); 

 1. die Art der Gesellschaft und die Firma oder Gesellschaftsbezeichnung 
(§ 1b); 

 2. bis 5. …  2. bis 5. … 

(3) ... (3) ... 

(4) Die Eintragung in die Liste ist vom Ausschuss zu verweigern oder zu 
streichen, wenn sich herausstellt, dass die Erfordernisse der §§ 21a oder 21c nicht 
oder nicht mehr vorliegen. § 5 Abs. 2 zweiter Satz und § 5a sind sinngemäß 
anzuwenden. Soweit nicht Gefahr im Verzug vorliegt, kann der Ausschuss der 
Gesellschaft vor ihrer Streichung eine sechs Monate nicht übersteigende Frist 
einräumen, um einen dem Gesetz entsprechenden Zustand herzustellen. Von der 
Streichung der Eintragung ist das Firmenbuchgericht zu verständigen (§ 13 FBG). 

(4) Die Eintragung in die Liste ist vom Ausschuss zu verweigern oder zu 
streichen, wenn sich herausstellt, dass die Erfordernisse der §§ 21a oder 21c nicht 
oder nicht mehr vorliegen. § 5 Abs. 2 zweiter Satz und § 5a sind sinngemäß 
anzuwenden. Soweit nicht Gefahr im Verzug vorliegt, kann der Ausschuss der 
Gesellschaft vor ihrer Streichung eine sechs Monate nicht übersteigende Frist 
einräumen, um einen dem Gesetz entsprechenden Zustand herzustellen. Von der 
Streichung der Eintragung ist das Firmenbuchgericht (§ 13 FBG) oder 
gegebenenfalls die das öffentliche Register, in das die Rechtsanwalts-Gesellschaft 
eingetragen ist, führende Stelle zu verständigen. 

(5) Zur Eintragung einer Rechtsanwalts-Partnerschaft oder einer 
Rechtsanwalts-Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung sowie für jede weitere auf eine derartige Gesellschaft 
bezügliche Eintragung in das Firmenbuch bedarf es der Vorlage einer Erklärung 

(5) Zur Eintragung einer Rechtsanwalts-Gesellschaft sowie für jede weitere 
auf eine derartige Gesellschaft bezügliche Eintragung in das Firmenbuch bedarf 
es der Vorlage einer Erklärung der zuständigen Rechtsanwaltskammer, dass 
gegen diese Eintragung kein Einwand besteht. Bei Sprengel überschreitender 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der zuständigen Rechtsanwaltskammer, dass gegen diese Eintragung kein 
Einwand besteht. Bei Sprengel überschreitender Sitzverlegung der Gesellschaft 
ist jene Rechtsanwaltskammer zur Abgabe der Erklärung zuständig, in deren 
Sprengel der Sitz verlegt wird. Ein Einwand ist nur dann zu erheben, wenn die 
beabsichtigte Eintragung dem Gesetz widerspricht; § 5 Abs. 2 zweiter Satz und 
§ 5a sind sinngemäß anzuwenden. 

Sitzverlegung der Gesellschaft ist jene Rechtsanwaltskammer zur Abgabe der 
Erklärung zuständig, in deren Sprengel der Sitz verlegt wird. Ein Einwand ist nur 
dann zu erheben, wenn die beabsichtigte Eintragung dem Gesetz widerspricht; § 5 
Abs. 2 zweiter Satz und § 5a sind sinngemäß anzuwenden. 

(6) ... (6) ... 

 (7) Eine nicht in das Firmenbuch eingetragene Rechtsanwalts-Gesellschaft 
hat die zuständige Rechtsanwaltskammer unverzüglich über jede Änderung im 
Stand ihrer Gesellschafter zu informieren und ihr darüber hinaus bis spätestens 
31. Jänner eines jeden Kalenderjahres eine aktuelle Liste der Gesellschafter 
sowie gegebenenfalls einen aktuellen Auszug ihrer Eintragung in das für sie 
maßgebliche öffentliche Register zu übermitteln. 

§ 1b. (1) Die Firma oder die Bezeichnung einer Rechtsanwalts-Gesellschaft 
darf nur die Namen eines oder mehrerer der folgenden Personen enthalten: eines 
Gesellschafters, der Rechtsanwalt im Sinn des § 21c Z 1 lit. a ist, oder eines 
ehemaligen Rechtsanwalts, der auf die Rechtsanwaltschaft verzichtet hat und im 
Zeitpunkt der Verzichtleistung Gesellschafter war oder dessen als Rechtsanwalts-
Gesellschaft oder Einzelunternehmen geführte Kanzlei von der Gesellschaft 
fortgeführt wird. Die Namen anderer Personen dürfen in die Firma nicht 
aufgenommen werden. § 12 Abs. 1 EIRAG, BGBl. I Nr. 27/2000, gilt sinngemäß. 
Als Sachbestandteil ist nur ein Hinweis auf die Ausübung der Rechtsanwaltschaft 
aufzunehmen. An die Stelle der Bezeichnung „offene Gesellschaft“ kann die 
Bezeichnung „Partnerschaft“ oder – sofern die Firma nicht die Namen aller 
Gesellschafter enthält – der Zusatz „und (&) Partner“, an die Stelle der 
Bezeichnung „Kommanditgesellschaft“ kann die Bezeichnung „Kommandit-
Partnerschaft“ treten. 

§ 1b. (1) Die Firma oder die Bezeichnung einer Rechtsanwalts-Gesellschaft 
darf nur die Namen eines oder mehrerer der folgenden Personen enthalten: eines 
Gesellschafters, der Rechtsanwalt im Sinn des § 21c Z 1 lit. a ist, oder eines 
ehemaligen Rechtsanwalts, der auf die Rechtsanwaltschaft verzichtet hat und im 
Zeitpunkt der Verzichtleistung Gesellschafter war oder dessen als Rechtsanwalts-
Gesellschaft oder Einzelunternehmen geführte Kanzlei von der Gesellschaft 
fortgeführt wird. Die Namen anderer Personen dürfen in die Firma nicht 
aufgenommen werden. § 12 Abs. 1 EIRAG, BGBl. I Nr. 27/2000, gilt sinngemäß. 
Als Sachbestandteil der Firma oder der Gesellschaftsbezeichnung ist ein Hinweis 
auf die Ausübung der Rechtsanwaltschaft aufzunehmen; zusätzlich kann auf eine 
fachliche Spezialisierung hingewiesen werden, soweit diese nicht irreführend ist 
und auch nicht den Eindruck einer fachlichen oder örtlichen Alleinstellung 
bewirkt. An die Stelle der Bezeichnung „offene Gesellschaft“ kann die 
Bezeichnung „Partnerschaft“ oder – sofern die Firma nicht die Namen aller 
Gesellschafter enthält – der Zusatz „und (&) Partner“, an die Stelle der 
Bezeichnung „Kommanditgesellschaft“ kann die Bezeichnung „Kommandit-
Partnerschaft“ treten. 

(2) Die Bezeichnung des Rechtsanwaltsunternehmens, das in Form einer 
Rechtsanwalts-Partnerschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
fortgesetzt wird, darf – jedoch nur mit einem die neue Rechtsform andeutenden 
Zusatz – weitergeführt werden. 

(2) Die Bezeichnung des Rechtsanwaltsunternehmens, das in Form einer 
Rechtsanwalts-Gesellschaft fortgesetzt wird, darf – jedoch nur mit einem die neue 
Rechtsform andeutenden Zusatz – weitergeführt werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

II. Abschnitt. II. Abschnitt. 

Rechte und Pflichten der Rechtsanwälte. Rechte und Pflichten der Rechtsanwälte. 

§ 8a. (1) und (2) ... § 8a. (1) und (2) ... 

(3) Der Rechtsanwalt hat ferner eine Analyse und Bewertung des für ihn 
bestehenden Risikos der Inanspruchnahme seiner Tätigkeit zu Zwecken der 
Geldwäscherei (§ 165 StGB) und Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) 
durchzuführen, wobei dies in einem angemessenen Verhältnis zu seiner konkreten 
Geschäftstätigkeit und Art und Größe seiner Kanzlei zu stehen hat. 
Risikofaktoren, die sich bezogen auf seine Kunden, auf bestimmte Länder und 
geografische Gebiete oder auf bestimmte Produkte, Dienstleistungen, 
Transaktionen oder Vertriebskanäle ergeben, sind dabei besonders zu 
berücksichtigen. Diese Risikobewertungen sind vom Rechtsanwalt 
aufzuzeichnen, auf aktuellem Stand zu halten und auf Anforderung der 
Rechtsanwaltskammer zur Verfügung zu stellen. Tatsachen, die der Rechtsanwalt 
unter den in § 8c Abs. 1 zweiter Satz genannten Voraussetzungen erfahren hat, 
müssen nicht in die schriftlichen Risikobewertungen aufgenommen werden. 

(3) Der Rechtsanwalt hat ferner eine Analyse und Bewertung des für ihn 
bestehenden Risikos der Inanspruchnahme seiner Tätigkeit zu Zwecken der 
Geldwäscherei (§ 165 StGB) und Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) 
durchzuführen, wobei dies in einem angemessenen Verhältnis zu seiner konkreten 
Geschäftstätigkeit und Art und Größe seiner Kanzlei zu stehen hat. 
Risikofaktoren, die sich bezogen auf seine Kunden, auf bestimmte Länder und 
geografische Gebiete oder auf bestimmte Produkte, Dienstleistungen, 
Transaktionen oder Vertriebskanäle ergeben, sind dabei besonders zu 
berücksichtigen. Diese Risikobewertungen sind vom Rechtsanwalt 
aufzuzeichnen, auf aktuellem Stand zu halten und auf Anforderung der 
Rechtsanwaltskammer zur Verfügung zu stellen. Tatsachen, die der Rechtsanwalt 
unter den in § 8c Abs. 1 dritter Satz genannten Voraussetzungen erfahren hat, 
müssen nicht in die schriftlichen Risikobewertungen aufgenommen werden. 

(4) bis (8) ... (4) bis (8) ... 

§ 8b. (1) ...  § 8b. (1) ...  

(2) Die Identität der Partei ist durch persönliche Vorlage eines amtlichen 
Lichtbildausweises oder, wo dies nicht möglich und die Vornahme einer 
Transaktion zur Sicherung der Verteidigungsrechte oder des Rechts auf effektive 
Rechtsdurchsetzung im Sinn des Art. 6 EMRK geboten ist, einen amtlich 
dokumentierten, in gleicher Weise beweiskräftigen Vorgang festzustellen. Als 
amtlicher Lichtbildausweis in diesem Sinne Als amtlicher Lichtbildausweis in 
diesem Sinne gelten von einer staatlichen Behörde ausgestellte Dokumente, die 
mit einem nicht austauschbaren, erkennbaren Kopfbild der betreffenden Person 
versehen sind und den Namen, die Unterschrift und, soweit dies nach dem Recht 
des ausstellenden Staates vorgesehen ist, auch das Geburtsdatum der Person 
sowie die ausstellende Behörde enthalten. Schreitet für die Partei ein Vertreter 
ein, so ist dessen Identität in gleicher Weise festzustellen. Die 
Vertretungsbefugnis ist anhand geeigneter Bescheinigungen zu überprüfen. 

(2) Die Identität der Partei ist durch persönliche Vorlage eines amtlichen 
Lichtbildausweises oder, wo dies nicht möglich und die Vornahme einer 
Transaktion zur Sicherung der Verteidigungsrechte oder des Rechts auf effektive 
Rechtsdurchsetzung im Sinn des Art. 6 EMRK geboten ist, einen amtlich 
dokumentierten, in gleicher Weise beweiskräftigen Vorgang festzustellen. Nach 
Maßgabe der verfügbaren technischen Voraussetzungen umfasst dies auch 
gesetzlich vorgesehene Verfahren, mit denen gesichert dieselben Informationen 
wie mit der Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises zur Verfügung gestellt 
werden (elektronischer Ausweis), sowie solche elektronische 
Identifizierungsmittel, die über ein von einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union gemäß Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABl. Nr. L 257 vom 
28.08.2014 S. 73, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 257 vom 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
29.01.2015 S. 19 (im Folgenden: eIDAS-VO), notifiziertes elektronisches 
Identifizierungssystem ausgestellt werden und dem Sicherheitsniveau 
„substanziell“ oder „hoch“ (Art. 8 Abs. 2 lit. b und c eIDAS-VO) entsprechen. 
Als amtlicher Lichtbildausweis im Sinne des ersten Satzes gelten von einer 
staatlichen Behörde ausgestellte Dokumente, die mit einem nicht austauschbaren, 
erkennbaren Kopfbild der betreffenden Person versehen sind und den Namen, die 
Unterschrift und, soweit dies nach dem Recht des ausstellenden Staates 
vorgesehen ist, auch das Geburtsdatum der Person sowie die ausstellende 
Behörde enthalten. Schreitet für die Partei ein Vertreter ein, so ist dessen Identität 
in gleicher Weise festzustellen. Die Vertretungsbefugnis ist anhand geeigneter 
Bescheinigungen zu überprüfen. 

(3) Ist die Partei bei Anknüpfung der Geschäftsbeziehung oder 
Durchführung des Geschäfts nicht physisch anwesend (Ferngeschäft), so hat der 
Rechtsanwalt zusätzlich geeignete und beweiskräftige Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Identität der Partei verlässlich festzustellen und zu prüfen und dafür zu 
sorgen, dass die erste Zahlung der Partei im Rahmen des Geschäfts über ein 
Konto abgewickelt wird, das im Namen des Kunden bei einem Kreditinstitut 
eröffnet wurde, das in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2015/849 
fällt. 

(3) Ist die Partei bei Anknüpfung der Geschäftsbeziehung oder 
Durchführung des Geschäfts nicht physisch anwesend (Ferngeschäft), so hat der 
Rechtsanwalt diesen Umstand bei der von ihm auf risikobasierter Grundlage 
vorzunehmenden Beurteilung (Abs. 8) angemessen zu berücksichtigen und 
erforderlichenfalls zusätzliche geeignete und beweiskräftige Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Identität der Partei verlässlich festzustellen und zu prüfen. 

(4) Der Rechtsanwalt hat angemessene Maßnahmen zur Überprüfung der 
Identität des wirtschaftlichen Eigentümers zu setzen. Im Fall von juristischen 
Personen, Trusts, Gesellschaften, Stiftungen und vergleichbar vereinbarten 
Strukturen schließt dies angemessene Maßnahmen ein, um die konkrete 
Eigentums- und Kontrollstruktur zu verstehen. Werden die Begünstigten von 
Trusts oder von vergleichbar vereinbarten Strukturen (§ 8d Z 2 lit. d und Z 3) 
nach besonderen Merkmalen oder nach Kategorie bestimmt, so hat der 
Rechtsanwalt ausreichende Informationen einzuholen, um zu gewährleisten, dass 
ihm zum Zeitpunkt der Auszahlung oder zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Begünstigte seine erworbenen Rechte wahrnimmt, die Feststellung der Identität 
des Begünstigten möglich sein wird. Der Nachweis der Identität des jeweiligen 
Auftraggebers hat bei natürlichen Personen durch Vorlage des Originals oder 
einer Kopie des amtlichen Lichtbildausweises des jeweiligen Auftraggebers zu 
erfolgen, bei juristischen Personen durch beweiskräftige Urkunden. Über die von 
ihm getroffenen Maßnahmen zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers 
nach § 8d Z 1 lit. a und b hat der Rechtsanwalt Aufzeichnungen zu führen und 
aufzubewahren. 

(4) Der Rechtsanwalt hat angemessene Maßnahmen zur Überprüfung der 
Identität des wirtschaftlichen Eigentümers zu setzen. Im Fall von juristischen 
Personen, Trusts, Gesellschaften, Stiftungen und vergleichbar vereinbarten 
Strukturen schließt dies angemessene Maßnahmen ein, um die konkrete 
Eigentums- und Kontrollstruktur zu verstehen. Werden die Begünstigten von 
Trusts oder von vergleichbar vereinbarten Strukturen im Sinn des § 2 Z 2 lit. d 
und Z 3 WiEReG nach besonderen Merkmalen oder nach Kategorie bestimmt, so 
hat der Rechtsanwalt ausreichende Informationen einzuholen, um zu 
gewährleisten, dass ihm zum Zeitpunkt der Auszahlung oder zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Begünstigte seine erworbenen Rechte wahrnimmt, die Feststellung 
der Identität des Begünstigten möglich sein wird. Der Nachweis der Identität des 
jeweiligen Auftraggebers hat bei natürlichen Personen durch Vorlage des 
Originals oder einer Kopie des amtlichen Lichtbildausweises des jeweiligen 
Auftraggebers zu erfolgen, bei juristischen Personen durch beweiskräftige 
Urkunden. Über die von ihm getroffenen Maßnahmen zur Ermittlung des 
wirtschaftlichen Eigentümers im Sinn des § 2 Z 1 lit. a und b WiEReG hat der 
Rechtsanwalt Aufzeichnungen zu führen und aufzubewahren. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (4a) Bei Anknüpfung einer neuen Geschäftsbeziehung zu einem Rechtsträger 
im Sinn des § 1 Abs. 2 WiEReG ist im Rahmen der Feststellung der Identität des 
wirtschaftlichen Eigentümers ein Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen 
Eigentümer (§ 7 Abs. 1 WiEReG) gemäß § 9 oder § 10 WiEReG einzuholen. 
Handelt es sich um einen solchen Rechtsträger mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Drittland, in dem eine 
Verpflichtung zur Registrierung des wirtschaftlichen Eigentümers in einem den 
Anforderungen der Art. 30 und 31 der Richtlinie (EU) 2015/849 entsprechenden 
Register besteht und ein solches Register auch tatsächlich eingerichtet ist, so hat 
der Rechtsanwalt gegebenenfalls einen Nachweis der Registrierung oder einen 
Auszug aus diesem Register einzuholen; die Überprüfung der Identität des 
wirtschaftlichen Eigentümers kann diesfalls auch erst während der Begründung 
der Geschäftsbeziehung abgeschlossen werden, wenn dies notwendig ist, um den 
normalen Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen, und ein geringeres Risiko der 
Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht. 

 (4b) Ist der ermittelte wirtschaftliche Eigentümer ein Angehöriger der 
obersten Führungsebene gemäß § 2 Z 1 lit. b WiEReG, so hat der Rechtsanwalt 
die erforderlichen angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um die Identität der 
natürlichen Person, die die Position als Angehöriger der Führungsebene innehat, 
zu überprüfen, und Aufzeichnungen über die ergriffenen Maßnahmen sowie über 
etwaige während des Überprüfungsvorgangs aufgetretene Schwierigkeiten zu 
führen und aufzubewahren. 

(5) Der Rechtsanwalt hat die nach Abs. 2 bis 4 zur Feststellung der Identität 
vorgelegten Unterlagen soweit als möglich im Original aufzubewahren. Bei 
amtlichen Lichtbildausweisen und anderen Unterlagen, deren Aufbewahrung im 
Original nicht möglich oder nicht tunlich ist, sind Kopien anzufertigen und 
aufzubewahren. 

(5) Der Rechtsanwalt hat die nach Abs. 2 bis 4b zur Feststellung der Identität 
vorgelegten oder von ihm eingeholten Unterlagen soweit als möglich im Original 
aufzubewahren. Bei amtlichen Lichtbildausweisen und anderen Unterlagen, deren 
Aufbewahrung im Original nicht möglich oder nicht tunlich ist, sind Kopien 
anzufertigen und aufzubewahren. Entsprechendes gilt – soweit verfügbar – für 
Informationen, die bei der Feststellung und Prüfung der Identität unter 
Verwendung eines in Abs. 2 zweiter Satz genannten Verfahrens oder 
Identifikationsmittels eingeholt wurden. 

(6) Der Rechtsanwalt hat den Zweck und die angestrebte Art der 
Geschäftsbeziehung oder des Geschäfts anhand der ihm zur Verfügung stehenden 
oder erforderlichenfalls einzuholenden Informationen aufgrund einer 
risikobasierten Beurteilung zu bewerten und die Geschäftsbeziehung laufend zu 
überwachen; die Informationen sind von ihm aufzubewahren. Er hat Hintergrund 

(6) Der Rechtsanwalt hat den Zweck und die angestrebte Art der 
Geschäftsbeziehung oder des Geschäfts anhand der ihm zur Verfügung stehenden 
oder erforderlichenfalls einzuholenden Informationen aufgrund einer 
risikobasierten Beurteilung zu bewerten und die Geschäftsbeziehung laufend zu 
überwachen; die Informationen sind von ihm aufzubewahren. Er hat Hintergrund 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und Zweck aller Geschäftsbeziehungen und Geschäfte, die komplex sind oder der 
Abwicklung ungewöhnlich großer oder aufgrund ihrer Konstruktion oder ihres 
Musters ungewöhnlicher Transaktionen ohne offensichtlichen wirtschaftlichen 
oder rechtmäßigen Zweck dienen sollen, zu untersuchen, soweit dies im 
angemessenen Rahmen möglich ist; um zu bestimmen, ob solche 
Geschäftsbeziehungen und Geschäfte verdächtig sind, hat der Rechtsanwalt 
insbesondere den Umfang und die Art ihrer Überwachung zu verstärken. Eine 
Verpflichtung zu erhöhter Aufmerksamkeit des Rechtsanwalts besteht ferner 
jedenfalls dann, wenn die Partei oder der wirtschaftliche Eigentümer den Sitz 
oder Wohnsitz in einem Staat hat, der in einem von der Europäischen 
Kommission gemäß Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 erlassenen 
delegierten Rechtsakt als Drittland mit erhöhtem Risiko angeführt ist. 

und Zweck aller Geschäftsbeziehungen und Geschäfte, die komplex sind oder der 
Abwicklung ungewöhnlich großer oder aufgrund ihrer Konstruktion oder ihres 
Musters ungewöhnlicher Transaktionen dienen oder keinen offensichtlichen 
wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck haben, zu untersuchen, soweit dies im 
angemessenen Rahmen möglich ist; um zu bestimmen, ob solche 
Geschäftsbeziehungen und Geschäfte verdächtig sind, hat der Rechtsanwalt 
insbesondere den Umfang und die Art ihrer Überwachung zu verstärken. Eine 
Verpflichtung zu einer solchen erhöhten Aufmerksamkeit des Rechtsanwalts 
besteht ferner jedenfalls dann, wenn an einer Geschäftsbeziehung oder einer 
Transaktion ein von der Europäischen Kommission in einem gemäß Art. 9 Abs. 2 
der Richtlinie (EU) 2015/849 erlassenen delegierten Rechtsakt ermitteltes 
Drittland mit hohem Risiko oder eine natürliche oder juristische Person mit 
Wohnsitz oder Sitz in einem solchen Drittland beteiligt ist. Gegenüber der Partei 
hat der Rechtsanwalt diesfalls jedenfalls die in § 9a Abs. 1 FM-GWG angeführten 
verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen sinngemäß anzuwenden. Darüber hinaus kann 
der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz mit 
Verordnung im Einklang mit den internationalen Pflichten der Europäischen 
Union und in sinngemäßer Anwendung des § 9a Abs. 4 FM-GWG 

  1. eine oder mehrere zusätzliche, von den Rechtsanwälten einzuhaltende 
risikomindernde Maßnahmen hinsichtlich aller oder bestimmter 
Drittländer mit hohem Risiko vorsehen, die aus einem oder mehreren der 
in § 9a Abs. 2 Z 1 bis 3 FM-GWG genannten Elemente bestehen, oder 

  2. gegebenenfalls in sinngemäßer Anwendung des § 9a Abs. 3 Z 1 bis 3 
FM-GWG eine oder mehrere der dort genannten Maßnahmen für den 
Umgang mit allen oder bestimmten Drittländern mit hohem Risiko 

 anordnen. 

Die Überwachung schließt eine Überprüfung der im Verlauf der 
Geschäftsbeziehung abgewickelten Transaktionen mit ein, um sicherzustellen, 
dass diese mit den Kenntnissen des Rechtsanwalts über die Partei, deren 
Geschäftstätigkeit und Risikoprofil einschließlich erforderlichenfalls der Quelle 
der Mittel zusammenpassen. Der Rechtsanwalt hat dafür zu sorgen, dass die 
jeweiligen Dokumente, Daten oder Informationen stets aktualisiert werden. Die 
den Rechtsanwalt nach dieser Bestimmung treffenden Pflichten gelten für alle 
bestehenden Geschäftsbeziehungen unabhängig davon, wann sie begründet 
worden sind. 

Vor dem Erlass einer Verordnung nach Z 1 oder 2 hat der Bundesminister für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz die Europäische Kommission zu 
unterrichten. Die Überwachung schließt eine Überprüfung der im Verlauf der 
Geschäftsbeziehung abgewickelten Transaktionen mit ein, um sicherzustellen, 
dass diese mit den Kenntnissen des Rechtsanwalts über die Partei, deren 
Geschäftstätigkeit und Risikoprofil einschließlich erforderlichenfalls der Quelle 
der Mittel zusammenpassen. Der Rechtsanwalt hat dafür zu sorgen, dass die 
jeweiligen Dokumente, Daten oder Informationen stets aktualisiert werden. Die 
den Rechtsanwalt treffenden Sorgfaltspflichten gelten auch für alle bestehenden 
Geschäftsbeziehungen unabhängig davon, wann sie begründet worden sind. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (6a) Eine Anwendung der Sorgfaltspflichten auf risikobasierter Grundlage 
hat bei bestehenden Geschäftsbeziehungen insbesondere dann zu erfolgen, wenn 
der Rechtsanwalt 

  1. Kenntnis von einer Änderung maßgeblicher Umstände bei der Partei 
erlangt, 

  2. aufgrund anderer Rechtsvorschriften verpflichtet ist, die Partei im Laufe 
des betreffenden Kalenderjahres zu kontaktieren, um etwaige 
einschlägige Informationen über den oder die wirtschaftlichen 
Eigentümer zu überprüfen, oder 

  3. gemäß der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung 
der Richtlinie 77/799/EWG, ABl. Nr. L 64 vom 11.03.2011 S. 1, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie (EU) 2018/822, ABl. Nr. L 139 vom 
05.06.2018 S. 1, zu einer Kontaktaufnahme mit der Partei verpflichtet ist. 

(7) Ist der Rechtsanwalt nicht oder nicht mehr in der Lage, die Identität der 
Partei und jene des wirtschaftlichen Eigentümers festzustellen und zu prüfen oder 
Informationen über den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung 
einzuholen, darf das Auftragsverhältnis nicht begründet und die Transaktion nicht 
durchgeführt werden; eine bereits bestehende Geschäftsbeziehung ist zu beenden. 
Überdies ist eine Meldung an den Bundesminister für Inneres 
(Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) in Erwägung zu ziehen. Kommt die Partei mutwillig 
einem berechtigten Auskunftsverlangen des Rechtsanwalts im Rahmen seiner 
Identifizierungsverpflichtung nicht nach, so ist der Bundesminister für Inneres 
(Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) zu verständigen. § 8c Abs. 1 zweiter Satz gilt 
sinngemäß. 

(7) Ist der Rechtsanwalt nicht oder nicht mehr in der Lage, die Identität der 
Partei und jene des wirtschaftlichen Eigentümers festzustellen und zu prüfen oder 
Informationen über den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung 
einzuholen, darf das Auftragsverhältnis nicht begründet und die Transaktion nicht 
durchgeführt werden; eine bereits bestehende Geschäftsbeziehung ist zu beenden. 
Überdies ist eine Meldung an den Bundesminister für Inneres 
(Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) in Erwägung zu ziehen. Entsprechendes gilt, wenn 
die Partei mutwillig einem berechtigten Auskunftsverlangen des Rechtsanwalts 
im Rahmen seiner Identifizierungsverpflichtung nicht nachkommt. § 8c Abs. 1 
dritter Satz gilt sinngemäß. 

(8) Der Rechtsanwalt hat den Umfang der ihn nach den voranstehenden 
Absätzen treffenden Pflichten anhand einer von ihm vorzunehmenden 
risikoorientierten Beurteilung zu bestimmen, wobei bei dieser Beurteilung und 
Bewertung der Risiken von Geldwäscherei (§ 165 StGB) und 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) zumindest der Zweck des Geschäfts oder 
der Geschäftsbeziehung, die Höhe der von einem Kunden aufgewendeten 
Vermögenswerte oder der Umfang der ausgeführten Transaktionen sowie die 
Regelmäßigkeit oder die Dauer der Geschäftsbeziehung zu berücksichtigen sind; 

(8) Der Rechtsanwalt hat den Umfang der ihn nach den voranstehenden 
Absätzen treffenden Pflichten anhand einer von ihm vorzunehmenden 
risikoorientierten Beurteilung zu bestimmen, wobei bei dieser Beurteilung und 
Bewertung der Risiken von Geldwäscherei (§ 165 StGB) und 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) zumindest der Zweck des Geschäfts oder 
der Geschäftsbeziehung, die Höhe der von einem Kunden aufgewendeten 
Vermögenswerte oder der Umfang der ausgeführten Transaktionen sowie die 
Regelmäßigkeit oder die Dauer der Geschäftsbeziehung zu berücksichtigen sind; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
jedenfalls Bedacht zu nehmen hat der Rechtsanwalt dabei ferner auf die in den 
Anlagen II und III zum Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (FM-GwG) dargelegten Faktoren für 
ein potenziell geringeres oder höheres Risiko. Die Angemessenheit dieser 
Maßnahmen hat der Rechtsanwalt der Rechtsanwaltskammer über deren 
Aufforderung entsprechend darzulegen; Tatsachen, die der Rechtsanwalt unter 
den in § 8c Abs. 1 zweiter Satz genannten Voraussetzungen erfahren hat, sind 
davon nicht umfasst. 

jedenfalls Bedacht zu nehmen hat der Rechtsanwalt dabei ferner auf die in den 
Anlagen II und III zum Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (FM-GwG) dargelegten Faktoren für 
ein potenziell geringeres oder höheres Risiko. Die Angemessenheit dieser 
Maßnahmen hat der Rechtsanwalt der Rechtsanwaltskammer über deren 
Aufforderung entsprechend darzulegen; Tatsachen, die der Rechtsanwalt unter 
den in § 8c Abs. 1 dritter Satz genannten Voraussetzungen erfahren hat, sind 
davon nicht umfasst. 

(9) Soweit der Rechtsanwalt weiß, den Verdacht oder berechtigten Grund zu 
der Annahme hat, dass das Geschäft der Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder der 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) dient oder damit im Zusammenhang 
steht, und er gleichzeitig Grund zu der Annahme hat, dass die Partei durch die 
Durchführung der von ihm nach dieser Bestimmung zu setzenden Schritte 
Kenntnis von dem gegen sie bestehenden Verdacht erhalten würde, ist der 
Rechtsanwalt nicht verpflichtet, die in Entsprechung seiner Identifizierungs- und 
sonstigen Sorgfaltspflichten getroffenen Maßnahmen fortzusetzen und zu 
beenden. Er hat aber unverzüglich eine Meldung an den Bundesminister für 
Inneres (Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) zu erstatten, soweit nicht die Voraussetzungen nach 
§ 8c Abs. 1 zweiter Satz erfüllt sind; § 8c Abs. 2 ist anzuwenden. 

(9) Soweit der Rechtsanwalt weiß, den Verdacht oder berechtigten Grund zu 
der Annahme hat, dass das Geschäft der Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder der 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) dient oder damit im Zusammenhang 
steht, und er gleichzeitig Grund zu der Annahme hat, dass die Partei durch die 
Durchführung der von ihm nach dieser Bestimmung zu setzenden Schritte 
Kenntnis von dem gegen sie bestehenden Verdacht erhalten würde, ist der 
Rechtsanwalt nicht verpflichtet, die in Entsprechung seiner Identifizierungs- und 
sonstigen Sorgfaltspflichten getroffenen Maßnahmen fortzusetzen und zu 
beenden. Er hat aber unverzüglich eine Meldung an den Bundesminister für 
Inneres (Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) zu erstatten, soweit nicht die Voraussetzungen nach 
§ 8c Abs. 1 dritter Satz erfüllt sind; § 8c Abs. 2 ist anzuwenden. 

(10) Mit Ausnahme der Verpflichtung zur laufenden Überwachung der 
Geschäftsbeziehung kann der Rechtsanwalt zur Erfüllung der ihn nach den 
voranstehenden Absätzen treffenden Pflichten auf Dritte zurückzugreifen, soweit 
ihm nicht Hinweise vorliegen, die eine gleichwertige Pflichtenerfüllung 
bezweifeln lassen. Die endgültige Verantwortung für die Erfüllung dieser 
Anforderungen verbleibt jedoch beim Rechtsanwalt, der auf den Dritten 
zurückgreift. Als Dritte können dabei nur 

(10) Mit Ausnahme der Verpflichtung zur laufenden Überwachung der 
Geschäftsbeziehung kann der Rechtsanwalt zur Erfüllung der ihn nach den 
voranstehenden Absätzen treffenden Pflichten auf Dritte zurückzugreifen, soweit 
ihm nicht Hinweise vorliegen, die eine gleichwertige Pflichtenerfüllung 
bezweifeln lassen. Die endgültige Verantwortung für die Erfüllung dieser 
Anforderungen verbleibt jedoch beim Rechtsanwalt, der auf den Dritten 
zurückgreift. Als Dritte können dabei nur 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

herangezogen werden. Auf Dritte, die in Drittländern mit erhöhtem Risiko 
(Abs. 6 dritter Satz) niedergelassen sind, darf der Rechtsanwalt nicht 
zurückgreifen. 

herangezogen werden. Auf Dritte, die in Drittländern mit hohem Risiko (Abs. 6 
dritter Satz) niedergelassen sind, darf der Rechtsanwalt nicht zurückgreifen. 

(11) Der Rechtsanwalt hat bei dem Dritten die notwendigen Informationen 
zu den in Abs. 10 erster Satz genannten Sorgfaltspflichten unverzüglich 
einzuholen. Er hat weiters angemessene Schritte zu unternehmen, um zu 
gewährleisten, dass der Dritte ihm unverzüglich auf sein Ersuchen Kopien der bei 

(11) Der Rechtsanwalt hat bei dem Dritten die notwendigen Informationen 
zu den in Abs. 10 erster Satz genannten Sorgfaltspflichten unverzüglich 
einzuholen. Er hat weiters angemessene Schritte zu unternehmen, um zu 
gewährleisten, dass der Dritte ihm unverzüglich auf sein Ersuchen Kopien der bei 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Erfüllung dieser Sorgfaltspflichten verwendeten Unterlagen sowie anderer 
maßgeblicher Unterlagen über die Identität des Kunden oder des wirtschaftlichen 
Eigentümers weiterleiten kann. 

der Erfüllung dieser Sorgfaltspflichten verwendeten Unterlagen sowie anderer 
maßgeblicher Unterlagen über die Identität des Kunden oder des wirtschaftlichen 
Eigentümers weiterleiten kann, dies einschließlich von Informationen, die bei der 
Feststellung und Prüfung der Identität unter Verwendung eines in Abs. 2 zweiter 
Satz genannten Verfahrens oder Identifizierungsmittels eingeholt wurden. 

(12) und (13) ... (12) und (13) ... 

§ 8c. (1) bis (4) … § 8c. (1) bis (4) … 

(5) Zur Wahrnehmung der ihm nach Abs. 1 bis 4 sowie § 8b zukommenden 
Aufgaben ist der Bundesminister für Inneres (Bundeskriminalamt, 
Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) 
ermächtigt, die erforderlichen Daten von natürlichen und juristischen Personen 
sowie von sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit zu ermitteln und 
gemeinsam mit Daten, die er in Vollziehung von Bundes- oder Landesgesetzen 
verarbeitet hat oder verarbeiten darf, in einer Datenanwendung zu verarbeiten, 
soweit diese den Betroffenenkreisen und Datenarten der Anlage 1, SA037 der 
Standard- und Muster-Verordnung 2004 – StMV, BGBl. II Nr. 312/2004, 
entsprechen. Die Daten sind zu löschen, sobald sie für die Erfüllung der 
Aufgaben nicht mehr benötigt werden, längstens jedoch nach fünf Jahren. 
Übermittlungen sind nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 Bundeskriminalamt-
Gesetz zulässig. 

(5) Zur Wahrnehmung der ihm nach Abs. 1 bis 4 sowie § 8b zukommenden 
Aufgaben ist der Bundesminister für Inneres (Bundeskriminalamt, 
Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) 
ermächtigt, die erforderlichen Daten von natürlichen und juristischen Personen 
sowie von sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit zu ermitteln und 
gemeinsam mit Daten, die er in Vollziehung von Bundes- oder Landesgesetzen 
verarbeitet hat oder verarbeiten darf, zu verarbeiten. Die Daten sind zu löschen, 
sobald sie für die Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigt werden, längstens 
jedoch nach fünf Jahren. Übermittlungen sind nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 Z 1 
und 2 Bundeskriminalamt-Gesetz zulässig. 

§ 8d. Wirtschaftliche Eigentümer sind alle natürlichen Personen, in deren 
Eigentum oder unter deren Kontrolle die Partei letztlich steht oder in deren 
Auftrag sie handelt. Der Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers umfasst 
zumindest folgenden Personenkreis: 

§ 8d. Wirtschaftliche Eigentümer sind alle natürlichen Personen, in deren 
Eigentum oder unter deren Kontrolle die Partei letztlich steht oder in deren 
Auftrag sie handelt; der Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers umfasst dabei 
zumindest den in § 2 Z 1 bis 3 WiEReG angeführten Personenkreis. 

 1. bei Gesellschaften:  

 a) alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren 
Kontrolle eine juristische Person – bei der es sich nicht um eine an 
einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die dem 
Unionsrecht entsprechenden Offenlegungspflichten oder 
gleichwertigen internationalen Standards, die angemessene 
Transparenz der Informationen über die Eigentumsverhältnisse 
gewährleisten, unterliegt – über das direkte oder indirekte Halten 
eines ausreichenden Anteils von Aktien oder Stimmrechten oder eine 
Beteiligung, einschließlich in Form von Inhaberaktien, oder durch 
andere Formen der Kontrolle letztlich steht; hält eine natürliche 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Person einen Aktienanteil von 25 % zuzüglich einer Aktie oder eine 
Beteiligung von mehr als 25 % an der Partei, so gilt dies als Hinweis 
auf direktes wirtschaftliches Eigentum; hält eine Gesellschaft, die von 
einer oder mehreren natürlichen Personen kontrolliert wird, oder 
halten mehrere Gesellschaften, die von derselben natürlichen Person 
oder denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, einen 
Aktienanteil von 25 % zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung von 
mehr als 25 % an der Partei, so gilt dies als Hinweis auf indirektes 
wirtschaftliches Eigentum; 

 b) wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten und sofern keine 
Verdachtsmomente vorliegen, keine Person nach lit. a ermittelt 
worden ist oder wenn der geringste Zweifel daran besteht, dass es sich 
bei den ermittelten Personen um die wirtschaftlichen Eigentümer 
handelt, die natürlichen Personen, die der Führungsebene der 
juristischen Person angehören; darunter zu verstehen sind 
Führungskräfte oder Mitarbeiter mit ausreichendem Wissen über die 
Risiken, die für die juristische Person in Bezug auf Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung bestehen, und ausreichendem Dienstalter, 
um Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Risikolage treffen zu 
können, wobei es sich nicht notwendigerweise um ein Mitglied des 
Leitungsorgans der juristischen Person handeln muss; 

 

 2. bei Trusts,  

 a) den Settlor;  

 b) den Trustee oder die Trustees;  

 c) gegebenenfalls den Protektor;  

 d) die Begünstigten; sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte der 
Rechtsvereinbarung oder juristischen Person sind, noch bestimmt 
werden müssen, die Gruppe der Personen, in deren Interesse die 
Rechtsvereinbarung oder die juristische Person in erster Linie 
errichtet oder betrieben wird; 

 

 e) jede sonstige natürliche Person, die den Trust durch direkte oder 
indirekte Eigentumsrechte oder auf andere Weise letztlich kontrolliert; 

 

 3. bei juristischen Personen wie Stiftungen und bei vergleichbar 
vereinbarten Strukturen, die Trusts ähneln, die natürlichen Personen, die 
gleichwertige oder ähnliche wie die unter Z 2 genannten Funktionen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
innehaben. 

§ 9. (1) und (1a) … § 9. (1) und (1a) … 

(2) Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit über die ihm anvertrauten 
Angelegenheiten und die ihm sonst in seiner beruflichen Eigenschaft 
bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse seiner Partei 
gelegen ist, verpflichtet. Er hat in gerichtlichen und sonstigen behördlichen 
Verfahren nach Maßgabe der verfahrensrechtlichen Vorschriften das Recht auf 
diese Verschwiegenheit. Gleiches gilt für die Gesellschafter sowie die Mitglieder 
der durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Aufsichtsorgane einer 
Rechtsanwalts-Gesellschaft. 

(2) Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit über die ihm anvertrauten 
Angelegenheiten und die ihm sonst in seiner beruflichen Eigenschaft 
bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse seiner Partei 
gelegen ist, verpflichtet. Er hat in gerichtlichen und sonstigen behördlichen 
Verfahren nach Maßgabe der verfahrensrechtlichen Vorschriften das Recht auf 
diese Verschwiegenheit. Gleiches gilt für die Gesellschafter sowie die Mitglieder 
der durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Aufsichtsorgane einer 
Rechtsanwalts-Gesellschaft. Handelt es sich bei diesen Gesellschaftern oder 
Aufsichtsorganen nicht um Rechtsanwälte, so hat sie der Rechtsanwalt zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten und für die verlässliche Einhaltung dieser 
Verpflichtung hinreichend vorzukehren; Entsprechendes gilt für die vom 
Rechtsanwalt herangezogenen Hilfskräfte. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

(5) Vor der Begründung einer Geschäftsbeziehung oder der Durchführung 
einer Transaktion hat der Rechtsanwalt einer neuen Partei die nach Art. 13 und 14 
DSGVO vorgeschriebenen Informationen zur Verfügung zu stellen. Diese 
Informationen haben bei den in § 8a Abs. 1 angeführten Geschäften insbesondere 
einen allgemeinen Hinweis zu den rechtlichen Pflichten des Rechtsanwalts gemäß 
diesem Bundesgesetz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken 
der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu enthalten. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage dieses 
Bundesgesetzes zu Zwecken der Verhinderung von Geldwäscherei (§ 165 StGB) 
und Terrorismusfinanzierung (§ 278 StGB) ist als Angelegenheit von 
öffentlichem Interesse gemäß der DSGVO anzusehen. 

(5) Vor der Begründung einer Geschäftsbeziehung oder der Durchführung 
einer Transaktion hat der Rechtsanwalt einer neuen Partei die nach Art. 13 und 14 
DSGVO vorgeschriebenen Informationen zur Verfügung zu stellen. Diese 
Informationen haben bei den in § 8a Abs. 1 angeführten Geschäften insbesondere 
einen allgemeinen Hinweis zu den rechtlichen Pflichten des Rechtsanwalts gemäß 
diesem Bundesgesetz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken 
der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu enthalten. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage dieses 
Bundesgesetzes zu Zwecken der Verhinderung von Geldwäscherei (§ 165 StGB) 
und Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) ist als Angelegenheit von 
öffentlichem Interesse gemäß der DSGVO anzusehen. 

(6) Bei Vorliegen eines der im § 8a Abs. 1 angeführten Geschäfte hat der 
Rechtsanwalt dem Bundesminister für Inneres (Bundeskriminalamt, 
Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) auf 
Anfrage über alle ihm bekannten Umstände Auskunft zu erteilen, soweit dies zur 
Klärung eines gegen die Partei gerichteten Verdachts auf Geldwäscherei (§ 165 
StGB) oder Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) erforderlich ist. Diese 
Verpflichtung entfällt unter den in § 8c Abs. 1 zweiter Satz genannten 
Voraussetzungen. Zur Erfüllung dieser Verpflichtung hat der Rechtsanwalt über 
Systeme zu verfügen, die es ihm ermöglichen, über sichere 

(6) Bei Vorliegen eines der im § 8a Abs. 1 angeführten Geschäfte hat der 
Rechtsanwalt dem Bundesminister für Inneres (Bundeskriminalamt, 
Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) auf 
Anfrage über alle ihm bekannten Umstände unmittelbar Auskunft zu erteilen, 
soweit dies zur Klärung eines gegen die Partei gerichteten Verdachts auf 
Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) 
erforderlich ist. Diese Verpflichtung besteht unabhängig davon, ob der 
Rechtsanwalt zuvor eine Verdachtsmeldung (§ 8c Abs. 1) erstattet hat; sie entfällt 
unter den in § 8c Abs. 1 dritter Satz genannten Voraussetzungen. Zur Erfüllung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kommunikationskanäle und auf eine Art und Weise, die die vertrauliche 
Behandlung der Anfragen sicherstellt, auf entsprechende Anfragen des 
Bundesministers für Inneres (Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß 
§ 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) vollständig und rasch Auskunft 
insbesondere darüber zu geben, ob er mit bestimmten Personen in einer 
Geschäftsbeziehung steht oder während eines Zeitraums von fünf Jahren vor der 
Anfrage gestanden ist, sowie über die Art dieser Geschäftsbeziehung. 

dieser Verpflichtung hat der Rechtsanwalt über Systeme zu verfügen, die es ihm 
ermöglichen, über sichere Kommunikationskanäle und auf eine Art und Weise, 
die die vertrauliche Behandlung der Anfragen sicherstellt, auf entsprechende 
Anfragen des Bundesministers für Inneres (Bundeskriminalamt, 
Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) 
vollständig und rasch Auskunft insbesondere darüber zu geben, ob er mit 
bestimmten Personen in einer Geschäftsbeziehung steht oder während eines 
Zeitraums von fünf Jahren vor der Anfrage gestanden ist, sowie über die Art 
dieser Geschäftsbeziehung. 

(7) Die gutgläubige Mitteilung an den Bundesminister für Inneres 
(Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) gemäß §§ 8b und 8c gilt nicht als Verletzung der 
Verschwiegenheitspflicht sowie anderer vertraglicher oder durch Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften geregelter Bekanntmachungsbeschränkungen 
(Geheimhaltungspflichten) und zieht für den Rechtsanwalt keinerlei nachteilige 
Rechtsfolgen nach sich. 

(7) Die gutgläubige Mitteilung an den Bundesminister für Inneres 
(Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) gemäß §§ 8b und 8c gilt nicht als Verletzung der 
Verschwiegenheitspflicht sowie anderer vertraglicher oder durch Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften geregelter Bekanntmachungsbeschränkungen 
(Geheimhaltungspflichten) und zieht für den Rechtsanwalt keinerlei nachteilige 
Rechtsfolgen nach sich. Entsprechendes gilt für Rechtsanwaltsanwärter sowie die 
sonstigen beim Rechtsanwalt Beschäftigten, die intern oder dem Bundesminister 
für Inneres (Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) einen Verdacht auf Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) melden. Diese Personen sind unter 
Beachtung der anzuwendenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen vor 
Bedrohungen, Vergeltungsmaßnahmen oder Anfeindungen und insbesondere vor 
nachteiligen oder diskriminierenden Maßnahmen im Beschäftigungsverhältnis zu 
schützen. Kommt der Rechtsanwalt dieser Verpflichtung nicht oder nicht 
hinreichend nach, so kann der Betreffende damit die Rechtsanwaltskammer 
befassen, die dem Vorwurf im Rahmen der Aufsicht (§ 23 Abs. 2) nachzugehen 
hat; § 20a DSt ist insofern sinngemäß anzuwenden. Sonstige dem Betreffenden 
damit im Zusammenhang zur Verfügung stehenden Rechtsschutzmöglichkeiten 
bleiben davon unberührt. 

(8) und (9) … (8) und (9) … 

§ 10. (1) und (2) ... § 10. (1) und (2) ... 

(3) Einer zahlungsfähigen Partei, deren Vertretung kein Rechtsanwalt 
freiwillig übernimmt, hat der Rechtsanwaltsausschuß einen Rechtsanwalt als 
Vertreter zu bestellen, in welchem Falle dieser gegen Sicherstellung der 
Vertretungsgebühren die Vertretung übernehmen muß. 

(3) Einer zahlungsfähigen Partei, deren Vertretung kein Rechtsanwalt 
freiwillig übernimmt, hat der Ausschuss der Rechtsanwaltskammer einen 
Rechtsanwalt als Vertreter zu bestellen, in welchem Falle dieser gegen 
Sicherstellung der Vertretungsgebühren die Vertretung übernehmen muß. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

§ 10a. (1) und (2) … § 10a. (1) und (2) … 

(3) Die Verpflichtung des Rechtsanwalts nach Abs. 2 entfällt, wenn die 
Partei, nachdem ihr nachweislich zur Kenntnis gebracht wurde, dass diesfalls 
eine Sicherung der Abwicklung der Treuhandschaft einschließlich eines 
Versicherungsschutzes entfällt, eine Abwicklung über die Treuhandeinrichtung 
gegenüber dem Rechtsanwalt schriftlich ausdrücklich ablehnt. Dies gilt nicht für 
Treuhandschaften, für die eine Absicherung in einer Treuhandeinrichtung der 
Rechtsanwaltskammer in einer anderen gesetzlichen Vorschrift angeordnet ist. 

 

(4) Liegt eine über eine Treuhandeinrichtung der Rechtsanwaltskammer zu 
sichernde Treuhandschaft vor, so hat der Rechtsanwalt die Treuhandschaft vor 
der ersten Verfügung über den Treuhanderlag der Treuhandeinrichtung zu 
melden. Eine entsprechende Meldung hat der Rechtsanwalt auch bei Beendigung 
der Treuhandschaft zu erstatten. 

(3) Liegt eine über eine Treuhandeinrichtung der Rechtsanwaltskammer zu 
sichernde Treuhandschaft vor, so hat der Rechtsanwalt die Treuhandschaft vor 
der ersten Verfügung über den Treuhanderlag der Treuhandeinrichtung zu 
melden. Eine entsprechende Meldung hat der Rechtsanwalt auch bei Beendigung 
der Treuhandschaft zu erstatten. 

(5) Der Rechtsanwalt hat der Treuhandeinrichtung eine Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Abwicklung der von ihm übernommenen Treuhandschaften 
nach den Richtlinien gemäß § 27 Abs. 1 lit. g durch entsprechende Auskünfte und 
durch Einsichtnahme in alle die von ihm übernommenen Treuhandschaften 
betreffenden Unterlagen einschließlich des von ihm nach Abs. 1 zu führenden 
Verzeichnisses zu ermöglichen. In diesem Umfang hat sich der Rechtsanwalt von 
seiner Partei von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbinden zu lassen. 

(4) Der Rechtsanwalt hat der Treuhandeinrichtung eine Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Abwicklung der von ihm übernommenen Treuhandschaften 
nach den Richtlinien gemäß § 27 Abs. 1 lit. g durch entsprechende Auskünfte und 
durch Einsichtnahme in alle die von ihm übernommenen Treuhandschaften 
betreffenden Unterlagen einschließlich des von ihm nach Abs. 1 zu führenden 
Verzeichnisses zu ermöglichen. In diesem Umfang hat sich der Rechtsanwalt von 
seiner Partei von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbinden zu lassen. 

(6) Liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Rechtsanwalt der 
Verpflichtung zur Abwicklung von Treuhandschaften über die 
Treuhandeinrichtung nicht oder nicht hinreichend nachkommt, so kann bei ihm 
eine Überprüfung nach Abs. 5 auch losgelöst von einer konkreten Treuhandschaft 
erfolgen. Diesfalls bezieht sich das Auskunfts- und Einsichtnahmerecht der 
Rechtsanwaltskammer auf alle vom Rechtsanwalt abzuwickelnden oder bereits 
abgewickelten Treuhandschaften im Sinn des Abs. 2. 

(5) Liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Rechtsanwalt der 
Verpflichtung zur Abwicklung von Treuhandschaften über die 
Treuhandeinrichtung nicht oder nicht hinreichend nachkommt, so kann bei ihm 
eine Überprüfung nach Abs. 5 auch losgelöst von einer konkreten Treuhandschaft 
erfolgen. Diesfalls bezieht sich das Auskunfts- und Einsichtnahmerecht der 
Rechtsanwaltskammer auf alle vom Rechtsanwalt abzuwickelnden oder bereits 
abgewickelten Treuhandschaften im Sinn des Abs. 2. 

(7) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, Beiträge zur Aufbringung der Prämien 
der von der Rechtsanwaltskammer zur Sicherung der Rechte der Treugeber 
abzuschließenden Versicherung (§ 23 Abs. 4) zu leisten, wobei die Beiträge 
unabhängig von der Anzahl der vom einzelnen Rechtsanwalt über die 
Treuhandeinrichtung abgewickelten Treuhandschaften für alle Kammermitglieder 
aus dem Kreis der Rechtsanwälte gleich hoch zu bemessen sind. 

(6) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, Beiträge zur Aufbringung der Prämien 
der von der Rechtsanwaltskammer zur Sicherung der Rechte der Treugeber 
abzuschließenden Versicherung (§ 23 Abs. 4) zu leisten, wobei die Beiträge 
unabhängig von der Anzahl der vom einzelnen Rechtsanwalt über die 
Treuhandeinrichtung abgewickelten Treuhandschaften für alle Kammermitglieder 
aus dem Kreis der Rechtsanwälte gleich hoch zu bemessen sind. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(8) Bei Datenverarbeitungen zur Führung der Treuhandeinrichtung richten 
sich die sich aus Art. 12 bis 22 und Art. 34 DSGVO sowie aus dem Recht auf 
Auskunft, Richtigstellung und Löschung nach § 1 DSG ergebenden Rechte und 
Pflichten sowie deren Durchsetzung nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
und den nach § 27 Abs. 1 lit. g erlassenen Richtlinien. Sonstige Rechte und 
Pflichten des Verantwortlichen für diese Datenverarbeitungen treffen die 
Rechtsanwaltskammer, soweit nicht in diesem Bundesgesetz oder in den nach 
§ 27 Abs. 1 lit. g erlassenen Richtlinien eine Zuständigkeit des einzelnen 
Rechtsanwalts angeordnet ist. 

(7) Bei Datenverarbeitungen zur Führung der Treuhandeinrichtung richten 
sich die sich aus Art. 12 bis 22 und Art. 34 DSGVO sowie aus dem Recht auf 
Auskunft, Richtigstellung und Löschung nach § 1 DSG ergebenden Rechte und 
Pflichten sowie deren Durchsetzung nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
und den nach § 27 Abs. 1 lit. g erlassenen Richtlinien. Sonstige Rechte und 
Pflichten des Verantwortlichen für diese Datenverarbeitungen treffen die 
Rechtsanwaltskammer, soweit nicht in diesem Bundesgesetz oder in den nach 
§ 27 Abs. 1 lit. g erlassenen Richtlinien eine Zuständigkeit des einzelnen 
Rechtsanwalts angeordnet ist. 

§ 12. (1) und (2) … § 12. (1) und (2) … 

(3) Die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Unterlagen nach § 8b Abs. 4 
endet nach fünf Jahren von dem Zeitpunkt an gerechnet, an dem das 
Auftragsverhältnis mit der Partei beendet worden ist. Das Gleiche gilt für Belege 
und Aufzeichnungen über die von § 8a Abs. 1 erfassten Geschäfte, die der 
Rechtsanwalt in Erfüllung der ihm im Rahmen der Bekämpfung der 
Geldwäscherei (§ 165 StGB) und Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) 
auferlegten Sorgfaltspflichten verarbeitet. Sämtliche in diesem Zusammenhang 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sind längstens nach Ablauf von zehn 
Jahren zu löschen, es sei denn, der Rechtsanwalt ist aufgrund einer anderen 
gesetzlichen oder einer vertraglichen Verpflichtung zu einer längeren 
Aufbewahrung berechtigt oder verpflichtet. Beziehen sich die Daten auf einen 
Sachverhalt, der Gegenstand eines Ermittlungs-, Haupt- oder 
Rechtsmittelverfahrens wegen § 165, § 278a, § 278b, § 278c, § 278d oder § 278e 
StGB ist, und hat der Rechtsanwalt sowohl von diesem Umstand als auch vom 
anhängigen Verfahren nachweislich Kenntnis erlangt, so dürfen die betreffenden 
Daten bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens nicht gelöscht werden. 
Die vom Rechtsanwalt in den Fällen des § 8a Abs. 1 aufbewahrten Unterlagen 
über Transaktionen müssen eine Rekonstruktion der einzelnen Transaktion im 
Nachhinein ermöglichen. 

(3) Die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Unterlagen und Informationen 
nach § 8b Abs. 5 endet nach fünf Jahren von dem Zeitpunkt an gerechnet, an dem 
das Auftragsverhältnis mit der Partei beendet worden ist. Das Gleiche gilt für 
Belege und Aufzeichnungen über die von § 8a Abs. 1 erfassten Geschäfte, die der 
Rechtsanwalt in Erfüllung der ihm im Rahmen der Bekämpfung der 
Geldwäscherei (§ 165 StGB) und Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) 
auferlegten Sorgfaltspflichten verarbeitet. Sämtliche in diesem Zusammenhang 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sind längstens nach Ablauf von zehn 
Jahren zu löschen, es sei denn, der Rechtsanwalt ist aufgrund einer anderen 
gesetzlichen oder einer vertraglichen Verpflichtung zu einer längeren 
Aufbewahrung berechtigt oder verpflichtet. Beziehen sich die Daten auf einen 
Sachverhalt, der Gegenstand eines Ermittlungs-, Haupt- oder 
Rechtsmittelverfahrens wegen § 165, § 278a, § 278b, § 278c, § 278d oder § 278e 
StGB ist, und hat der Rechtsanwalt sowohl von diesem Umstand als auch vom 
anhängigen Verfahren nachweislich Kenntnis erlangt, so dürfen die betreffenden 
Daten bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens nicht gelöscht werden. 
Die vom Rechtsanwalt in den Fällen des § 8a Abs. 1 aufbewahrten Unterlagen 
über Transaktionen müssen eine Rekonstruktion der einzelnen Transaktion im 
Nachhinein ermöglichen. 

§ 16. (1) bis (3) … § 16. (1) bis (3) … 

(4) In Verfahren, in denen der nach den §§ 45 oder 45a bestellte 
Rechtsanwalt innerhalb eines Jahres mehr als zehn Verhandlungstage oder 
insgesamt mehr als 50 Verhandlungsstunden tätig wird, hat er unter den 
Voraussetzungen des Abs. 3 für alle jährlich darüber hinausgehenden Leistungen 
an die Rechtanwaltskammer Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Auf 

(4) In Verfahren, in denen der nach den §§ 45 oder 45a bestellte 
Rechtsanwalt innerhalb eines Jahres ab dem ersten von ihm geleisteten 
Verhandlungstag mehr als zehn Verhandlungstage oder insgesamt mehr als 50 
Verhandlungsstunden tätig wird, hat er unter den Voraussetzungen des Abs. 3 für 
alle jährlich darüber hinausgehenden Leistungen an die Rechtanwaltskammer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Antrag des Rechtsanwalts ist bei Verfahren, in denen das Gericht unter 
Heranziehung von § 285 Abs. 2 StPO eine Verlängerung der Frist zur 
Ausführung des Rechtsmittels beschließt, die Tätigkeit zur Erstellung der 
Rechtsmittelschrift in Ansehung jeder vollen Woche, um die die Rechtsmittelfrist 
verlängert wurde, der Teilnahme an zehn Verhandlungsstunden gleichzuhalten. 
Der Antrag auf Vergütung ist vom Rechtsanwalt bei sonstigem Ausschluss bis 
spätestens zum 31. März des auf das abgelaufene Kalenderjahr, in dem der 
Rechtsanwalt seine Leistungen erbracht hat, folgenden Jahres bei der 
Rechtsanwaltskammer einzubringen. Auf diese Vergütung ist dem Rechtsanwalt 
auf sein Verlangen nach Maßgabe von Vorschußzahlungen nach § 47 Abs. 5 
letzter Satz von der Rechtsanwaltskammer ein angemessener Vorschuß zu 
gewähren. Über die Höhe der Vergütung sowie über die Gewährung des 
Vorschusses und über dessen Höhe entscheidet der Ausschuß. Im Rahmen der 
Festsetzung der angemessenen Vergütung sind die vom Rechtsanwalt in seinem 
Antrag verzeichneten Leistungen entsprechend der zeitlichen Abfolge ihrer 
Erbringung zu berücksichtigen und zu beurteilen. Ist die Vergütung, die der 
Rechtsanwalt erhält, geringer als der ihm gewährte Vorschuß, so hat der 
Rechtsanwalt den betreffenden Betrag dem Ausschuß der Rechtsanwaltskammer 
zurückzuerstatten. 

Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Auf Antrag des Rechtsanwalts ist bei 
Verfahren, in denen das Gericht unter Heranziehung von § 285 Abs. 2 StPO eine 
Verlängerung der Frist zur Ausführung des Rechtsmittels beschließt, die Tätigkeit 
zur Erstellung der Rechtsmittelschrift in Ansehung jeder vollen Woche, um die 
die Rechtsmittelfrist verlängert wurde, der Teilnahme an zehn 
Verhandlungsstunden gleichzuhalten; Entsprechendes gilt im Fall der 
Verlängerung der Frist für die Gegenausführung zum Rechtsmittel unter 
Heranziehung von § 285 Abs. 4 zweiter Satz StPO. Der Antrag auf Vergütung ist 
vom Rechtsanwalt bei sonstigem Ausschluss bis spätestens zum 31. März des auf 
das abgelaufene Kalenderjahr, in dem der Rechtsanwalt seine Leistungen erbracht 
hat, folgenden Jahres bei der Rechtsanwaltskammer einzubringen. Auf diese 
Vergütung ist dem Rechtsanwalt auf sein Verlangen nach Maßgabe von 
Vorschußzahlungen nach § 47 Abs. 5 letzter Satz von der Rechtsanwaltskammer 
ein angemessener Vorschuß zu gewähren. Über die Höhe der Vergütung sowie 
über die Gewährung des Vorschusses und über dessen Höhe entscheidet der 
Ausschuß. Im Rahmen der Festsetzung der angemessenen Vergütung sind die 
vom Rechtsanwalt in seinem Antrag verzeichneten Leistungen entsprechend der 
zeitlichen Abfolge ihrer Erbringung zu berücksichtigen und zu beurteilen. Ist die 
Vergütung, die der Rechtsanwalt erhält, geringer als der ihm gewährte Vorschuß, 
so hat der Rechtsanwalt den betreffenden Betrag dem Ausschuß der 
Rechtsanwaltskammer zurückzuerstatten. 

(5) ... (5) ... 

§ 20. Mit der Ausübung der Rechtsanwaltschaft ist unvereinbar: § 20. Mit der Ausübung der Rechtsanwaltschaft ist unvereinbar: 

 a) die Führung eines besoldeten Staatsamtes mit Ausnahme des Lehramtes;  a) die Führung eines besoldeten Staatsamtes mit Ausnahme des Lehramtes; 
unter der Führung eines besoldeten Staatsamtes ist jede Tätigkeit als 
Mitglied der Bundesregierung, als Staatssekretär, als Mitglied einer 
Landesregierung, als Präsident des Nationalrates, als Obmann eines 
Klubs im Nationalrat, als Präsident des Rechnungshofes oder eines 
Landesrechnungshofes, als Mitglied der Volksanwaltschaft, als Mitglied 
des Verwaltungsgerichtshofs, als Staatsanwalt, als Richter der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit oder eines Verwaltungsgerichts sowie jede 
entgeltliche Tätigkeit zu verstehen, die unter der Leitung der obersten 
Organe des Bundes oder der Länder, des Vorsitzenden der 
Volksanwaltschaft oder des Präsidenten des Rechnungshofes durch 
ernannte berufsmäßige Organe erfolgt; keine Unvereinbarkeit liegt im 
Fall der Bekleidung eines Mandats einer gesetzgebenden Körperschaft 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vor; 

 b) und c) …  b) und c) … 

§ 21. (1) bis (3) … § 21. (1) bis (3) … 

(4) Die Ausweiskarte für die elektronische Anwaltssignatur berechtigt den 
Rechtsanwalt, mit Zustimmung der Partei öffentliche und private Urkunden im 
anwaltlichen Urkundenarchiv (§ 91c und § 91d GOG) unter Beifügung seiner 
elektronischen Anwaltssignatur zu speichern. Den Parteien ist vom Rechtsanwalt 
elektronischer Zugang zu diesen Urkunden zu ermöglichen (§ 91c Abs. 3 GOG). 
Ist ein mittlerweiliger Stellvertreter nach § 34 Abs. 4 bestellt, so hat dieser den 
Parteien den Zugang zu gewähren; fehlt ein solcher, ist den Parteien der Zugang 
zu diesen Urkunden vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag zu 
ermöglichen. Die Parteien sind berechtigt, in der in den Richtlinien vorgesehenen 
Form auch anderen Personen elektronischen Zugang zu diesen Urkunden 
einzuräumen. Außer den im Gesetz angeführten Fällen darf ein Zugriff auf diese 
Urkunden nur über gerichtlichen Auftrag dem Gericht oder im Rahmen der 
standesrechtlichen Aufsicht über Auftrag der zuständigen Rechtsanwaltskammer 
dieser ermöglicht werden. 

(4) Die Ausweiskarte für die elektronische Anwaltssignatur berechtigt den 
Rechtsanwalt, mit Zustimmung der Partei öffentliche und private Urkunden im 
anwaltlichen Urkundenarchiv (§ 91c und § 91d GOG) unter Beifügung seiner 
elektronischen Anwaltssignatur zu speichern. Den Parteien ist vom Rechtsanwalt 
elektronischer Zugang zu diesen Urkunden zu ermöglichen (§ 91c Abs. 3 GOG). 
Ist ein Kammerkommissär bestellt, so hat dieser den Parteien den Zugang zu 
gewähren; fehlt ein solcher, ist den Parteien der Zugang zu diesen Urkunden vom 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertag zu ermöglichen. Die Parteien sind 
berechtigt, in der in den Richtlinien vorgesehenen Form auch anderen Personen 
elektronischen Zugang zu diesen Urkunden einzuräumen. Außer den im Gesetz 
angeführten Fällen darf ein Zugriff auf diese Urkunden nur über gerichtlichen 
Auftrag dem Gericht oder im Rahmen der standesrechtlichen Aufsicht über 
Auftrag der zuständigen Rechtsanwaltskammer dieser ermöglicht werden. 

§ 21c. Bei Gesellschaften zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft müssen 
jederzeit folgende Erfordernisse erfüllt sein:  

§ 21c. Bei Gesellschaften zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft müssen 
jederzeit folgende Erfordernisse erfüllt sein:  

 1. Gesellschafter dürfen nur sein  1. Gesellschafter dürfen nur sein: 

 a) inländische Rechtsanwälte und Rechtsanwälte im Sinn der Anlage 
zum EIRAG, BGBl. I Nr. 27/2000, 

 a) inländische Rechtsanwälte, Rechtsanwälte im Sinn der Anlage zum 
EIRAG, BGBl. I Nr. 27/2000, sowie international tätige 
Rechtsanwälte unter den Voraussetzungen und im Ausmaß des § 41 
Abs. 2 EIRAG, 

 b) Ehegatten und  b) Ehegatten oder eingetragene Partner eines der Gesellschaft 
angehörenden Rechtsanwalts für die Dauer der Ehe oder 
eingetragenen Partnerschaft, 

Kinder eines der Gesellschaft angehörenden Rechtsanwalts,  c) Kinder eines der Gesellschaft angehörenden Rechtsanwalts bis zur 
Vollendung des 35. Lebensjahres sowie darüber hinaus, solange sie 
sich auf die Erlangung der Rechtsanwaltschaft vorbereiten, 

 c) ehemalige Rechtsanwälte, die auf die Rechtsanwaltschaft verzichtet 
haben und die im Zeitpunkt der Verzichtleistung Gesellschafter waren 
oder deren Kanzlei von der Gesellschaft fortgeführt wird, 

 d) ehemalige Rechtsanwälte, die auf die Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft verzichtet haben und die im Zeitpunkt der 
Verzichtleistung Gesellschafter waren oder deren Kanzlei von der 
Gesellschaft fortgeführt wird, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 d) die Witwe (der Witwer) und  e) der hinterbliebene Ehegatte oder eingetragene Partner eines 
verstorbenen Rechtsanwalts, wenn dieser bei seinem Ableben 
Gesellschafter war oder der hinterbliebene Ehegatte oder 
eingetragene Partner die Gesellschaft mit einem Rechtsanwalt zur 
Fortführung der Kanzlei eingeht, 

Kinder eines verstorbenen Rechtsanwalts, wenn dieser bei seinem 
Ableben Gesellschafter war oder wenn die Witwe (der Witwer) oder 
die Kinder die Gesellschaft mit einem Rechtsanwalt zur Fortführung 
der Kanzlei eingehen, 

 f) Kinder eines verstorbenen Rechtsanwalts, wenn dieser bei seinem 
Ableben Gesellschafter war oder die Kinder die Gesellschaft mit 
einem Rechtsanwalt zur Fortführung der Kanzlei eingehen, 

 e) von einem oder mehreren Gesellschaftern errichtete österreichische 
Privatstiftungen, deren ausschließlicher Stiftungszweck die 
Unterstützung der in den lit. a bis d genannten Personen ist, 

wobei die Kinder der Gesellschaft nur bis zur Vollendung des 35. 
Lebensjahres sowie darüber hinaus solange angehören dürfen, als sie 
sich auf die Erlangung der Rechtsanwaltschaft vorbereiten, 

 f) Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wenn sie einziger 
Komplementär einer Rechtsanwalts-Partnerschaft in Form einer 
Kommanditgesellschaft sind. 

 g) Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie diesen gleichartige 
Kapitalgesellschaften im Sinn des § 1a Abs. 1 zweiter Satz, wenn sie 
einziger Komplementär einer Rechtsanwalts-Partnerschaft in Form 
einer Kommanditgesellschaft oder einer dieser gleichartigen 
Personengesellschaft im Sinn des § 1a Abs. 1 zweiter Satz sind. 

 2. Ausgenommen den Fall einer Rechtsanwalts-Partnerschaft, deren 
einziger Komplementär eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, 
dürfen Rechtsanwälte der Gesellschaft nur als persönlich haftende 
Gesellschafter oder bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung als zur 
Vertretung und Geschäftsführung befugte Gesellschafter angehören. 
Rechtsanwälte, die die Rechtsanwaltschaft gemäß § 20 lit. a 
vorübergehend nicht ausüben, sowie die in der Z 1 lit. b bis e genannten 
Gesellschafter dürfen der Gesellschaft nur als Kommanditisten, als 
Gesellschafter ohne Vertretungs- und Geschäftsführungsbefugnis oder 
nach Art eines stillen Gesellschafters angehören. Andere Personen als 
Gesellschafter dürfen am Umsatz oder Gewinn der Gesellschaft nicht 
beteiligt sein. 

 2. Ausgenommen den Fall einer Rechtsanwalts-Partnerschaft, deren 
einziger Komplementär eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder 
eine dieser gleichartige Kapitalgesellschaft im Sinn des § 1a Abs. 1 
zweiter Satz ist, dürfen Rechtsanwälte der Gesellschaft nur als persönlich 
haftende Gesellschafter oder bei Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung als zur Vertretung und Geschäftsführung befugte Gesellschafter 
angehören. Rechtsanwälte, die die Rechtsanwaltschaft gemäß § 20 lit. a 
vorübergehend nicht ausüben, sowie die in der Z 1 lit. b bis e genannten 
Gesellschafter dürfen der Gesellschaft nur als Kommanditisten 
(beschränkt haftende Gesellschafter), als Gesellschafter ohne 
Vertretungs- und Geschäftsführungsbefugnis oder nach Art eines stillen 
Gesellschafters angehören. Andere Personen als Gesellschafter dürfen 
am Umsatz oder Gewinn der Gesellschaft nicht beteiligt sein. 

 3. …  3. … 

 4. Ehegatten (Z 1 lit. b) können der Gesellschaft nur für die Dauer der Ehe, 
Kinder (Z 1 lit. b und d) nur bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres 
sowie darüber hinaus, solange sie sich auf die Erlangung der 
Rechtsanwaltschaft vorbereiten, angehören. 

 4. Der Gesellschaftsvertrag der Rechtsanwalts-Gesellschaft hat 
vorzusehen, dass für jede Übertragung oder Belastung der 
Gesellschaftsbeteiligung die Zustimmung der Gesellschafter 
(Gesellschafterversammlung) erforderlich ist. 

170/M
E

 X
X

V
I. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

18 von 58

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  19 von 58 
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 5. bis 7. …  5. bis 7. … 

 8. Rechtsanwälte dürfen keinem weiteren beruflichen Zusammenschluss in 
Österreich angehören; dem steht die Beteiligung eines Rechtsanwalts 
sowohl als Kommanditist einer Rechtsanwalts-Partnerschaft, deren 
einziger Komplementär eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, 
als auch als Gesellschafter der betreffenden Komplementär-Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung nicht entgegen. Der Gesellschaftsvertrag kann 
jedoch vorsehen, dass ein Rechtsanwalt die Rechtsanwaltschaft auch 
außerhalb der Gesellschaft ausüben darf. Die Beteiligung von 
Rechtsanwalts-Gesellschaften an anderen Zusammenschlüssen zur 
gemeinschaftlichen Berufsausübung in Österreich ist unzulässig; dem 
steht die Beteiligung einer Komplementär-Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (Z 11) als einziger Komplementär einer Rechtsanwalts-
Partnerschaft in Form einer Kommanditgesellschaft nicht entgegen. 

 8. Rechtsanwälte dürfen keinem weiteren beruflichen Zusammenschluss in 
Österreich angehören; dem steht die Beteiligung eines Rechtsanwalts 
sowohl als Kommanditist (beschränkt haftender Gesellschafter) einer 
Rechtsanwalts-Partnerschaft, deren einziger Komplementär (persönlich 
haftender Gesellschafter) eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
oder eine dieser gleichartige Kapitalgesellschaft im Sinn des § 1a Abs. 1 
zweiter Satz ist, als auch als Gesellschafter der betreffenden 
Komplementär-Gesellschaft nicht entgegen. Der Gesellschaftsvertrag 
kann jedoch vorsehen, dass ein Rechtsanwalt die Rechtsanwaltschaft 
auch außerhalb der Gesellschaft ausüben darf. Die Beteiligung von 
Rechtsanwalts-Gesellschaften an anderen Zusammenschlüssen zur 
gemeinschaftlichen Berufsausübung in Österreich ist unzulässig; dem 
steht die Beteiligung einer Rechtsanwalts-Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (oder einer dieser gleichartigen Kapitalgesellschaft im Sinn des 
§ 1a Abs. 1 zweiter Satz) als einziger Komplementär (persönlich 
haftender Gesellschafter) einer Rechtsanwalts-Partnerschaft in Form 
einer Kommanditgesellschaft (oder einer dieser gleichartigen 
Personengesellschaft im Sinn des § 1a Abs. 1 zweiter Satz) nicht 
entgegen. 

 9. …  9. … 

 9a. In einer Rechtsanwalts-Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung dürfen nur Rechtsanwalts-Gesellschafter zum 
Geschäftsführer bestellt werden. In einer Rechtsanwalts-Gesellschaft 
können Prokura und Handlungsvollmacht nicht wirksam erteilt werden. 

 10. In einer Rechtsanwalts-Gesellschaft dürfen nur Rechtsanwalts-
Gesellschafter zum Geschäftsführer bestellt werden. In einer 
Rechtsanwalts-Gesellschaft kann Prokura nur an Rechtsanwälte wirksam 
erteilt werden; die Erteilung von Handlungsvollmacht ist nur für die 
Vornahme solcher Geschäfte zulässig, die nicht die Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft betreffen. 

 10. Am Kapital der Gesellschaft muss Rechtsanwälten die Mehrheit und bei 
der Willensbildung ein bestimmender Einfluss zukommen. Die 
Ausübung des Mandats durch den der Gesellschaft angehörenden 
Rechtsanwalt darf nicht an eine Weisung oder eine Zustimmung der 
Gesellschafter (Gesellschafterversammlung) gebunden werden. 

 11. Am Kapital der Gesellschaft muss Rechtsanwälten die Mehrheit und bei 
der Willensbildung ein bestimmender Einfluss zukommen. Die 
Ausübung des Mandats durch den der Gesellschaft angehörenden 
Rechtsanwalt darf nicht an eine Weisung oder eine Zustimmung der 
Gesellschafter (Gesellschafterversammlung) gebunden werden. 

 11. Ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung einziger persönlich 
haftender Gesellschafter einer Rechtsanwalts-Partnerschaft 
(Komplementär-Gesellschaft mit beschränkter Haftung), so gelten für 
diese die Bestimmungen für die Rechtsanwalts-Gesellschaft in Form 

 12. Ist eine Rechtsanwalts-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (oder eine 
dieser gleichartige Kapitalgesellschaft im Sinn des § 1a Abs. 1 zweiter 
Satz) einziger Komplementär (persönlich haftender Gesellschafter) einer 
Rechtsanwalts-Partnerschaft in Form einer Kommanditgesellschaft (oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung sinngemäß mit der 
Maßgabe, dass der Geschäftsgegenstand der Komplementär-Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung auf die Wahrnehmung der Aufgaben als 
Gesellschafter der Kommanditgesellschaft und die Verwaltung des 
Gesellschaftsvermögens einschließlich der dazu erforderlichen 
Hilfstätigkeiten beschränkt sein muss und die Komplementär-
Gesellschaft nicht zur selbständigen Ausübung der Rechtsanwaltschaft 
befugt ist. Geschäftsführer der Komplementär-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung dürfen nur Rechtsanwälte sein, die auch 
Kommanditisten der Kommanditgesellschaft sind. 

einer dieser gleichartigen Personengesellschaft im Sinn des § 1a Abs. 1 
zweiter Satz), so gelten für diese die Bestimmungen für die 
Rechtsanwalts-Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Geschäftsgegenstand der 
Komplementär-Gesellschaft auf die Wahrnehmung der Aufgaben als 
Gesellschafter der Personengesellschaft und die Verwaltung des 
Gesellschaftsvermögens einschließlich der dazu erforderlichen 
Hilfstätigkeiten beschränkt sein muss und die Komplementär-
Gesellschaft nicht zur selbständigen Ausübung der Rechtsanwaltschaft 
befugt ist. Geschäftsführer der Komplementär-Gesellschaft dürfen nur 
Rechtsanwälte sein, die auch Kommanditisten (beschränkt haftende 
Gesellschafter) der Kommanditgesellschaft sind. 

§ 21e. Rechtsanwalts-Partnerschaften und Rechtsanwalts-Gesellschaften in 
Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann Vollmacht erteilt 
werden. Sie sind durch ihre vertretungsbefugten Gesellschafter im Rahmen der 
diesen zukommenden beruflichen Befugnisse vertretungsbefugt im Sinn des § 8. 

§ 21e. Rechtsanwalts-Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit kann 
Vollmacht erteilt werden. Sie sind durch ihre vertretungsbefugten Gesellschafter 
im Rahmen der diesen zukommenden beruflichen Befugnisse vertretungsbefugt 
im Sinn des § 8. 

III. Abschnitt III. Abschnitt 

Die Rechtsanwaltskammer und deren Ausschuß. Die Rechtsanwaltskammer und deren Ausschuß. 

§ 23. (1) und (2) … § 23. (1) und (2) … 

 (3) Die Rechtsanwaltskammer ist zum Informationsaustausch und zur 
Amtshilfe (Art. 22 B-VG) zu Zwecken der Verhinderung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung gegenüber anderen insofern zuständigen Behörden 
ermächtigt. Unbeschadet der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit (Art. 20 
Abs. 3 B-VG) darf die Rechtsanwaltskammer ihrerseits ein dem Zweck der 
Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dienendes 
Ersuchen einer zuständigen Behörde auf Informationsaustausch oder Amtshilfe 
nicht aus einem der folgenden Gründe ablehnen: 

  1. das Ersuchen berührt nach Ansicht der Rechtsanwaltskammer auch 
steuerliche Belange; 

  2. im Inland ist eine Ermittlung, eine Untersuchung oder ein Verfahren 
anhängig, es sei denn, die Ermittlung, die Untersuchung oder das 
Verfahren würde durch den Informationsaustausch oder die Amtshilfe 
beeinträchtigt; 
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  3. Art und Stellung der ersuchenden zuständigen Behörde unterscheiden 
sich von Art und Stellung der Rechtsanwaltskammer. 

 Eine Ablehnung unter Verweis auf eine bestehende Verpflichtung zur 
Geheimhaltung oder Vertraulichkeit ist nur insofern zulässig, als sich das 
Ersuchen auf Informationen bezieht, die ein Rechtsanwalt unter den in § 8c 
Abs. 1 dritter Satz genannten Voraussetzungen erfahren hat. Entsprechendes gilt 
für Auskunftsersuchen in Bezug auf Informationen, hinsichtlich derer eine 
gleichartige Verschwiegenheitspflicht von Notaren, Verteidigern in Strafsachen, 
Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern oder Bilanzbuchhaltern zum Tragen kommt 
oder die durch ein Zeugnisverweigerungsrecht geschützt werden. 

(2a) Im Rahmen der Überwachung der Pflichten ihrer Mitglieder hat die 
Rechtsanwaltskammer bei in der Liste nach § 28 Abs. 1 lit. o eingetragenen 
Rechtsanwälten auch die Erfüllung und Einhaltung der Voraussetzungen nach 
§ 10b Abs. 1 Z 1 bis 6 zu prüfen. Ergibt sich dabei, dass die Voraussetzungen für 
die Eintragung nicht gegeben sind, so ist der Rechtsanwalt aus der Liste nach 
§ 28 Abs. 1 lit. o zu streichen. 

(4) Im Rahmen der Überwachung der Pflichten ihrer Mitglieder hat die 
Rechtsanwaltskammer bei in der Liste nach § 28 Abs. 1 lit. o eingetragenen 
Rechtsanwälten auch die Erfüllung und Einhaltung der Voraussetzungen nach 
§ 10b Abs. 1 Z 1 bis 6 zu prüfen. Ergibt sich dabei, dass die Voraussetzungen für 
die Eintragung nicht gegeben sind, so ist der Rechtsanwalt aus der Liste nach 
§ 28 Abs. 1 lit. o zu streichen. 

(3) Die Rechtsanwaltskammer kann ihren Mitgliedern Informationen auch 
im Wege elektronischer Post übermitteln. Massensendungen an ihre 
Kammermitglieder, die der Erfüllung der der Rechtsanwaltskammer übertragenen 
Aufgaben dienen, bedürfen keiner Einwilligung der Empfänger nach § 107 TKG. 

(5) Zustellungen zwischen der Rechtsanwaltskammer und ihren Mitgliedern 
aus dem Kreis der Rechtsanwälte können auch im Weg des elektronischen 
Rechtsverkehrs vorgenommen werden; §§ 89a bis 89d GOG sind sinngemäß 
anzuwenden. Die Übermittlung von Informationen der Rechtsanwaltskammer an 
ihre Mitglieder kann auch im Weg elektronischer Post erfolgen. 
Massensendungen an ihre Kammermitglieder, die der Erfüllung der der 
Rechtsanwaltskammer übertragenen Aufgaben dienen, bedürfen keiner 
Einwilligung der Empfänger nach § 107 TKG. 

(4) Die Rechtsanwaltskammer hat eine Treuhandeinrichtung, die dem Schutz 
der Abwicklung von Treuhandschaften nach § 10a Abs. 2 dient, zu errichten und 
zu führen sowie die Einhaltung der Pflichten der Rechtsanwälte nach § 10a und 
nach den Richtlinien gemäß § 27 Abs. 1 lit. g zu überprüfen. Ferner hat die 
Rechtsanwaltskammer eine Versicherung zur Sicherung der Rechte der Treugeber 
am Treuhanderlag abzuschließen, deren Treuhandschaften über die von der 
Rechtsanwaltskammer zu führende Treuhandeinrichtung abgewickelt werden. 
Jeder Treugeber ist berechtigt, von der Rechtsanwaltskammer darüber Auskunft 
zu verlangen, ob und auf welche Weise die ihn betreffende Treuhandschaft bei 
der Treuhandeinrichtung gesichert ist und in welcher Weise dafür 
Versicherungsschutz besteht. 

(6) Die Rechtsanwaltskammer hat eine Treuhandeinrichtung, die dem Schutz 
der Abwicklung von Treuhandschaften nach § 10a Abs. 2 dient, zu errichten und 
zu führen sowie die Einhaltung der Pflichten der Rechtsanwälte nach § 10a und 
nach den Richtlinien gemäß § 27 Abs. 1 lit. g zu überprüfen. Ferner hat die 
Rechtsanwaltskammer eine Versicherung zur Sicherung der Rechte der Treugeber 
am Treuhanderlag abzuschließen, deren Treuhandschaften über die von der 
Rechtsanwaltskammer zu führende Treuhandeinrichtung abgewickelt werden. 
Jeder Treugeber ist berechtigt, von der Rechtsanwaltskammer darüber Auskunft 
zu verlangen, ob und auf welche Weise die ihn betreffende Treuhandschaft bei 
der Treuhandeinrichtung gesichert ist und in welcher Weise dafür 
Versicherungsschutz besteht. 
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(4a) Die Rechtsanwaltskammer ist ermächtigt, personenbezogene Daten 
ihrer Mitglieder, allfälliger Anspruchsberechtigter oder Begünstigter aus der 
Versorgungseinrichtung der Rechtsanwaltskammer sowie sonstiger Dritter zu 
verarbeiten (Art. 4 Z 2 DSGVO), soweit dies zur Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben der Rechtsanwaltskammer notwendig ist. 

(7) Die Rechtsanwaltskammer ist ermächtigt, personenbezogene Daten ihrer 
Mitglieder, allfälliger Anspruchsberechtigter oder Begünstigter aus der 
Versorgungseinrichtung der Rechtsanwaltskammer sowie sonstiger Dritter zu 
verarbeiten (Art. 4 Z 2 DSGVO), soweit dies zur Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben der Rechtsanwaltskammer notwendig ist. 

(5) Die Rechtsanwaltskammer hat die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben 
im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. Der Bundesminister für Justiz ist 
berechtigt, sich über die Rechtmäßigkeit der Verwaltungsführung zu unterrichten; 
auf sein Ersuchen hat die Rechtsanwaltskammer die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Im Rahmen der Aufsicht hat der Bundesminister für Justiz ferner das 
Recht auf 

(8) Die Rechtsanwaltskammer hat die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben 
im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. Der Bundesminister für Justiz ist 
berechtigt, sich über die Rechtmäßigkeit der Verwaltungsführung zu unterrichten; 
auf sein Ersuchen hat die Rechtsanwaltskammer die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Im Rahmen der Aufsicht hat der Bundesminister für Justiz ferner das 
Recht auf 

 1. die Versagung oder die Erteilung der Genehmigung der ihm innerhalb 
eines Monats nach der Beschlussfassung vorzulegenden 
Geschäftsordnungen der Rechtsanwaltskammern und der Ausschüsse 
sowie der Satzung der Versorgungseinrichtungen nach § 27 Abs. 6, 

 1. die Versagung oder die Erteilung der Genehmigung der ihm innerhalb 
eines Monats nach der Beschlussfassung vorzulegenden 
Geschäftsordnungen der Rechtsanwaltskammern und der Ausschüsse 
sowie der Satzung der Versorgungseinrichtungen nach § 27 Abs. 6, 

 2. die Erlassung der Satzung der Versorgungseinrichtung nach § 49 Abs. 3 
und 

 2. die Erlassung der Satzung der Versorgungseinrichtung nach § 49 Abs. 3 
und 

 3. die Einforderung der Vorlage der von der Rechtsanwaltskammer zu 
führenden Register über die Bestellungen im Sinn des § 45 nach § 56 
Abs. 2. 

 3. die Einforderung der Vorlage der von der Rechtsanwaltskammer zu 
führenden Register über die Bestellungen im Sinn des § 45 nach § 56 
Abs. 2. 

(6) Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind die aufgrund dieses 
Gesetzes ergehenden Bescheide mittels Beschwerde an das Verwaltungsgericht 
des Landes anfechtbar. 

(9) Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind die aufgrund dieses 
Gesetzes ergehenden Bescheide mittels Beschwerde an das Verwaltungsgericht 
des Landes anfechtbar. 

§ 24. (1) bis (4) … § 24. (1) bis (4) … 

(5) Für die Wahl zum Präsidenten und zum Präsidenten-Stellvertreter ist die 
absolute Mehrheit der Stimmen der an der Wahl teilnehmenden 
Kammermitglieder erforderlich. Wird diese im ersten Wahlgang nicht erzielt, so 
gelangen diejenigen Personen, die im ersten Wahlgang die relativ meisten 
Stimmen erhielten, in die engere Wahl. Die Anzahl der in die engere Wahl zu 
bringenden Personen ist immer die doppelte der Anzahl der zu wählenden. Jede 
Stimme, die bei dieser Wahl auf eine nicht in die engere Wahl gebrachte Person 
fällt, ist ungültig. 

(5) Für die Wahl zum Präsidenten und zum Präsidenten-Stellvertreter ist die 
absolute Mehrheit aller gültigen Stimmen der an der Wahl teilnehmenden 
Kammermitglieder erforderlich. Wird diese im ersten Wahlgang nicht erzielt, so 
gelangen diejenigen Personen, die im ersten Wahlgang die relativ meisten 
Stimmen erhielten, in die engere Wahl. Die Anzahl der in die engere Wahl zu 
bringenden Personen ist immer die doppelte der Anzahl der zu wählenden. Jede 
Stimme, die bei dieser Wahl auf eine nicht in die engere Wahl gebrachte Person 
fällt, ist ungültig. 

(6) … (6) … 

§ 24a. (1) bis (3) … § 24a. (1) bis (3) … 
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(4) Die Plenarversammlung hat vor den Wahlvorgängen zumindest zwei, 
erforderlichenfalls auch mehr Stimmenzähler zu wählen. Diese haben unter der 
Aufsicht des Vorsitzenden der Plenarversammlung, im Fall seiner Verhinderung 
unter der Aufsicht seines Vertreters (§ 24 Abs. 4 letzter Satz), unmittelbar nach 
Beendigung der Wahlvorgänge in der Plenarversammlung bei den rechtzeitig 
eingelangten Rückkuverts zu überprüfen, ob der darauf angeführte Absender in 
die Liste der Rechtsanwälte oder in die Liste der Rechtsanwaltsanwärter 
eingetragen ist und die erforderliche eidesstattliche Erklärung nach Abs. 2 
abgegeben hat. Ist eines davon nicht der Fall, ist die Stimmabgabe im Weg der 
Briefwahl nichtig und das im Rückkuvert enthaltene Wahlkuvert von jeder 
weiteren Behandlung ausgeschlossen. Entsprechendes gilt, wenn sich ergibt, dass 
der betreffende Wahlberechtigte bei der Plenarversammlung persönlich anwesend 
ist oder war. Die betreffenden Wahlkuverts sind zu dem vom Vorsitzenden der 
Plenarversammlung zu führenden Wahlakt zu nehmen. 

(4) Die Plenarversammlung hat vor den Wahlvorgängen zumindest zwei, 
erforderlichenfalls auch mehr Stimmenzähler zu wählen; neben 
Kammermitgliedern können dabei auch Bedienstete des Kammeramts zu 
Stimmenzählern gewählt werden, sofern dies in der Geschäftsordnung der 
Rechtsanwaltskammer vorgesehen ist. Diese haben unter der Aufsicht des 
Vorsitzenden der Plenarversammlung, im Fall seiner Verhinderung unter der 
Aufsicht seines Vertreters (§ 24 Abs. 4 letzter Satz), unmittelbar nach 
Beendigung der Wahlvorgänge in der Plenarversammlung bei den rechtzeitig 
eingelangten Rückkuverts zu überprüfen, ob der darauf angeführte Absender in 
die Liste der Rechtsanwälte oder in die Liste der Rechtsanwaltsanwärter 
eingetragen ist und die erforderliche eidesstattliche Erklärung nach Abs. 2 
abgegeben hat. Ist eines davon nicht der Fall, ist die Stimmabgabe im Weg der 
Briefwahl nichtig und das im Rückkuvert enthaltene Wahlkuvert von jeder 
weiteren Behandlung ausgeschlossen. Entsprechendes gilt, wenn sich ergibt, dass 
der betreffende Wahlberechtigte bei der Plenarversammlung persönlich anwesend 
ist oder war. Die betreffenden Wahlkuverts sind zu dem vom Vorsitzenden der 
Plenarversammlung zu führenden Wahlakt zu nehmen. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

§ 24b. (1) Der Vorsitzende der Plenarversammlung stellt das Wahlergebnis 
der Wahlen nach § 24 Abs. 1 jeweils gesondert fest. Die Wahl kann von jedem 
Wahlberechtigten binnen einer Woche nach Veröffentlichung des 
Wahlergebnisses (§ 25 Abs. 5) angefochten werden, wenn eine Person zu Unrecht 
von der Wahl ausgeschlossen, zur Wahl zugelassen oder als gewählt erklärt 
worden ist. 

§ 24b. (1) Der Vorsitzende der Plenarversammlung stellt das Wahlergebnis 
der Wahlen nach § 24 Abs. 1 möglichst unverzüglich, längstens jedoch innerhalb 
von drei Werktagen nach dem Wahltag jeweils gesondert fest. Die Wahl kann von 
jedem Wahlberechtigten binnen einer Woche nach Veröffentlichung des 
Wahlergebnisses (§ 25 Abs. 5) angefochten werden, wenn eine Person zu Unrecht 
von der Wahl ausgeschlossen, zur Wahl zugelassen oder als gewählt erklärt 
worden ist. 

(2) … (2) … 

§ 25. (1) bis (3) … § 25. (1) bis (3) … 

(4) Die Geschäftsordnung der Rechtsanwaltskammer kann bestimmen, daß 
im Fall der Neuwahl des gesamten Ausschusses die Präsidenten-Stellvertreter und 
ein Teil der Mitglieder des Ausschusses schon während der Amtsdauer von vier 
Jahren ausscheiden, um auf diese Weise eine möglichst gleichmäßige Führung 
der Geschäfte des Ausschusses zu gewährleisten. 

(4) Die Geschäftsordnung der Rechtsanwaltskammer kann bestimmen, daß 
im Fall der Neuwahl des gesamten Ausschusses die Präsidenten-Stellvertreter und 
ein Teil der Mitglieder des Ausschusses schon während der Amtsdauer von vier 
Jahren ausscheiden, um auf diese Weise eine möglichst gleichmäßige Führung 
der Geschäfte des Ausschusses zu gewährleisten. Ein entsprechend früheres 
Ausscheiden eines oder mehrerer der Präsidenten-Stellvertreter kann in der 
Geschäftsordnung ferner für den Fall der Neuwahl sämtlicher Präsidenten-
Stellvertreter vorgesehen werden. 
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(5) … (5) … 

§ 26. (1) bis (3) … § 26. (1) bis (3) … 

(4) Der Ausschuss und die Abteilungen entscheiden mit einfacher Mehrheit. 
Der Vorsitzende hat nur bei Stimmengleichheit ein Stimmrecht. Zur 
Beschlussfassung des Ausschusses und der Abteilungen ist jeweils die 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte ihrer Mitglieder erforderlich. Für alle 
Entscheidungen im Zusammenhang mit den dem Ausschuss nach § 28 Abs. 1 
lit. a zukommenden Aufgaben mit Ausnahme der Entscheidung über die 
Eintragung in die Liste der Rechtsanwälte oder deren Verweigerung sowie die 
Verweigerung der Eintragung oder die Streichung einer Gesellschaft, zur 
Ausstellung von Beglaubigungsurkunden für Kanzleibeamte (§ 28 Abs. 1 lit. b), 
zur Einbringung der Jahresbeiträge (§ 28 Abs. 1 lit. d), sowie, wenn eine sofortige 
Beschlussfassung erforderlich ist, zur Bestellung von Rechtsanwälten nach § 28 
Abs. 1 lit. h und nach den §§ 45 oder 45a ist das vom Ausschuss oder der 
Abteilung dazu bestimmte Mitglied namens des Ausschusses oder der Abteilung 
berufen. Wird nach der Geschäftsordnung der Kammer bei der Bestellung von 
Rechtsanwälten nach den §§ 45 oder 45a das in alphabetischer Reihenfolge 
nächste Kammermitglied aus dem Kreis der Rechtsanwälte herangezogen, so 
kann der betreffende Beschluss ohne gesonderte Beschlussfassung von der 
Kammerkanzlei im Namen des Ausschusses oder der Abteilung ausgefertigt 
werden. 

(4) Der Ausschuss und die Abteilungen entscheiden mit einfacher Mehrheit. 
Der Vorsitzende hat nur bei Stimmengleichheit ein Stimmrecht. Zur 
Beschlussfassung des Ausschusses und der Abteilungen ist jeweils die 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte ihrer Mitglieder erforderlich. Für alle 
Entscheidungen im Zusammenhang mit den dem Ausschuss nach § 28 Abs. 1 
lit. a zukommenden Aufgaben mit Ausnahme der Entscheidung über die 
Eintragung in die Liste der Rechtsanwälte oder deren Verweigerung sowie die 
Verweigerung der Eintragung oder die Streichung einer Gesellschaft, zur 
Ausstellung von Beglaubigungsurkunden für Kanzleibeamte (§ 28 Abs. 1 lit. b), 
zur Einbringung der Jahresbeiträge (§ 28 Abs. 1 lit. d), sowie, wenn eine sofortige 
Beschlussfassung erforderlich ist, zur Bestellung von Rechtsanwälten nach § 28 
Abs. 1 lit. h und nach den §§ 45 oder 45a ist das vom Ausschuss oder der 
Abteilung dazu bestimmte Mitglied namens des Ausschusses oder der Abteilung 
berufen. Wird nach der Geschäftsordnung der Kammer bei der Bestellung von 
Rechtsanwälten nach den §§ 45 oder 45a das in alphabetischer Reihenfolge 
nächste Kammermitglied aus dem Kreis der Rechtsanwälte herangezogen, so 
kann der betreffende Beschluss ohne gesonderte Beschlussfassung vom 
Kammeramt im Namen des Ausschusses oder der Abteilung ausgefertigt werden. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

 § 27a. (1) Enthält ein Vorschlag in einer Angelegenheit des § 27 Abs. 1 lit. a 
oder lit. g Regelungen, die die Aufnahme oder die Ausübung des Berufs des 
Rechtsanwalts oder die Tätigkeit als Rechtsanwaltsanwärter beschränken oder 
dazu bestehende Regelungen ändern, so hat der Ausschuss vor einer 
Beschlussfassung zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Regelungen für die 
Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet sind, zugleich nicht über das zur 
Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinausgehen und durch Ziele des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt sind (Verhältnismäßigkeitsprüfung) und dass 
keine ungerechtfertigte direkte oder indirekte Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes vorliegt. Soweit relevant hat der 
Ausschuss bei dieser Prüfung insbesondere die in Art. 6 und 7 Abs. 2 bis 4 der 
Richtlinie (EU) 2018/958 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass 
neuer Berufsreglementierungen, ABl. Nr. L 173 vom 9.7.2018, S. 25, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vorgesehenen Gründe und Kriterien zu beachten, wobei der Umfang der Prüfung 
im Verhältnis zu der Art, dem Inhalt und den Auswirkungen der Vorschrift stehen 
muss. Die wesentlichen Aspekte der vorgenommenen Prüfung und deren Ergebnis 
sind in geeigneter Form schriftlich darzustellen und dem Vorschlag 
anzuschließen. Dient die vorgeschlagene Regelung einer Umsetzung von 
Unionsrecht, so kann eine Verhältnismäßigkeitsprüfung dann unterbleiben, wenn 
das Unionsrecht die genaue Art und Weise der Umsetzung vorgibt und der 
Vorschlag diesen Anforderungen entspricht. 

 (2) Ein Vorschlag im Sinn des Abs. 1 ist den Kammermitgliedern so 
zeitgerecht zur Kenntnis zu bringen, dass sie eine Stellungnahme dazu binnen 
einer angemessenen, eine Woche nicht unterschreitenden Frist abgeben können. 
Der Vorschlag ist überdies auf der Website der Rechtsanwaltskammer allgemein 
zugänglich bereitzustellen; wobei auch hier die Möglichkeit zu einer 
Stellungnahme binnen einer Frist von zumindest einer Woche ab der 
Bereitstellung bestehen muss. Anhand der eingelangten Stellungnahmen hat der 
Ausschuss gegebenenfalls eine nochmalige Prüfung des Vorschlags gemäß Abs. 1 
vorzunehmen und diesen erforderlichenfalls unter Beachtung der Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und der Diskriminierungsfreiheit zu überarbeiten. 

 (3) Ändern sich nach der Beschlussfassung die für die Annahme der 
Verhältnismäßigkeit einer Regelung im Sinn des Abs. 1 maßgeblichen Umstände, 
so hat der Ausschuss in angemessener Weise zu prüfen, ob die Regelung unter 
Berücksichtigung der geänderten Umstände weiterhin verhältnismäßig ist. 

§ 28. (1) Zu dem Wirkungskreise des Ausschusses gehören: § 28. (1) Zu dem Wirkungskreise des Ausschusses gehören: 

 a) bis c) …  a) bis c) … 

 d) die Besorgung der ökonomischen Geschäfte der Rechtsanwaltskammer 
und Einbringung der Jahresbeiträge; 

 d) die Besorgung der ökonomischen Geschäfte der Rechtsanwaltskammer 
einschließlich der Einbringung der Beiträge nach § 27 Abs. 1 lit. d und 
der in der Umlagenordnung festgesetzten Beiträge; 

 e) abis o) …  e) abis o) … 

 (1a) Im Fall von rückständigen Beiträgen (Abs. 1 lit. d) hat der Ausschuss zu 
deren Hereinbringung einen Rückstandsausweis auszustellen, der den Namen und 
die Anschrift des Schuldners, den rückständigen Betrag, die Art des Rückstands, 
die vom rückständigen Betrag ab dem Tag der Ausstellung des 
Rückstandsausweises zu entrichtenden Verzugszinsen in der Höhe von vier 
Prozentpunkten über dem zum Tag der Ausstellung geltenden Basiszinssatz und 
den Vermerk, dass der Rückstandsausweis keinem die Vollstreckbarkeit 
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hemmenden Rechtszug unterliegt, zu enthalten hat; solche Rückstandsausweise 
sind Exekutionstitel im Sinn des § 1 der Exekutionsordnung; 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

IV. Abschnitt. IV. Abschnitt. 

Erlöschung der Rechtsanwaltschaft. Erlöschung der Rechtsanwaltschaft. 

§ 34. (1) Die Berechtigung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft erlischt § 34. (1) Die Berechtigung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft erlischt 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

   5. bei rechtskräftigem Widerruf des für die Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft erforderlichen rechtswissenschaftlichen 
akademischen Grades, 

 5. aufgrund eines rechtskräftigen Disziplinarerkenntnisses auf Streichung 
von der Liste oder 

 6. aufgrund eines rechtskräftigen Disziplinarerkenntnisses auf Streichung 
von der Liste oder 

 6. durch Tod,  7. durch Tod, 

ohne dass es dazu einer gesonderten Entscheidung bedarf. Die Streichung von der 
Liste ist vom Ausschuss anzuordnen. 

ohne dass es dazu einer gesonderten Entscheidung bedarf. Die Streichung von der 
Liste ist vom Ausschuss anzuordnen. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

§ 34a. (1) … § 34a. (1) … 

(2) Erlischt oder ruht die Berechtigung zur Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft (§ 34 Abs. 1 und 2), so ist durch den Ausschuss ein 
Kammerkommissär zu bestellen, der als Organ der Rechtsanwaltskammer tätig 
wird. Dieser hat die Mandanten des Rechtsanwalts über seine Bestellung und 
deren Rechtsfolgen zu belehren und gegebenenfalls bei der Überleitung von 
Aufträgen an andere Rechtsanwälte zu beraten, Treuhandschaften des 
Rechtsanwalts festzustellen und die daran beteiligten Personen über die mögliche 
Besorgung der Treuhandschaft durch einen anderen Treuhänder zu informieren, 
Fremdgelder des Rechtsanwalts festzustellen und zu verwalten sowie die 
ordnungsgemäße Verwahrung der Akten des Rechtsanwalts und der bei diesem 
hinterlegten Urkunden zu besorgen. 

(2) Erlischt oder ruht die Berechtigung zur Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft (§ 34 Abs. 1 und 2), so ist durch den Ausschuss ein 
Kammerkommissär zu bestellen, der als Organ der Rechtsanwaltskammer tätig 
wird. Dieser hat die Mandanten des Rechtsanwalts über seine Bestellung und 
deren Rechtsfolgen zu belehren und gegebenenfalls bei der Überleitung von 
Aufträgen an andere Rechtsanwälte zu beraten, Treuhandschaften des 
Rechtsanwalts festzustellen und die daran beteiligten Personen über die mögliche 
Besorgung der Treuhandschaft durch einen anderen Treuhänder zu informieren, 
Fremdgelder des Rechtsanwalts festzustellen und zu verwalten sowie die 
ordnungsgemäße Verwahrung der Akten des Rechtsanwalts und der bei diesem 
hinterlegten Urkunden zu besorgen. Zu diesem Zweck hat der betroffene 
Rechtsanwalt dem Kammerkommissär die hinterlegten Urkunden zu übergeben 
und Zugang zu den von ihm im anwaltlichen Urkundenarchiv gespeicherten 
Urkunden zu ermöglichen. 
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(3) bis (7) … (3) bis (7) … 

V. ABSCHNITT V. ABSCHNITT 

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag Österreichischer Rechtsanwaltskammertag 

§ 36. (1) bis (3) … § 36. (1) bis (3) … 

(4) Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag kann den Rechtsanwälten 
und Rechtsanwaltsanwärtern Informationen auch im Wege elektronischer Post 
übermitteln. Massensendungen an Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, die 
der Erfüllung der dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag übertragenen 
Aufgaben dienen, bedürfen keiner Einwilligung der Empfänger nach § 107 TKG. 

(4) Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag kann Zustellungen an 
Rechtsanwälte auch im Weg des elektronischen Rechtsverkehrs vornehmen; 
§§ 89a bis 89d GOG sind sinngemäß anzuwenden. Die Übermittlung von 
Informationen an Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter kann auch im Weg 
elektronischer Post erfolgen. Massensendungen an Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter, die der Erfüllung der dem Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertag übertragenen Aufgaben dienen, bedürfen keiner 
Einwilligung der Empfänger nach § 107 TKG. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

§ 37. (1) … § 37. (1) … 

 (2) Enthält ein Vorschlag in einer Angelegenheit des Abs. 1 Regelungen, die 
die Aufnahme oder die Ausübung des Berufs des Rechtsanwalts oder die Tätigkeit 
als Rechtsanwaltsanwärter beschränken oder dazu bestehende Regelungen 
ändern, so hat das Präsidium des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags 
vor einer Beschlussfassung zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Regelungen für die 
Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet sind, zugleich nicht über das zur 
Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinausgehen und durch Ziele des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt sind (Verhältnismäßigkeitsprüfung) und dass 
keine ungerechtfertigte direkte oder indirekte Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes vorliegt. § 27a ist sinngemäß mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Vorschlag allen Standesangehörigen zur 
Kenntnis zu bringen ist und die allgemein zugängliche Bereitstellung des 
Vorschlags auf der Website des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags zu 
erfolgen hat. 

(2) Die vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag erlassenen 
Richtlinien sind im Internet auf der Homepage des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertags (http://www.rechtsanwaelte.at) dauerhaft 
bereitzustellen. 

(3) Die vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag erlassenen 
Richtlinien sind im Internet auf der Homepage des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertags (http://www.rechtsanwaelte.at) dauerhaft 
bereitzustellen. 
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VI. ABSCHNITT VI. ABSCHNITT 

Bestellung von Rechtsanwälten, besonders zur Verfahrenshilfe Bestellung von Rechtsanwälten, besonders zur Verfahrenshilfe 

§ 45. (1) bis (4) … § 45. (1) bis (4) … 

(4a) Ist das Gerichtsverfahren, für das die Beigebung des Rechtsanwaltes 
erfolgt ist, rechtskräftig beendet und wird nicht innerhalb eines Jahres ein 
Vollstreckungsverfahren eingeleitet, so ist der bestellte Rechtsanwalt auf seinen 
Antrag von der Rechtsanwaltskammer zu entheben, wenn der Auftrag zur 
Einleitung eines Vollstreckungsverfahrens für die nächste Zeit nicht absehbar ist. 
Die Enthebung ist dem Verfahrenshilfeempfänger mit der Belehrung mitzuteilen, 
dass er auf Grund der weiterhin aufrechten Bewilligung der Verfahrenshilfe durch 
Beigebung eines Rechtsanwaltes jederzeit bei der zuständigen 
Rechtsanwaltkammer die Bestellung eines Rechtsanwaltes zur Einleitung eines 
Vollstreckungsverfahrens begehren kann. 

(4a) Ist das Gerichtsverfahren, für das die Beigebung des Rechtsanwaltes 
erfolgt ist, rechtskräftig beendet und wird nicht innerhalb eines Jahres ein 
Vollstreckungsverfahren eingeleitet, so ist der bestellte Rechtsanwalt auf seinen 
Antrag von der Rechtsanwaltskammer zu entheben, wenn der Auftrag zur 
Einleitung eines Vollstreckungsverfahrens für die nächste Zeit nicht absehbar ist. 
Die Enthebung ist dem Verfahrenshilfeempfänger mit der Belehrung mitzuteilen, 
dass er auf Grund der weiterhin aufrechten Bewilligung der Verfahrenshilfe durch 
Beigebung eines Rechtsanwaltes jederzeit bei der zuständigen 
Rechtsanwaltskammer die Bestellung eines Rechtsanwaltes zur Einleitung eines 
Vollstreckungsverfahrens begehren kann. 

(5) … (5) … 

VII. ABSCHNITT VII. ABSCHNITT 

Pauschalvergütung Pauschalvergütung 

Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung 

§ 48. (1) Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag hat die 
Pauschalvergütung auf die einzelnen Rechtsanwaltskammern so zu verteilen, dass 
eine Hälfte 

§ 48. (1) Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag hat die 
Pauschalvergütung auf die einzelnen Rechtsanwaltskammern so zu verteilen, dass 

der Pauschalvergütung nach der Anzahl der am vorangegangenen 
31. Dezember in die Liste der Rechtsanwälte eingetragenen Mitglieder 
verteilt wird, die andere Hälfte 

 1. ein Drittel der Pauschalvergütung nach der Anzahl der am 31. Dezember 
des vorangegangenen Jahres in die Liste der Rechtsanwälte 
eingetragenen Mitglieder, 

der Pauschalvergütung nach der Anzahl der auf die Mitglieder der 
Rechtsanwaltskammer im vorangegangenen Jahr entfallenden 
Bestellungen nach § 45. 

 2. ein Drittel der Pauschalvergütung nach der Anzahl der auf die Mitglieder 
der Rechtsanwaltskammer im vorangegangenen Jahr entfallenden 
Bestellungen nach § 45 und 

  3. ein Drittel der Pauschalvergütung nach dem prozentuellen Anteil des 
verzeichneten kostenmäßigen Umfangs der von den in die Liste der 
Rechtsanwälte der Rechtsanwaltskammer eingetragenen Mitgliedern im 
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vorangegangenen Jahr erbrachten Verfahrenshilfeleistungen bei 
Bestellungen nach § 45 RAO am verzeichneten kostenmäßigen Umfang 
der von allen in die Liste einer österreichischen Rechtsanwaltskammer 
eingetragenen Rechtsanwälten verzeichneten Kosten für solche 
Verfahrenshilfeleistungen 

Die Pauschalvergütung nach § 47 Abs. 5 ist der zuständigen 
Rechtsanwaltskammer zu überweisen. 

verteilt wird. Die Pauschalvergütung nach § 47 Abs. 5 ist der zuständigen 
Rechtsanwaltskammer zu überweisen. 

(2) … (2) … 

§ 56a. (1) … § 56a. (1) … 

(2) Der Bund hat dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag jährlich 
spätestens zum 30. September für die im abgelaufenen Kalenderjahr erbrachten 
Leistungen der nach § 45a bestellten Rechtsanwälte eine angemessene 
Pauschalvergütung zu zahlen, deren Höhe durch Verordnung des Bundeskanzlers 
festzusetzen ist. Der Bundeskanzler hat dabei die durchschnittliche Anzahl der 
jährlichen Bestellungen und den durchschnittlichen Umfang der erbrachten 
Leistungen im Sinn des ersten Satzes in den letzten sieben Kalenderjahren zu 
berücksichtigen. 

(2) Der Bund hat dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag jährlich 
spätestens zum 30. September für die im abgelaufenen Kalenderjahr erbrachten 
Leistungen der nach § 45a bestellten Rechtsanwälte eine angemessene 
Pauschalvergütung zu zahlen, deren Höhe durch Verordnung des Bundeskanzlers 
festzusetzen ist. Der Bundeskanzler hat dabei die durchschnittliche Anzahl der 
jährlichen Bestellungen und den durchschnittlichen Umfang der erbrachten 
Leistungen im Sinn des ersten Satzes in den letzten sieben Kalenderjahren zu 
berücksichtigen. § 48 ist sinngemäß anzuwenden. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

X. Abschnitt X. Abschnitt 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2016 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2016 

§ 60. (1) bis (12) ... § 60. (1) bis (12) ... 

 (13) § 1 Abs. 2 und 4, § 1a Abs. 1, 2, 4, 5 und 7, § 1b Abs. 1 und 2, § 8a 
Abs. 3,, § 8c Abs. 5, § 9 Abs. 2, § 10 Abs. 3, § 10a Abs. 3 bis 8, § 16 Abs. 4, § 20 
lit. a, § 21 Abs. 4, § 21c Z 1, 2, 4 und 8 bis 12, § 21e, § 24 Abs. 5, § 24a Abs. 4, 
§ 24b Abs. 1, § 25 Abs. 4, § 26 Abs. 4, § 28 Abs. 1 und 1a, § 34 Abs. 1, § 34a 
Abs. 2, § 36 Abs. 4, § 45 Abs. 4a,, § 48 Abs. 1 und § 56a Abs. 2 in der Fassung 
des Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2020, BGBl. I Nr. xx/xx, treten mit 1. Jänner 
2020 in Kraft. § 8b Abs. 2 bis 11, § 8d, § 9 Abs. 5 bis 7, § 12 Abs. 3 und § 23 
Abs. 2a bis 9 in der Fassung des Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2020 treten mit 
10. Jänner 2020 in Kraft. § 27a und § 37 Abs. 2 und 3 in der Fassung des 
Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2020 treten mit 30. Juli 2020 in Kraft. Mit 
Ablauf des 31. Dezember 2019 treten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  1. Art. VIII des Gesetzes vom 16. November 1906, RGBl. Nr. 223, womit 
einige Bestimmungen des Disziplinarstatuts für Advokaten und 
Advokaturskandidaten vom 1. April 1872, RGBl. Nr. 40, und der 
Advokatenordnung vom 6. Juli 1868, RGBl. Nr. 96, abgeändert und 
ergänzt werden, und 

  2. das Gesetz vom 19. Dezember 1919 über die Vereinbarkeit des Amtes 
eines Volksbeauftragten mit der Rechtsanwaltschaft und dem Notariate, 
StGBl. Nr. 598/1919, 

 außer Kraft. 

 (14) Auf Gesellschaften zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft, denen am 
31. Dezember 2019 gemäß § 21c Z 1 lit. e in der bis zum 31. Dezember 2019 
geltenden Fassung eine Privatstiftung als Gesellschafterin angehört, ist § 21c Z 1 
lit. e in seiner bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung für die Dauer der 
aufrechten Gesellschafterstellung der Privatstiftung weiterhin anzuwenden; die 
Neufassung dieser Bestimmung durch das Berufsrechts-Änderungsgesetz 2020 
bleibt davon unberührt. 

Artikel 2 

Änderung der Notariatsordnung 

II. Hauptstück II. Hauptstück 

Verleihung und Erlöschen des Amtes eines Notars, Urlaub. Verleihung und Erlöschen des Amtes eines Notars, Urlaub. 

§ 6. (1) … § 6. (1) … 

(2) Von der Dauer der praktischen Verwendung im Sinn des Abs. 1 Z 5 sind 
mindestens drei Jahre als Notariatskandidat nach Ablegung der Notariatsprüfung 
zu verbringen. Die übrige Zeit kann als Notariatskandidat, Rechtspraktikant, 
Richteramtsanwärter, Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwaltsanwärter, 
Rechtsanwalt, als rechtskundiger Beamter beim Bundesministerium für Justiz 
oder bei der Finanzprokuratur oder als rechtskundiger Angestellter der 
Österreichischen Notariatskammer, einer Notariatskammer oder der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates verbracht werden. 

(2) Von der Dauer der praktischen Verwendung im Sinn des Abs. 1 Z 5 sind 
mindestens drei Jahre als Notariatskandidat nach Ablegung der Notariatsprüfung 
zu verbringen. Die übrige Zeit kann als Notariatskandidat, Rechtspraktikant, 
Richteramtsanwärter, Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwaltsanwärter, 
Rechtsanwalt, als rechtskundiger Beamter beim Bundesministerium für Justiz 
oder bei der Finanzprokuratur oder als rechtskundiger Angestellter der 
Österreichischen Notariatskammer, einer Notariatskammer oder der 
Versorgungsanstalt des österreichischen Notariates verbracht werden. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 7. (1) Die Führung der Rechtsanwaltschaft oder eines besoldeten 
Staatsamtes, mit Ausnahme des Lehramtes, kann mit dem Amte des Notars nicht 
vereinigt werden. 

§ 7. (1) Die Führung der Rechtsanwaltschaft oder eines besoldeten 
Staatsamtes, mit Ausnahme des Lehramtes, kann mit dem Amte des Notars nicht 
vereinigt werden. 

 Unter der Führung eines besoldeten Staatsamtes ist 

  1. jede Tätigkeit als Mitglied der Bundesregierung, als Staatssekretär, als 
Mitglied einer Landesregierung, als Präsident des Nationalrates, als 
Obmann eines Klubs im Nationalrat, als Präsident des Rechnungshofes 
oder eines Landesrechnungshofes oder als Mitglied der 
Volksanwaltschaft, 

  2. jede Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsgerichtshofs, als Staatsanwalt 
oder als Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder eines 
Verwaltungsgerichts sowie 

  3. jede entgeltliche Tätigkeit zu verstehen, die unter der Leitung der 
obersten Organe des Bundes oder der Länder, des Vorsitzenden der 
Volksanwaltschaft oder des Präsidenten des Rechnungshofes durch 
ernannte berufsmäßige Organe erfolgt. 

 Keine Unvereinbarkeit liegt im Fall der Bekleidung eines Mandats einer 
gesetzgebenden Körperschaft vor. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

§ 19. (1) Das Amt eines Notars erlischt: § 19. (1) Das Amt eines Notars erlischt: 

 a) …  a) … 

 b) durch den Übertritt zur Rechtsanwaltschaft oder zu einem nach § 7 
Abs. 1 mit dem Notariat nicht vereinbaren Amt; 

 b) durch den Übertritt zur Rechtsanwaltschaft oder zu einem nach § 7 
Abs. 1 Z 2 und 3 mit dem Notariat nicht vereinbaren Amt; 

 c) bis i) …  c) bis i) … 

(1a) bis (4) … (1a) bis (4) … 

IV. Hauptstück IV. Hauptstück 

Allgemeine Vorschriften über die Amtsführung der Notare. Allgemeine Vorschriften über die Amtsführung der Notare. 

§ 36b. (1) … § 36b. (1) … 

(2) Die Identität der Partei ist durch persönliche Vorlage eines amtlichen 
Lichtbildausweises oder, wo dies nicht möglich und die Vornahme einer 

(2) Die Identität der Partei ist durch persönliche Vorlage eines amtlichen 
Lichtbildausweises oder, wo dies nicht möglich und die Vornahme einer 

170/M
E

 X
X

V
I. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

31 von 58

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  32 von 58 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Transaktion zur Sicherung der Verteidigungsrechte oder des Rechts auf effektive 
Rechtsdurchsetzung im Sinn des Art. 6 EMRK geboten ist, einen amtlich 
dokumentierten, in gleicher Weise beweiskräftigen Vorgang festzustellen. Als 
amtlicher Lichtbildausweis in diesem Sinne gelten von einer staatlichen Behörde 
ausgestellte Dokumente, die mit einem nicht austauschbaren, erkennbaren 
Kopfbild der betreffenden Person versehen sind und den Namen, die Unterschrift 
und, soweit dies nach dem Recht des ausstellenden Staates vorgesehen ist, auch 
das Geburtsdatum der Person sowie die ausstellende Behörde enthalten. Schreitet 
für die Partei ein Vertreter ein, so ist dessen Identität in gleicher Weise 
festzustellen. Die Vertretungsbefugnis ist anhand geeigneter Bescheinigungen zu 
überprüfen. 

Transaktion zur Sicherung der Verteidigungsrechte oder des Rechts auf effektive 
Rechtsdurchsetzung im Sinn des Art. 6 EMRK geboten ist, einen amtlich 
dokumentierten, in gleicher Weise beweiskräftigen Vorgang festzustellen. Nach 
Maßgabe der verfügbaren technischen Voraussetzungen umfasst dies auch 
gesetzlich vorgesehene Verfahren, mit denen gesichert dieselben Informationen 
wie mit der Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises zur Verfügung gestellt 
werden (elektronischer Ausweis), sowie solche elektronische 
Identifizierungsmittel, die über ein von einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union gemäß Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABl. Nr. L 257 vom 
28.08.2014 S. 73, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 257 vom 
29.01.2015 S. 19 (im Folgenden: eIDAS-VO), notifiziertes elektronisches 
Identifizierungssystem ausgestellt werden und dem Sicherheitsniveau 
„substanziell“ oder „hoch“ (Art. 8 Abs. 2 lit. b und c eIDAS-VO) entsprechen. 
Als amtlicher Lichtbildausweis im Sinn des ersten Satzes gelten von einer 
staatlichen Behörde ausgestellte Dokumente, die mit einem nicht austauschbaren, 
erkennbaren Kopfbild der betreffenden Person versehen sind und den Namen, die 
Unterschrift und, soweit dies nach dem Recht des ausstellenden Staates 
vorgesehen ist, auch das Geburtsdatum der Person sowie die ausstellende 
Behörde enthalten. Schreitet für die Partei ein Vertreter ein, so ist dessen Identität 
in gleicher Weise festzustellen. Die Vertretungsbefugnis ist anhand geeigneter 
Bescheinigungen zu überprüfen. 

(3) Ist die Partei bei Anknüpfung der Geschäftsbeziehung oder 
Durchführung des Geschäfts nicht physisch anwesend (Ferngeschäft), so hat der 
Notar zusätzlich geeignete und beweiskräftige Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Identität der Partei verlässlich festzustellen und zu prüfen und dafür zu sorgen, 
dass die erste Zahlung der Partei im Rahmen des Geschäfts über ein Konto 
abgewickelt wird, das im Namen des Kunden bei einem Kreditinstitut eröffnet 
wurde, das in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2015/849 fällt. 

(3) Ist die Partei bei Anknüpfung der Geschäftsbeziehung oder 
Durchführung des Geschäfts nicht physisch anwesend (Ferngeschäft), so hat der 
Notar diesen Umstand bei der von ihm auf risikobasierter Grundlage 
vorzunehmenden Beurteilung (Abs. 8) angemessen zu berücksichtigen und 
erforderlichenfalls zusätzliche geeignete und beweiskräftige Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Identität der Partei verlässlich festzustellen und zu prüfen. 

(4) Der Notar hat angemessene Maßnahmen zur Überprüfung der Identität 
des wirtschaftlichen Eigentümers zu setzen. Im Fall von juristischen Personen, 
Trusts, Gesellschaften, Stiftungen und vergleichbar vereinbarten Strukturen 
schließt dies angemessene Maßnahmen ein, um die konkrete Eigentums- und 
Kontrollstruktur zu verstehen. Werden die Begünstigten von Trusts oder von 
vergleichbar vereinbarten Strukturen (§ 36d Z 2 lit. d und Z 3) nach besonderen 

(4) Der Notar hat angemessene Maßnahmen zur Überprüfung der Identität 
des wirtschaftlichen Eigentümers zu setzen. Im Fall von juristischen Personen, 
Trusts, Gesellschaften, Stiftungen und vergleichbar vereinbarten Strukturen 
schließt dies angemessene Maßnahmen ein, um die konkrete Eigentums- und 
Kontrollstruktur zu verstehen. Werden die Begünstigten von Trusts oder von 
vergleichbar vereinbarten Strukturen nach besonderen Merkmalen oder nach 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Merkmalen oder nach Kategorie bestimmt, so hat der Notar ausreichende 
Informationen einzuholen, um zu gewährleisten, dass ihm zum Zeitpunkt der 
Auszahlung oder zu dem Zeitpunkt, zu dem der Begünstigte seine erworbenen 
Rechte wahrnimmt, die Feststellung der Identität des Begünstigten möglich sein 
wird. Der Nachweis der Identität des jeweiligen Auftraggebers hat bei natürlichen 
Personen durch Vorlage des Originals oder einer Kopie des amtlichen 
Lichtbildausweises des jeweiligen Auftraggebers zu erfolgen, bei juristischen 
Personen durch beweiskräftige Urkunden. Über die von ihm getroffenen 
Maßnahmen zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers nach § 36d Z 1 
lit. a und b hat der Notar Aufzeichnungen zu führen und aufzubewahren. 

Kategorie bestimmt, so hat der Notar ausreichende Informationen einzuholen, um 
zu gewährleisten, dass ihm zum Zeitpunkt der Auszahlung oder zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Begünstigte seine erworbenen Rechte wahrnimmt, die 
Feststellung der Identität des Begünstigten möglich sein wird. Der Nachweis der 
Identität des jeweiligen Auftraggebers hat bei natürlichen Personen durch 
Vorlage des Originals oder einer Kopie des amtlichen Lichtbildausweises des 
jeweiligen Auftraggebers zu erfolgen, bei juristischen Personen durch 
beweiskräftige Urkunden. Über die von ihm getroffenen Maßnahmen zur 
Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers im Sinn des § 2 Z 1 lit. a und b 
WiEReG hat der Notar Aufzeichnungen zu führen und aufzubewahren. 

 (4a) Bei Anknüpfung einer neuen Geschäftsbeziehung zu einem Rechtsträger 
im Sinn des § 1 Abs. 2 WiEReG ist im Rahmen der Feststellung der Identität des 
wirtschaftlichen Eigentümers ein Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen 
Eigentümer (§ 7 Abs. 1 WiEReG) einzuholen. Handelt es sich um einen solchen 
Rechtsträger mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem Drittland, in dem eine Verpflichtung zur Registrierung des 
wirtschaftlichen Eigentümers in einem den Anforderungen der Art. 30 und 31 der 
Richtlinie (EU) 2015/849 entsprechenden Register besteht und ein solches 
Register auch tatsächlich eingerichtet ist, so hat der Notar tunlichst einen 
Nachweis der Registrierung oder einen Auszug aus diesem Register einzuholen; 
die Überprüfung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers kann diesfalls 
auch erst während der Begründung der Geschäftsbeziehung abgeschlossen 
werden, wenn dies notwendig ist, um den normalen Geschäftsablauf nicht zu 
unterbrechen, und ein geringeres Risiko der Geldwäscherei oder 
Terrorismusfinanzierung besteht. 

 (4b) Ist der ermittelte wirtschaftliche Eigentümer ein Angehöriger der 
obersten Führungsebene gemäß § 2 Z 1 lit. b WiEReG, so hat der Notar die 
erforderlichen angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um die Identität der 
natürlichen Person, die die Position als Angehöriger der Führungsebene innehat, 
zu überprüfen, und Aufzeichnungen über die ergriffenen Maßnahmen sowie über 
etwaige während des Überprüfungsvorgangs aufgetretene Schwierigkeiten zu 
führen und aufzubewahren. 

(5) Der Notar hat die nach Abs. 2 bis 4 zur Feststellung der Identität 
vorgelegten Unterlagen soweit als möglich im Original aufzubewahren. Bei 
amtlichen Lichtbildausweisen und anderen Unterlagen, deren Aufbewahrung im 
Original nicht möglich oder nicht tunlich ist, sind Kopien anzufertigen und 

(5) Der Notar hat die nach Abs. 2 bis 4b zur Feststellung der Identität 
vorgelegten oder von ihm eingeholten Unterlagen soweit als möglich im Original 
aufzubewahren. Bei amtlichen Lichtbildausweisen und anderen Unterlagen, deren 
Aufbewahrung im Original nicht möglich oder nicht tunlich ist, sind Kopien 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
aufzubewahren. anzufertigen und aufzubewahren. Entsprechendes gilt – soweit verfügbar – für 

Informationen, die bei der Feststellung und Prüfung der Identität unter 
Verwendung eines in Abs. 2 zweiter Satz genannten Verfahrens oder 
Identifizierungsmittels eingeholt wurden. 

(6) Der Notar hat den Zweck und die angestrebte Art der 
Geschäftsbeziehung oder des Geschäfts anhand der ihm zur Verfügung stehenden 
oder erforderlichenfalls einzuholenden Informationen aufgrund einer 
risikobasierten Beurteilung zu bewerten und die Geschäftsbeziehung laufend zu 
überwachen; die Informationen sind von ihm aufzubewahren. Er hat Hintergrund 
und Zweck aller Geschäftsbeziehungen und Geschäfte, die komplex sind oder der 
Abwicklung ungewöhnlich großer oder aufgrund ihrer Konstruktion oder ihres 
Musters ungewöhnlicher Transaktionen ohne offensichtlichen wirtschaftlichen 
oder rechtmäßigen Zweck dienen sollen, zu untersuchen, soweit dies im 
angemessenen Rahmen möglich ist; um zu bestimmen, ob solche 
Geschäftsbeziehungen und Geschäfte verdächtig sind, hat der Notar insbesondere 
den Umfang und die Art ihrer Überwachung zu verstärken. Eine Verpflichtung zu 
erhöhter Aufmerksamkeit des Notars besteht ferner jedenfalls dann, wenn die 
Partei oder der wirtschaftliche Eigentümer den Sitz oder Wohnsitz in einem Staat 
hat, der in einem von der Europäischen Kommission gemäß Art. 9 Abs. 2 der 
Richtlinie (EU) 2015/849 erlassenen delegierten Rechtsakt als Drittland mit 
erhöhtem Risiko angeführt ist. 

(6) Der Notar hat den Zweck und die angestrebte Art der 
Geschäftsbeziehung oder des Geschäfts anhand der ihm zur Verfügung stehenden 
oder erforderlichenfalls einzuholenden Informationen aufgrund einer 
risikobasierten Beurteilung zu bewerten und die Geschäftsbeziehung laufend zu 
überwachen; die Informationen sind von ihm aufzubewahren. Er hat Hintergrund 
und Zweck aller Geschäftsbeziehungen und Geschäfte, die komplex sind oder der 
Abwicklung ungewöhnlich großer oder aufgrund ihrer Konstruktion oder ihres 
Musters ungewöhnlicher Transaktionen dienen oder keinen offensichtlichen 
wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck haben, zu untersuchen, soweit dies im 
angemessenen Rahmen möglich ist; um zu bestimmen, ob solche 
Geschäftsbeziehungen und Geschäfte verdächtig sind, hat der Notar insbesondere 
den Umfang und die Art ihrer Überwachung zu verstärken. Eine Verpflichtung zu 
einer solchen erhöhten Aufmerksamkeit des Notars besteht ferner jedenfalls 
dann, wenn an einer Geschäftsbeziehung oder einer Transaktion ein von der 
Europäischen Kommission in einem gemäß Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 
2015/849 erlassenen delegierten Rechtsakt ermitteltes Drittland mit hohem Risiko 
oder eine natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder Sitz in einem 
solchen Drittland beteiligt ist. Gegenüber der Partei hat der Notar diesfalls 
jedenfalls die in § 9a Abs. 1 FM-GWG angeführten verstärkten 
Sorgfaltsmaßnahmen sinngemäß anzuwenden. Darüber hinaus kann der 
Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz mit 
Verordnung im Einklang mit den internationalen Pflichten der Europäischen 
Union und in sinngemäßer Anwendung des § 9a Abs. 4 FM-GWG 

  1. eine oder mehrere zusätzliche, von den Notaren einzuhaltende 
risikomindernde Maßnahmen hinsichtlich aller oder bestimmter 
Drittländer mit hohem Risiko vorsehen, die aus einem oder mehreren der 
in § 9a Abs. 2 Z 1 bis 3 FM-GWG genannten Elemente bestehen, oder 

  2. gegebenenfalls in sinngemäßer Anwendung des § 9a Abs. 3 Z 1 bis 3 
FM-GWG eine oder mehrere der dort genannten Maßnahmen für den 
Umgang mit allen oder bestimmten Drittländern mit hohem Risiko 

 anordnen. 

Die Überwachung schließt eine Überprüfung der im Verlauf der Vor dem Erlass einer Verordnung nach Z 1 oder 2 hat der Bundesminister für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Geschäftsbeziehung abgewickelten Transaktionen mit ein, um sicherzustellen, 
dass diese mit den Kenntnissen des Notars über die Partei, deren 
Geschäftstätigkeit und Risikoprofil einschließlich erforderlichenfalls der Quelle 
der Mittel zusammenpassen. Der Notar hat dafür zu sorgen, dass die jeweiligen 
Dokumente, Daten oder Informationen stets aktualisiert werden. Die den Notar 
nach dieser Bestimmung treffenden Pflichten gelten für alle bestehenden 
Geschäftsbeziehungen unabhängig davon, wann sie begründet worden sind. 

Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz die Europäische Kommission zu 
unterrichten. Die Überwachung schließt eine Überprüfung der im Verlauf der 
Geschäftsbeziehung abgewickelten Transaktionen mit ein, um sicherzustellen, 
dass diese mit den Kenntnissen des Notars über die Partei, deren 
Geschäftstätigkeit und Risikoprofil einschließlich erforderlichenfalls der Quelle 
der Mittel zusammenpassen. Der Notar hat dafür zu sorgen, dass die jeweiligen 
Dokumente, Daten oder Informationen stets aktualisiert werden. Die den Notar 
treffenden Sorgfaltspflichten gelten auch für alle bestehenden 
Geschäftsbeziehungen unabhängig davon, wann sie begründet worden sind. 

 (6a) Eine Anwendung der Sorgfaltspflichten auf risikobasierter Grundlage 
hat bei bestehenden Geschäftsbeziehungen insbesondere dann zu erfolgen, wenn 
der Notar 

  1. Kenntnis von einer Änderung maßgeblicher Umstände bei der Partei 
erlangt, 

  2. aufgrund anderer Rechtsvorschriften verpflichtet ist, die Partei im Laufe 
des betreffenden Kalenderjahres zu kontaktieren, um etwaige 
einschlägige Informationen über den oder die wirtschaftlichen 
Eigentümer zu überprüfen, oder 

  3. gemäß der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung 
der Richtlinie 77/799/EWG, ABl. Nr. L 64 vom 11.03.2011 S. 1, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie (EU) 2018/822, ABl. Nr. L 139 vom 
05.06.2018 S. 1, zu einer Kontaktaufnahme mit der Partei verpflichtet ist. 

(7) Ist der Notar nicht oder nicht mehr in der Lage, die Identität der Partei 
und jene des wirtschaftlichen Eigentümers festzustellen und zu prüfen oder 
Informationen über den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung 
einzuholen, darf das Auftragsverhältnis nicht begründet und die Transaktion nicht 
durchgeführt werden; eine bereits bestehende Geschäftsbeziehung ist zu beenden. 
Überdies ist eine Meldung an den Bundesminister für Inneres 
(Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) in Erwägung zu ziehen. Kommt die Partei mutwillig 
einem berechtigten Auskunftsverlangen des Notars im Rahmen seiner 
Identifizierungsverpflichtung nicht nach, so ist der Bundesminister für Inneres 
(Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) zu verständigen. § 36c Abs. 1 dritter Satz gilt 
sinngemäß. 

(7) Ist der Notar nicht oder nicht mehr in der Lage, die Identität der Partei 
und jene des wirtschaftlichen Eigentümers festzustellen und zu prüfen oder 
Informationen über den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung 
einzuholen, darf das Auftragsverhältnis nicht begründet und die Transaktion nicht 
durchgeführt werden; eine bereits bestehende Geschäftsbeziehung ist zu beenden. 
Überdies ist eine Meldung an den Bundesminister für Inneres 
(Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) in Erwägung zu ziehen. Entsprechendes gilt, wenn 
die Partei mutwillig einem berechtigten Auskunftsverlangen des Notars im 
Rahmen seiner Identifizierungsverpflichtung nicht nachkommt. § 36c Abs. 1 
dritter Satz gilt sinngemäß. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(8) und (9) … (8) und (9) … 

(10) Mit Ausnahme der Verpflichtung zur laufenden Überwachung der 
Geschäftsbeziehung kann der Notar zur Erfüllung der ihn nach den 
voranstehenden Absätzen treffenden Pflichten auf Dritte zurückzugreifen, soweit 
ihm nicht Hinweise vorliegen, die eine gleichwertige Pflichtenerfüllung 
bezweifeln lassen. Die endgültige Verantwortung für die Erfüllung dieser 
Anforderungen verbleibt jedoch beim Notar, der auf den Dritten zurückgreift. Als 
Dritte können dabei nur 

(10) Mit Ausnahme der Verpflichtung zur laufenden Überwachung der 
Geschäftsbeziehung kann der Notar zur Erfüllung der ihn nach den 
voranstehenden Absätzen treffenden Pflichten auf Dritte zurückzugreifen, soweit 
ihm nicht Hinweise vorliegen, die eine gleichwertige Pflichtenerfüllung 
bezweifeln lassen. Die endgültige Verantwortung für die Erfüllung dieser 
Anforderungen verbleibt jedoch beim Notar, der auf den Dritten zurückgreift. Als 
Dritte können dabei nur 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

herangezogen werden. Auf Dritte, die in Drittländern mit erhöhtem Risiko 
(Abs. 6 dritter Satz) niedergelassen sind, darf der Notar nicht zurückgreifen. 

herangezogen werden. Auf Dritte, die in Drittländern mit hohem Risiko (Abs. 6 
dritter Satz) niedergelassen sind, darf der Notar nicht zurückgreifen. 

(11) Der Notar hat bei dem Dritten die notwendigen Informationen zu den in 
Abs. 10 erster Satz genannten Sorgfaltspflichten unverzüglich einzuholen. Er hat 
weiters angemessene Schritte zu unternehmen, um zu gewährleisten, dass der 
Dritte ihm unverzüglich auf sein Ersuchen Kopien der bei der Erfüllung dieser 
Sorgfaltspflichten verwendeten Unterlagen sowie anderer maßgeblicher 
Unterlagen über die Identität des Kunden oder des wirtschaftlichen Eigentümers 
weiterleiten kann. 

(11) Der Notar hat bei dem Dritten die notwendigen Informationen zu den in 
Abs. 10 erster Satz genannten Sorgfaltspflichten unverzüglich einzuholen. Er hat 
weiters angemessene Schritte zu unternehmen, um zu gewährleisten, dass der 
Dritte ihm unverzüglich auf sein Ersuchen Kopien der bei der Erfüllung dieser 
Sorgfaltspflichten verwendeten Unterlagen sowie anderer maßgeblicher 
Unterlagen über die Identität des Kunden oder des wirtschaftlichen Eigentümers 
weiterleiten kann, dies einschließlich von Informationen, die bei der Feststellung 
und Prüfung der Identität unter Verwendung eines in Abs. 2 zweiter Satz 
genannten Verfahrens oder Identifizierungsmittels eingeholt wurden. 

(12) … (12) … 

§ 36d. Wirtschaftliche Eigentümer sind alle natürlichen Personen, in deren 
Eigentum oder unter deren Kontrolle die Partei letztlich steht oder in deren 
Auftrag sie handelt. Der Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers umfasst 
zumindest folgenden Personenkreis: 

§ 36d. Wirtschaftliche Eigentümer sind alle natürlichen Personen, in deren 
Eigentum oder unter deren Kontrolle die Partei letztlich steht oder in deren 
Auftrag sie handelt; der Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers umfasst dabei 
zumindest den in § 2 Z 1 bis 3 WiEReG angeführten Personenkreis. 

 1. bei Gesellschaften:  

 a) alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren 
Kontrolle eine juristische Person – bei der es sich nicht um eine an 
einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die dem 
Unionsrecht entsprechenden Offenlegungspflichten oder 
gleichwertigen internationalen Standards, die angemessene 
Transparenz der Informationen über die Eigentumsverhältnisse 
gewährleisten, unterliegt – über das direkte oder indirekte Halten 
eines ausreichenden Anteils von Aktien oder Stimmrechten oder eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beteiligung, einschließlich in Form von Inhaberaktien, oder durch 
andere Formen der Kontrolle letztlich steht; hält eine natürliche 
Person einen Aktienanteil von 25 % zuzüglich einer Aktie oder eine 
Beteiligung von mehr als 25 % an der Partei, so gilt dies als Hinweis 
auf direktes wirtschaftliches Eigentum; hält eine Gesellschaft, die von 
einer oder mehreren natürlichen Personen kontrolliert wird, oder 
halten mehrere Gesellschaften, die von derselben natürlichen Person 
oder denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, einen 
Aktienanteil von 25 % zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung von 
mehr als 25 % an der Partei, so gilt dies als Hinweis auf indirektes 
wirtschaftliches Eigentum; 

 b) wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten und sofern keine 
Verdachtsmomente vorliegen, keine Person nach lit. a ermittelt 
worden ist oder wenn der geringste Zweifel daran besteht, dass es sich 
bei den ermittelten Personen um die wirtschaftlichen Eigentümer 
handelt, die natürlichen Personen, die der Führungsebene der 
juristischen Person angehören; darunter zu verstehen sind 
Führungskräfte oder Mitarbeiter mit ausreichendem Wissen über die 
Risiken, die für die juristische Person in Bezug auf Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung bestehen, und ausreichendem Dienstalter, 
um Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Risikolage treffen zu 
können, wobei es sich nicht notwendigerweise um ein Mitglied des 
Leitungsorgans der juristischen Person handeln muss; 

 

 2. bei Trusts,  

 a) den Settlor;  

 b) den Trustee oder die Trustees;  

 c) gegebenenfalls den Protektor;  

 d) die Begünstigten; sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte der 
Rechtsvereinbarung oder juristischen Person sind, noch bestimmt 
werden müssen, die Gruppe der Personen, in deren Interesse die 
Rechtsvereinbarung oder die juristische Person in erster Linie 
errichtet oder betrieben wird; 

 

 e) jede sonstige natürliche Person, die den Trust durch direkte oder 
indirekte Eigentumsrechte oder auf andere Weise letztlich kontrolliert; 

 

 3. bei juristischen Personen wie Stiftungen und bei vergleichbar  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vereinbarten Strukturen, die Trusts ähneln, die natürlichen Personen, die 
gleichwertige oder ähnliche wie die unter Z 2 genannten Funktionen 
innehaben. 

§ 37. (1) bis (4) … § 37. (1) bis (4) … 

(5) Vor der Begründung einer Geschäftsbeziehung oder der Durchführung 
einer Transaktion hat der Notar einer neuen Partei die nach Art. 13 und 14 
DSGVO vorgeschriebenen Informationen zur Verfügung zu stellen. Diese 
Informationen haben bei den in § 36a Abs. 1 genannten Geschäften insbesondere 
einen allgemeinen Hinweis zu den rechtlichen Pflichten des Notars gemäß diesem 
Bundesgesetz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der 
Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu enthalten. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage dieses Bundesgesetzes 
zu Zwecken der Verhinderung von Geldwäscherei (§ 165 StGB) und 
Terrorismusfinanzierung (§ 278 StGB) ist als Angelegenheit von öffentlichem 
Interesse gemäß der DSGVO anzusehen. 

(5) Vor der Begründung einer Geschäftsbeziehung oder der Durchführung 
einer Transaktion hat der Notar einer neuen Partei die nach Art. 13 und 14 
DSGVO vorgeschriebenen Informationen zur Verfügung zu stellen. Diese 
Informationen haben bei den in § 36a Abs. 1 genannten Geschäften insbesondere 
einen allgemeinen Hinweis zu den rechtlichen Pflichten des Notars gemäß diesem 
Bundesgesetz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der 
Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu enthalten. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage dieses Bundesgesetzes 
zu Zwecken der Verhinderung von Geldwäscherei (§ 165 StGB) und 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) ist als Angelegenheit von öffentlichem 
Interesse gemäß der DSGVO anzusehen. 

(6) Bei Vorliegen eines der in § 36a Abs. 1 angeführten Geschäfte hat der 
Notar dem Bundesminister für Inneres (Bundeskriminalamt, 
Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) auf 
Anfrage über alle ihm bekannten Umstände Auskunft zu erteilen, soweit dies zur 
Klärung eines gegen die Partei gerichteten Verdachts auf Geldwäscherei (§ 165 
StGB) oder Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) erforderlich ist. Diese 
Verpflichtung entfällt unter den im § 36c Abs. 1 zweiter Satz genannten 
Voraussetzungen. Zur Erfüllung dieser Verpflichtung hat der Notar über Systeme 
zu verfügen, die es ihm ermöglichen, über sichere Kommunikationskanäle und 
auf eine Art und Weise, die die vertrauliche Behandlung der Anfragen 
sicherstellt, auf entsprechende Anfragen des Bundesministers für Inneres 
(Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) vollständig und rasch Auskunft insbesondere darüber 
zu geben, ob er mit bestimmten Personen in einer Geschäftsbeziehung steht oder 
während eines Zeitraums von fünf Jahren vor der Anfrage gestanden ist, sowie 
über die Art dieser Geschäftsbeziehung. 

(6) Bei Vorliegen eines der in § 36a Abs. 1 angeführten Geschäfte hat der 
Notar dem Bundesminister für Inneres (Bundeskriminalamt, 
Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) auf 
Anfrage über alle ihm bekannten Umstände unmittelbar Auskunft zu erteilen, 
soweit dies zur Klärung eines gegen die Partei gerichteten Verdachts auf 
Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) 
erforderlich ist. Diese Verpflichtung besteht unabhängig davon, ob der Notar 
zuvor eine Verdachtsmeldung (§ 36c Abs. 1) erstattet hat; sie entfällt unter den in 
§ 36c Abs. 1 dritter Satz genannten Voraussetzungen. Zur Erfüllung dieser 
Verpflichtung hat der Notar über Systeme zu verfügen, die es ihm ermöglichen, 
über sichere Kommunikationskanäle und auf eine Art und Weise, die die 
vertrauliche Behandlung der Anfragen sicherstellt, auf entsprechende Anfragen 
des Bundesministers für Inneres (Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle 
gemäß § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) vollständig und rasch Auskunft 
insbesondere darüber zu geben, ob er mit bestimmten Personen in einer 
Geschäftsbeziehung steht oder während eines Zeitraums von fünf Jahren vor der 
Anfrage gestanden ist, sowie über die Art dieser Geschäftsbeziehung. 

(7) Die gutgläubige Mitteilung an den Bundesminister für Inneres 
(Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) gemäß §§ 36b und 36c gilt nicht als Verletzung der 

(7) Die gutgläubige Mitteilung an den Bundesminister für Inneres 
(Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) gemäß §§ 36b und 36c gilt nicht als Verletzung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verschwiegenheitspflicht sowie anderer vertraglicher oder durch Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften geregelter Bekanntmachungsbeschränkungen 
(Geheimhaltungspflichten) und zieht für den Notar keinerlei nachteilige 
Rechtsfolgen nach sich. 

Verschwiegenheitspflicht sowie anderer vertraglicher oder durch Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften geregelter Bekanntmachungsbeschränkungen 
(Geheimhaltungspflichten) und zieht für den Notar keinerlei nachteilige 
Rechtsfolgen nach sich. Entsprechendes gilt für Notariatskandidaten sowie die 
sonstigen beim Notar Beschäftigten, die intern oder dem Bundesminister für 
Inneres (Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 
Bundeskriminalamt-Gesetz) einen Verdacht auf Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) melden. Diese Personen sind unter 
Beachtung der anzuwendenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen vor 
Bedrohungen, Vergeltungsmaßnahmen oder Anfeindungen und insbesondere vor 
nachteiligen oder diskriminierenden Maßnahmen im Beschäftigungsverhältnis zu 
schützen. Kommt der Notar dieser Verpflichtung nicht oder nicht hinreichend 
nach, so kann der Betreffende damit die Notariatskammer befassen, die dem 
Vorwurf im Rahmen der Aufsicht (§ 154) nachzugehen hat; § 154 Abs. 4 und 5 ist 
anzuwenden. Sonstige dem Betreffenden damit im Zusammenhang zur Verfügung 
stehenden Rechtsschutzmöglichkeiten bleiben davon unberührt. 

(8) und (9) … (8) und (9) … 

§ 49. (1) und (2) … § 49. (1) und (2) … 

(3) Die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Unterlagen nach § 36b Abs. 5 
endet nach fünf Jahren von dem Zeitpunkt an gerechnet, an dem das 
Auftragsverhältnis mit der Partei beendet worden ist. Das Gleiche gilt für Belege 
und Aufzeichnungen über die von § 36a Abs. 1 erfassten Geschäfte, die der Notar 
in Erfüllung der ihm im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei (§ 165 
StGB) und Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) auferlegten Sorgfaltspflichten 
verarbeitet. Sämtliche in diesem Zusammenhang verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sind längstens nach Ablauf von zehn Jahren zu 
löschen, es sei denn, der Notar ist aufgrund einer anderen gesetzlichen oder einer 
vertraglichen Verpflichtung zu einer längeren Aufbewahrung berechtigt oder 
verpflichtet. Beziehen sich die Daten auf einen Sachverhalt, der Gegenstand eines 
Ermittlungs-, Haupt- oder Rechtsmittelverfahrens wegen § 165, § 278a, § 278b, 
§ 278c, § 278d oder § 278e StGB ist, und hat der Notar sowohl von diesem 
Umstand als auch vom anhängigen Verfahren nachweislich Kenntnis erlangt, so 
dürfen die betreffenden Daten bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens 
nicht gelöscht werden. Die vom Notar in den Fällen des § 36a Abs. 1 
aufbewahrten Unterlagen über Transaktionen müssen eine Rekonstruktion der 
einzelnen Transaktion im Nachhinein ermöglichen. 

(3) Die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Unterlagen und Informationen 
nach § 36b Abs. 5 endet nach fünf Jahren von dem Zeitpunkt an gerechnet, an 
dem das Auftragsverhältnis mit der Partei beendet worden ist. Das Gleiche gilt 
für Belege und Aufzeichnungen über die von § 36a Abs. 1 erfassten Geschäfte, 
die der Notar in Erfüllung der ihm im Rahmen der Bekämpfung der 
Geldwäscherei (§ 165 StGB) und Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) 
auferlegten Sorgfaltspflichten verarbeitet. Sämtliche in diesem Zusammenhang 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sind längstens nach Ablauf von zehn 
Jahren zu löschen, es sei denn, der Notar ist aufgrund einer anderen gesetzlichen 
oder einer vertraglichen Verpflichtung zu einer längeren Aufbewahrung 
berechtigt oder verpflichtet. Beziehen sich die Daten auf einen Sachverhalt, der 
Gegenstand eines Ermittlungs-, Haupt- oder Rechtsmittelverfahrens wegen § 165, 
§ 278a, § 278b, § 278c, § 278d oder § 278e StGB ist, und hat der Notar sowohl 
von diesem Umstand als auch vom anhängigen Verfahren nachweislich Kenntnis 
erlangt, so dürfen die betreffenden Daten bis zur rechtskräftigen Beendigung des 
Verfahrens nicht gelöscht werden. Die vom Notar in den Fällen des § 36a Abs. 1 
aufbewahrten Unterlagen über Transaktionen müssen eine Rekonstruktion der 
einzelnen Transaktion im Nachhinein ermöglichen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

III. Abschnitt. III. Abschnitt. 

Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen sowie der Echtheit der 
Schrift 

Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen sowie der Echtheit der 
Schrift 

§ 79. (1) … § 79. (1) … 

(2) Die Echtheit einer händischen Unterschrift (firmenmäßigen Zeichnung) 
von gesetzlichen Vertretern oder Prokuristen von Gebietskörperschaften, 
verstaatlichten Unternehmen, sonstigen unter öffentlicher Aufsicht stehenden 
juristischen Personen oder der Kontrolle des Rechnungshofes oder eines 
Landesrechnungshofes unterliegenden Rechtsträgern kann der Notar auch dann 
beurkunden, wenn die betreffende Person die Echtheit dem Notar gegenüber 
schriftlich anerkennt und von ihr bei dem Notar eine für künftige Beglaubigungen 
abgegebene, von ihm beglaubigte und entgegengenommene Musterunterschrift 
aufliegt. Dies gilt auch für Handlungsbevollmächtigte der im ersten Satz 
angeführten juristischen Personen, sofern diese durch eine beim Notar 
aufliegende beglaubigte Vollmacht ausgewiesen sind. 

(2) Die Echtheit einer händischen Unterschrift (firmenmäßigen Zeichnung) 
von gesetzlichen Vertretern oder Prokuristen von Gebietskörperschaften, 
verstaatlichten Unternehmen, sonstigen unter öffentlicher Aufsicht stehenden 
juristischen Personen oder der Kontrolle des Rechnungshofes oder eines 
Landesrechnungshofes unterliegenden Rechtsträgern kann der Notar auch dann 
beurkunden, wenn die betreffende Person die Echtheit dem Notar gegenüber 
schriftlich anerkennt und von ihr bei dem Notar eine für künftige Beglaubigungen 
abgegebene, von ihm beglaubigte und entgegengenommene Musterunterschrift 
aufliegt. Dies gilt auch für Handlungsbevollmächtigte der im ersten Satz 
angeführten juristischen Personen, sofern diese durch eine beim Notar 
aufliegende beglaubigte Vollmacht ausgewiesen sind. Die Abgabe der Erklärung 
der Partei nach Abs. 1 Z 2 ist in diesen Fällen nicht erforderlich. 

(2a) Die Echtheit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
(firmenmäßigen Zeichnung) von gesetzlichen Vertretern oder Prokuristen von 
Gebietskörperschaften, verstaatlichten Unternehmen, sonstigen unter öffentlicher 
Aufsicht stehenden juristischen Personen oder der Kontrolle des Rechnungshofes 
oder eines Landesrechnungshofes unterliegenden Rechtsträgern kann der Notar 
auch dann beurkunden, wenn 

(2a) Die Echtheit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
(firmenmäßigen Zeichnung) von gesetzlichen Vertretern oder Prokuristen von 
Gebietskörperschaften, verstaatlichten Unternehmen, sonstigen unter öffentlicher 
Aufsicht stehenden juristischen Personen oder der Kontrolle des Rechnungshofes 
oder eines Landesrechnungshofes unterliegenden Rechtsträgern kann der Notar 
auch dann beurkunden, wenn 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

Dies gilt auch für Handlungsbevollmächtigte der im ersten Satz angeführten 
juristischen Personen, sofern diese durch eine beim Notar aufbewahrte 
beglaubigte Vollmacht ausgewiesen sind. 

Dies gilt auch für Handlungsbevollmächtigte der im ersten Satz angeführten 
juristischen Personen, sofern diese durch eine beim Notar aufbewahrte 
beglaubigte Vollmacht ausgewiesen sind. Die Abgabe der Erklärung der Partei 
nach Abs. 1 Z 2 ist in diesen Fällen nicht erforderlich. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

(5) Die Beurkundung geschieht durch einen Vermerk, der (5) Die Beurkundung geschieht durch einen Vermerk, der 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. die Bestätigung der Abgabe der Erklärung der Partei nach Abs. 1 Z 2 
und 

 3. in den Fällen des Abs. 1 die Bestätigung der Abgabe der Erklärung nach 
Abs. 1 Z 2 und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 4. …  4. … 

zu enthalten hat. Die Anschrift der Partei ist nach deren Angaben beizufügen. Ist 
die Urkunde für das Ausland bestimmt, so kann der Notar auf Antrag auch die 
nach dem Recht des Vorlagestaates eingehaltenen Förmlichkeiten sowie hiezu 
von der Partei abgegebene kurze Erklärungen und erforderlichenfalls auch die 
von ihm im Hinblick auf dieses Recht vorgenommenen inhaltlichen Prüfungen 
und Belehrungen in den Vermerk aufnehmen. Der Beurkundungsvermerk ist auf 
der Papierurkunde händisch anzubringen beziehungsweise dem Text der 
elektronisch errichteten Urkunde beizufügen. 

zu enthalten hat. Die Anschrift der Partei ist nach deren Angaben beizufügen. Ist 
die Urkunde für das Ausland bestimmt, so kann der Notar auf Antrag auch die 
nach dem Recht des Vorlagestaates eingehaltenen Förmlichkeiten sowie hiezu 
von der Partei abgegebene kurze Erklärungen und erforderlichenfalls auch die 
von ihm im Hinblick auf dieses Recht vorgenommenen inhaltlichen Prüfungen 
und Belehrungen in den Vermerk aufnehmen. Der Beurkundungsvermerk ist auf 
der Papierurkunde händisch anzubringen beziehungsweise dem Text der 
elektronisch errichteten Urkunde beizufügen. 

(6) bis (9) … (6) bis (9) … 

VII. Hauptstück. VII. Hauptstück. 

§ 119. (1) Wird durch Urlaub, Krankheit oder Abwesenheit eines Notars die 
Substituierung notwendig, so ist auf Antrag der Notariatskammer vom 
Präsidenten des Gerichtshofs erster Instanz am Sitz der Kammer ein 
Notarsubstitut und bei Verwaisung der Amtsstelle, insbesondere durch 
Suspension, Amtsentsetzung, Tod oder Amtsverzicht, ein Notariatssubstitut zu 
bestellen. Zum Zweck der elektronischen Unterfertigung bei den Amtsgeschäften 
nach § 1 ist der Substitut verpflichtet, sich einer qualifizierten elektronischen 
Signatur (Art. 3 Z 12 eIDAS-VO) zu bedienen, die den Amtsgeschäften nach § 1 
vorbehalten ist (elektronische Beurkundungssignatur des Substituten). Der 
Substitut ist berechtigt, sich bei der Besorgung der Amtsgeschäfte nach § 5 einer 
qualifizierten elektronischen Signatur (Art. 3 Z 12 eIDAS-VO) als Substitut zu 
bedienen (elektronische Notarsignatur des Substituten). §§ 13, 17 Abs. 1, 32 
Abs. 3 und 41 Abs. 3 bis 5 sind in Ansehung dieser Signaturen sinngemäß 
anzuwenden. Bei Notarsubstituten kann die Angabe des Amtssitzes im 
qualifizierten Zertifikat entfallen. Der Amtssitz, auf den sich die 
Signaturberechtigung bezieht, muss jedoch aus dem elektronischen Verzeichnis 
für die Beurkundungs- und Notarsignaturen ersichtlich sein. 

§ 119. (1) Wird durch Urlaub, Krankheit oder Abwesenheit eines Notars die 
Substituierung notwendig, so ist auf Antrag der Notariatskammer vom 
Präsidenten des Gerichtshofs erster Instanz am Sitz der Kammer ein 
Notarsubstitut und bei Verwaisung der Amtsstelle, insbesondere durch 
Suspension, Amtsentsetzung, Tod, Amtsverzicht oder Übernahme einer Tätigkeit 
nach § 7 Abs. 1, ein Notariatssubstitut zu bestellen. Zum Zweck der 
elektronischen Unterfertigung bei den Amtsgeschäften nach § 1 ist der Substitut 
verpflichtet, sich einer qualifizierten elektronischen Signatur (Art. 3 Z 12 eIDAS-
VO) zu bedienen, die den Amtsgeschäften nach § 1 vorbehalten ist (elektronische 
Beurkundungssignatur des Substituten). Der Substitut ist berechtigt, sich bei der 
Besorgung der Amtsgeschäfte nach § 5 einer qualifizierten elektronischen 
Signatur (Art. 3 Z 12 eIDAS-VO) als Substitut zu bedienen (elektronische 
Notarsignatur des Substituten). §§ 13, 17 Abs. 1, 32 Abs. 3 und 41 Abs. 3 bis 5 
sind in Ansehung dieser Signaturen sinngemäß anzuwenden. Bei Notarsubstituten 
kann die Angabe des Amtssitzes im qualifizierten Zertifikat entfallen. Der 
Amtssitz, auf den sich die Signaturberechtigung bezieht, muss jedoch aus dem 
elektronischen Verzeichnis für die Beurkundungs- und Notarsignaturen 
ersichtlich sein. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

VIII. Hauptstück. VIII. Hauptstück. 

§ 125a. (1) … § 125a. (1) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) In der Beitragsordnung sind insbesondere vorzusehen (2) In der Beitragsordnung sind insbesondere vorzusehen 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. Regeln zur Bemessung und zur Höhe der Beiträge; die Beitragshöhe 
einkommensabhängiger Beiträge ist als Prozentsatz der für die 
Pensionsversicherung nach dem Notarversicherungsgesetz 1972 
maßgeblichen Beitragsgrundlage festzusetzen; 

 3. Regeln zur Bemessung und zur Höhe der Beiträge; die Beitragshöhe 
einkommensabhängiger Beiträge ist als Prozentsatz der für die Vorsorge 
nach dem Notarversorgungsgesetz maßgeblichen Beitragsgrundlage 
festzusetzen; 

 4. und 5. …  4. und 5. … 

 6. die Voraussetzungen für die Ausstellung eines Rückstandsausweises und 
die zwangsweise Hereinbringung der Beiträge, wobei von rückständigen 
Beiträgen ab dem Tag der Ausstellung des Rückstandsausweises 
Verzugszinsen in der Höhe von vier Prozentpunkten über dem zum Tag 
der Ausstellung geltenden Basiszinssatz zu entrichten sind; auf die 
Herabsetzung und die Nachsicht von den Verzugszinsen ist § 15 Abs. 3 
Notarversicherungsgesetz 1972, auf die Feststellungsverjährung und die 
Einhebungsverjährung der Beiträge § 68 ASVG sinngemäß anzuwenden; 
der Rückstandsausweis hat jedenfalls 

 6. die Voraussetzungen für die Ausstellung eines Rückstandsausweises und 
die zwangsweise Hereinbringung der Beiträge, wobei von rückständigen 
Beiträgen ab dem Tag der Ausstellung des Rückstandsausweises 
Verzugszinsen in der Höhe von vier Prozentpunkten über dem zum Tag 
der Ausstellung geltenden Basiszinssatz zu entrichten sind; auf die 
Herabsetzung und die Nachsicht von den Verzugszinsen ist § 17 Abs. 3 
Notarversorgungsgesetz, auf die Feststellungsverjährung und die 
Einhebungsverjährung der Beiträge § 68 ASVG sinngemäß anzuwenden; 
der Rückstandsausweis hat jedenfalls 

 a) bis d) …  a) bis d) … 

zu enthalten. zu enthalten. 

(3) … (3) … 

§ 140a. (1) … § 140a. (1) … 

(2) Zu ihrem Wirkungsbereich gehören besonders (2) Zu ihrem Wirkungsbereich gehören besonders 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. die Schaffung von Einrichtungen der Personenversicherung zur 
Versorgung ihrer Mitglieder und deren Angehörigen sowie sonstiger 
Personen, die Leistungen von der Versicherungsanstalt des 
österreichischen Notariates beziehen, insbesondere solcher 
Einrichtungen, die den Leistungen nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz gleichartige oder zumindest annähernd 
gleichwertige Leistungen gewähren; diese Einrichtungen können auch in 
Form einer von der Österreichischen Notariatskammer abgeschlossenen 
vertraglichen Gruppenversicherung bestehen; 

 5. die Schaffung von Einrichtungen der Personenversicherung zur 
Versorgung ihrer Mitglieder und deren Angehörigen sowie sonstiger 
Personen, die Leistungen von der Versorgungsanstalt des 
österreichischen Notariates beziehen, insbesondere solcher 
Einrichtungen, die den Leistungen nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz gleichartige oder zumindest annähernd 
gleichwertige Leistungen gewähren; diese Einrichtungen können auch in 
Form einer von der Österreichischen Notariatskammer abgeschlossenen 
vertraglichen Gruppenversicherung bestehen; 

 6. und 7. …  6. und 7. … 

 8. die Erlassung von Richtlinien über die Anrechenbarkeit von Zeiten der 
im § 6 Abs. 3 Z 1 genannten Art, über die Berücksichtigung eines 

 8. die Erlassung von Richtlinien über die Anrechenbarkeit von Zeiten der 
im § 6 Abs. 3 Z 1 genannten Art, über die Berücksichtigung eines 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
weiteren Studiums und einer Dolmetscherbefähigung nach § 11 Abs. 3, 
über die Anwendung von Tarifbestimmungen, über die Buchführung und 
Kassagebarung, über die Vorgangsweise bei notariellen 
Treuhandschaften, über die näheren technischen Voraussetzungen für die 
Verfahren nach § 69b Abs. 2 Z 1 und 2, insbesondere über die dabei zu 
verwendenden Schnittstellen und einzuhaltenden technischen 
Sicherungsverfahren, über die Beurkundungen nach § 76 Abs. 1 lit. l, 
über Form und Inhalt des Beurkundungsregisters, des 
Unterschriftenregisters und des Geschäftsregisters, über die Tätigkeit der 
Notare bei Abfragen aus den mittels automationsunterstützter 
Datenverarbeitung geführten öffentlichen Registern sowie aus den in den 
§§ 140b ff geregelten Registern und Archiven und über deren Führung 
durch die Österreichische Notariatskammer, über das Verhalten und die 
Berufsausübung der Standesmitglieder, auch in ihrer Eigenschaft als vom 
Gericht bestellte Vertreter, über die Vertragsbedingungen der 
Haftpflichtversicherung nach § 30, insbesondere auch hinsichtlich des 
Deckungsumfangs und eines Selbstbehalts, über die Erstattung 
statistischer Ausweise durch die Notare über die von ihnen im Lauf eines 
jeden Jahres vorgenommenen notariellen Amtshandlungen und über ihre 
Amtshandlungen als Gerichtskommissäre, über die Ausstellung von 
Ausweisen für Notare und Notariatskandidaten durch die 
Notariatskammer, über die Ausbildung von Notariatskandidaten, im 
besonderen über Art, Umfang und Gegenstand der 
Ausbildungsveranstaltungen, an denen ein Notariatskandidat als 
Voraussetzung für die Zulassung zur Notariatsprüfung teilzunehmen hat, 
über sonstige verpflichtende Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für 
Notariatskandidaten, über verpflichtende Fortbildungsveranstaltungen für 
Notare sowie über die Schaffung von Einrichtungen der 
Personenversicherung nach Z 5; 

weiteren Studiums und einer Dolmetscherbefähigung nach § 11 Abs. 3, 
über die Anwendung von Tarifbestimmungen, über die Buchführung und 
Kassagebarung, über die Vorgangsweise bei notariellen 
Treuhandschaften, über die näheren technischen Voraussetzungen für die 
Verfahren nach § 69b Abs. 2 Z 1 und 2, insbesondere über die dabei zu 
verwendenden Schnittstellen und einzuhaltenden technischen 
Sicherungsverfahren, über die Beurkundungen nach § 76 Abs. 1 lit. l, 
über Form und Inhalt des Beurkundungsregisters, des 
Unterschriftenregisters und des Geschäftsregisters, über die Tätigkeit der 
Notare bei Abfragen aus den mittels automationsunterstützter 
Datenverarbeitung geführten öffentlichen Registern sowie aus den in den 
§§ 140b ff geregelten Registern und Archiven und über deren Führung 
durch die Österreichische Notariatskammer, über das Verhalten und die 
Berufsausübung der Standesmitglieder, auch in ihrer Eigenschaft als vom 
Gericht bestellte Vertreter, über die bei der Aufsicht im Bereich der 
Verhinderung von Geldwäscherei (§ 165 StGB) und 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) entsprechend § 154 zu 
beachtenden Grundsätze und einzuhaltenden Vorgehensweisen, über die 
Vertragsbedingungen der Haftpflichtversicherung nach § 30, 
insbesondere auch hinsichtlich des Deckungsumfangs und eines 
Selbstbehalts, über die Erstattung statistischer Ausweise durch die Notare 
über die von ihnen im Lauf eines jeden Jahres vorgenommenen 
notariellen Amtshandlungen und über ihre Amtshandlungen als 
Gerichtskommissäre, über die Ausstellung von Ausweisen für Notare 
und Notariatskandidaten durch die Notariatskammer, über die 
Ausbildung von Notariatskandidaten, im besonderen über Art, Umfang 
und Gegenstand der Ausbildungsveranstaltungen, an denen ein 
Notariatskandidat als Voraussetzung für die Zulassung zur 
Notariatsprüfung teilzunehmen hat, über sonstige verpflichtende Aus- 
und Fortbildungsveranstaltungen für Notariatskandidaten, über 
verpflichtende Fortbildungsveranstaltungen für Notare sowie über die 
Schaffung von Einrichtungen der Personenversicherung nach Z 5; 

 9. bis 12. …  9. bis 12. … 

 13. die Zusammenarbeit und Koordinierung mit allen mit Aufgaben der 
Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäscherei oder 
Terrorismusfinanzierung befassten Stellen und Einrichtungen. 

 13. die Zusammenarbeit und Koordinierung mit allen mit Aufgaben der 
Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäscherei oder 
Terrorismusfinanzierung befassten Stellen und Einrichtungen; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  14. die Wahrnehmung der Aufgaben als Zentralbehörde nach Art. 16 der 
Verordnung (EU) 2016/1191 zur Förderung der Freizügigkeit von 
Bürgern durch die Vereinfachung der Anforderungen an die Vorlage 
bestimmter öffentlicher Urkunden innerhalb der Europäischen Union 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012, ABl. Nr. L 200 
vom 26.7.2016, S. 1, im Fall von Auskunftsersuchen, die 

  a) von einem österreichischen Notar gestellt werden oder 

  b) sich auf von einem österreichischen Notar errichtete oder beglaubigte 
Urkunden oder Abschriften beziehen. 

(3) … (3) … 

X. Hauptstück. X. Hauptstück. 

Beaufsichtigung und Disciplinarbehandlung der Notare. Beaufsichtigung und Disciplinarbehandlung der Notare. 

I. Abschnitt I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

§. 154. (1) bis (2) … §. 154. (1) bis (2) … 

 (3) Die Notariatskammer ist zum Informationsaustausch und zur Amtshilfe 
(Art. 22 B-VG) zu Zwecken der Verhinderung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung gegenüber anderen insofern zuständigen Behörden 
ermächtigt. Unbeschadet der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit (Art. 20 
Abs. 3 B-VG) darf die Notariatskammer ihrerseits ein dem Zweck der 
Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dienendes 
Ersuchen einer zuständigen Behörde auf Informationsaustausch oder Amtshilfe 
nicht aus einem der folgenden Gründe ablehnen: 

  1. das Ersuchen berührt nach Ansicht der Notariatskammer auch 
steuerliche Belange; 

  2. im Inland ist eine Ermittlung, eine Untersuchung oder ein Verfahren 
anhängig, es sei denn, die Ermittlung, die Untersuchung oder das 
Verfahren würde durch den Informationsaustausch oder die Amtshilfe 
beeinträchtigt; 

  3. Art und Stellung der ersuchenden zuständigen Behörde unterscheiden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sich von Art und Stellung der Notariatskammer. 

 Eine Ablehnung unter Verweis auf eine bestehende Verpflichtung zur 
Geheimhaltung oder Vertraulichkeit ist nur insofern zulässig, als sich das 
Ersuchen auf Informationen bezieht, die ein Notar unter den in § 36c Abs. 1 
dritter Satz genannten Voraussetzungen erfahren hat. Entsprechendes gilt für 
Auskunftsersuchen in Bezug auf Informationen, hinsichtlich derer eine 
gleichartige Verschwiegenheitspflicht von Rechtsanwälten, Verteidigern in 
Strafsachen, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern oder Bilanzbuchhaltern zum 
Tragen kommt oder die durch ein Zeugnisverweigerungsrecht geschützt werden. 

 (4) Die Notariatskammer hat zumindest einen sicheren 
Kommunikationskanal zur Verfügung zu stellen, der gewährleistet, dass die 
Identität der Personen, die den Verdacht eines Verstoßes gegen die 
Bestimmungen der Notariatsordnung, die der Verhinderung oder der 
Bekämpfung der Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder der Terrorismusfinanzierung 
(§ 278d StGB) dienen, anzeigen oder melden, nur der Notariatskammer bekannt 
wird; die nach den anzuwendenden verfahrensrechtlichen Bestimmungen dem 
Beschuldigten sowie sonstigen Verfahrensbeteiligten eingeräumten Rechte 
bleiben davon unberührt. Der Schutz personenbezogener Daten gemäß den 
Grundsätzen der Verordnung (EU) 2016/679 sowohl für die Person, die die 
Verstöße meldet, als auch für den Beschuldigten ist nach Maßgabe des § 168 
Abs. 1 zu gewährleisten. 

 (5) Die Notariatskammer hat dafür vorzukehren, dass die im Weg eines 
Kommunikationskanals nach Abs. 4 einlangenden Meldungen oder Anzeigen 
vertraulich weiterbehandelt werden. 

(3) Die Österreichische Notariatskammer hat dem Bundesminister für Justiz 
jährlich bis zum 31. März des Folgejahres eine nach Kammersprengeln geordnete 
Gesamtübersicht über anhängige und abgeschlossene Verfahren wegen 
Standespflichtverletzungen zu übermitteln, in denen dem Notar ein Verstoß gegen 
die Bestimmungen angelastet wird, die der Verhinderung oder Bekämpfung der 
Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder der Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) 
dienen. Bei den bereits abgeschlossenen Verfahren ist auch über deren Ausgang 
zu berichten. 

(6) Die Österreichische Notariatskammer hat dem Bundesminister für Justiz 
jährlich bis zum 31. März des Folgejahres eine nach Kammersprengeln geordnete 
Gesamtübersicht über anhängige und abgeschlossene Verfahren wegen 
Standespflichtverletzungen zu übermitteln, in denen dem Notar ein Verstoß gegen 
die Bestimmungen angelastet wird, die der Verhinderung oder Bekämpfung der 
Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder der Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) 
dienen. Bei den bereits abgeschlossenen Verfahren ist auch über deren Ausgang 
zu berichten. 

(4) Der Präsident des zuständigen Landesgerichts am Sitz der 
Notariatskammer ist berechtigt, wenn ein gegründetes Bedenken gegen die 
Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung eines Notars im Sprengel der Kammer 

(7) Der Präsident des zuständigen Landesgerichts am Sitz der 
Notariatskammer ist berechtigt, wenn ein gegründetes Bedenken gegen die 
Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung eines Notars im Sprengel der Kammer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
entsteht, die Kammer darauf aufmerksam zu machen und, falls die Bedenken 
nicht innerhalb von vier Wochen beseitigt sind, selbst oder durch einen 
abgeordneten Richter unter Beiziehung eines von der Notariatskammer namhaft 
gemachten Notars die Akten des Notars zu untersuchen und je nach dem Ergebnis 
der Revision die notwendigen Verfügungen zu treffen. Von dem Ergebnis der 
Untersuchung ist der Notariatskammer Mitteilung zu machen. § 36c Abs. 1 gilt 
sinngemäß. 

entsteht, die Kammer darauf aufmerksam zu machen und, falls die Bedenken 
nicht innerhalb von vier Wochen beseitigt sind, selbst oder durch einen 
abgeordneten Richter unter Beiziehung eines von der Notariatskammer namhaft 
gemachten Notars die Akten des Notars zu untersuchen und je nach dem Ergebnis 
der Revision die notwendigen Verfügungen zu treffen. Von dem Ergebnis der 
Untersuchung ist der Notariatskammer Mitteilung zu machen. § 36c Abs. 1 gilt 
sinngemäß. 

(5) Wird bei der Revision das Fehlen einer notariellen Urkunde entdeckt, so 
ist der Notar anzuhalten, diese wiederherzustellen (§ 110b). 

(8) Wird bei der Revision das Fehlen einer notariellen Urkunde entdeckt, so 
ist der Notar anzuhalten, diese wiederherzustellen (§ 110b). 

XIII. Hauptstück XIII. Hauptstück 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 2015 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 2015 

§ 189. (1) bis (11) ... § 189. (1) bis (11) ... 

 (12) § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 1, § 19 Abs. 1, § 79 Abs. 2, 2a und 5, § 119 Abs. 1, 
§ 125a Abs. 2 Z 3 und 6 sowie § 140a Abs. 2 Z 5, 8, 13 und 14 in der Fassung des 
Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2020, BGBl. I Nr. xx/xx, treten mit 1. Jänner 
2020 in Kraft. § 36b Abs. 2 bis 7, 10 und 11, § 36d, § 37 Abs. 5 bis 7, § 49 Abs. 3 
und § 154 Abs. 3 bis 8 in der Fassung des Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2020 
treten mit 10. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Disziplinarstatus für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter 

Zweiter Abschnitt Zweiter Abschnitt 

Disziplinarrat und Kammeranwalt Disziplinarrat und Kammeranwalt 

§ 7. (1) In der Vollversammlung werden § 7. (1) In der Vollversammlung werden 

 1. bis 3….  1. bis 3…. 

gewählt (§ 24 RAO), wobei die Amtsdauer bei den in Z 1 und 2 genannten 
Funktionen vier Jahre, bei der in Z 3 genannten Funktion zwei Jahre beträgt. Im 
Fall eines gemeinsamen Disziplinarrats (§ 6) ist die Wahl in einer gemeinsamen 
Vollversammlung der beteiligten Rechtsanwaltskammern vorzunehmen. Diese 
Vollversammlung ist von der Rechtsanwaltskammer einzuberufen, an deren Sitz 

gewählt, wobei die Amtsdauer bei den in Z 1 und 2 genannten Funktionen vier 
Jahre, bei der in Z 3 genannten Funktion zwei Jahre beträgt; §§ 24, 24a und 24b 
RAO sind sinngemäß anzuwenden. Im Fall eines gemeinsamen Disziplinarrats 
(§ 6) ist die Wahl in einer gemeinsamen Vollversammlung der beteiligten 
Rechtsanwaltskammern vorzunehmen. Diese Vollversammlung ist von der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der gemeinsame Disziplinarrat zu errichten ist. Rechtsanwaltskammer einzuberufen, an deren Sitz der gemeinsame Disziplinarrat 

zu errichten ist. 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 

§ 9. (1) Zur Festsetzung einer Geschäftsordnung des Disziplinarrats ist die 
Vollversammlung der Rechtsanwaltskammer zuständig. Die Bestimmungen des 
§ 27 Abs. 4 zweiter Satz, Abs. 5 und 6 RAO sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 9. (1) Zur Festsetzung einer Geschäftsordnung des Disziplinarrats ist die 
Vollversammlung der Rechtsanwaltskammer zuständig. Die Bestimmungen des 
§ 27 Abs. 4 zweiter Satz, Abs. 5 und 6 sowie § 27a RAO sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) … (2) … 

§ 13. Das Amt der Mitglieder des Disziplinarrats sowie des Kammeranwalts 
und dessen Stellvertreter erlischt mit dem Ablauf ihrer Amtsdauer, mit 
Zurücklegung des Amtes nach § 11 Abs. 1, mit dem Eintritt der Rechtskraft des 
Erkenntnisses, mit dem über den Betroffenen eine Disziplinarstrafe verhängt 
wird, mit dem Erlöschen der Berechtigung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft 
oder mit der Streichung aus der Liste der Rechtsanwaltsanwärter. Das Amt ist 
durch Neuwahl in der nächsten Vollversammlung neu zu besetzen. 

§ 13. Das Amt der Mitglieder des Disziplinarrats sowie des Kammeranwalts 
und dessen Stellvertreter erlischt mit dem Ablauf ihrer Amtsdauer, mit 
Zurücklegung des Amtes nach § 11 Abs. 1, mit dem Eintritt der Rechtskraft des 
Erkenntnisses, mit dem über den Betroffenen eine Disziplinarstrafe verhängt 
wird, mit dem Erlöschen der Berechtigung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft 
oder mit der Streichung aus der Liste der Rechtsanwaltsanwärter. Das Amt ist 
durch Neuwahl in der nächsten Vollversammlung neu zu besetzen. Erlischt das 
Amt durch Ablauf der Amtsdauer, so hat der betreffende Funktionsträger das Amt 
bis zu dessen Neubesetzung weiter auszuüben. 

§ 15. (1) Der Disziplinarrat verhandelt und entscheidet in Senaten, die aus 
einem Vorsitzenden und aus zwei weiteren Mitgliedern aus dem Kreis der 
Rechtsanwälte bestehen. Jedem Senat gehört ferner eines der beiden Mitglieder 
des Disziplinarrats aus dem Kreis der Rechtsanwaltsanwärter an. Diese haben an 
den Verhandlungen und Entscheidungen des Senats nur unter der Voraussetzung 
mitzuwirken, dass ein Rechtsanwaltsanwärter Beschuldigter ist, wobei das 
betreffende Senatsmitglied entsprechend einer im Vorhinein in der 
Geschäftsverteilung (Abs. 2) zu treffenden Regelung an die Stelle eines der 
Mitglieder aus dem Kreis der Rechtsanwälte tritt; in dieser Zusammensetzung hat 
der Senat auch dann zu verhandeln und zu entscheiden, wenn die gegen einen 
Rechtsanwalt und einen Rechtsanwaltsanwärter wegen Beteiligung an demselben 
Disziplinarvergehen anhängigen Disziplinarverfahren gemeinsam geführt werden. 
Den Vorsitz führt der Präsident oder ein Vizepräsident, bei deren Verhinderung 
das Mitglied des Senats mit der längsten Amtsdauer; bei gleicher Amtsdauer ist 
das Lebensalter maßgeblich. Jedes Mitglied des Disziplinarrats darf mehreren 
Senaten angehören. 

§ 15. (1) Der Disziplinarrat verhandelt und entscheidet in Senaten, die aus 
einem Vorsitzenden und aus zwei weiteren Mitgliedern aus dem Kreis der 
Rechtsanwälte bestehen. Jedem Senat gehört ferner eines der beiden Mitglieder 
des Disziplinarrats aus dem Kreis der Rechtsanwaltsanwärter an. Diese haben an 
den Verhandlungen und Entscheidungen des Senats nur unter der Voraussetzung 
mitzuwirken, dass ein Rechtsanwaltsanwärter Beschuldigter ist, wobei das 
betreffende Senatsmitglied entsprechend einer im Vorhinein in der 
Geschäftsverteilung (Abs. 4) zu treffenden Regelung an die Stelle eines der 
Mitglieder aus dem Kreis der Rechtsanwälte tritt; in dieser Zusammensetzung hat 
der Senat auch dann zu verhandeln und zu entscheiden, wenn die gegen einen 
Rechtsanwalt und einen Rechtsanwaltsanwärter wegen Beteiligung an demselben 
Disziplinarvergehen anhängigen Disziplinarverfahren gemeinsam geführt werden. 
Den Vorsitz führt der Präsident oder ein Vizepräsident, bei deren Verhinderung 
das Mitglied des Senats mit der längsten Amtsdauer; bei gleicher Amtsdauer ist 
das Lebensalter maßgeblich. Jedes Mitglied des Disziplinarrats darf mehreren 
Senaten angehören. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Dritter Abschnitt Dritter Abschnitt 

Disziplinarstrafen Disziplinarstrafen 

§ 16. (1) … § 16. (1) … 

(2) Die Disziplinarstrafe der Untersagung der Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft kann unter Bestimmung einer Probezeit von mindestens 
einem und höchstens drei Jahren ganz oder teilweise bedingt nachgesehen 
werden, soweit anzunehmen ist, daß ihre Androhung genügen werde, um den 
Beschuldigten von weiteren Disziplinarvergehen abzuhalten. 

(2) Die Disziplinarstrafe der Untersagung der Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft kann unter Bestimmung einer Probezeit von mindestens 
einem und höchstens drei Jahren ganz oder teilweise bedingt nachgesehen 
werden, soweit anzunehmen ist, daß ihre Androhung genügen werde, um den 
Beschuldigten von weiteren Disziplinarvergehen abzuhalten. In gleicher Weise 
kann auch ein Teil einer Geldbuße, höchstens jedoch drei Viertel davon, bedingt 
nachgesehen werden, wenn die im ersten Satz genannten Voraussetzungen auf 
diesen Teil der Geldbuße zutreffen. 

(3) Neben der unbedingt ausgesprochenen oder zur Gänze bedingt 
nachgesehenen Disziplinarstrafe der Untersagung der Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft kann auch eine Geldbuße verhängt werden. 

(3) Neben der unbedingt ausgesprochenen oder zur Gänze bedingt 
nachgesehenen Disziplinarstrafe der Untersagung der Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft kann auch eine Geldbuße verhängt werden, die unter den 
Voraussetzungen des Abs. 2 letzter Satz auch teilweise bedingt nachgesehen 
werden kann. 

(4) bis (9) … (4) bis (9) … 

Vierter Abschnitt Vierter Abschnitt 

Einstweilige Maßnahmen Einstweilige Maßnahmen 

§ 19. (1) Der Disziplinarrat kann gegen einen Rechtsanwalt einstweilige 
Maßnahmen beschließen, wenn 

§ 19. (1) Der Disziplinarrat kann gegen einen Rechtsanwalt einstweilige 
Maßnahmen beschließen, wenn 

 1. gegen den Rechtsanwalt als Beschuldigten oder Angeklagten (§ 48 
Abs. 1 Z 1 und Z 2 StPO) ein Strafverfahren nach der StPO geführt wird 
oder 

 1. gegen den Rechtsanwalt als Beschuldigten oder Angeklagten (§ 48 
Abs. 1 Z 2 und 3 StPO) ein Strafverfahren nach der StPO geführt wird 
oder 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 

und die einstweilige Maßnahme mit Rücksicht auf die Art und das Gewicht des 
dem Rechtsanwalt zur Last gelegten Disziplinarvergehens wegen zu besorgender 
schwerer Nachteile, besonders für die Interessen der rechtsuchenden Bevölkerung 
oder das Ansehen des Standes, erforderlich ist. 

und die einstweilige Maßnahme mit Rücksicht auf die Art und das Gewicht des 
dem Rechtsanwalt zur Last gelegten Disziplinarvergehens wegen zu besorgender 
schwerer Nachteile, besonders für die Interessen der rechtsuchenden Bevölkerung 
oder das Ansehen des Standes, erforderlich ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(1a) Der Disziplinarrat kann weiters gegen einen Rechtsanwalt die 
einstweiligen Maßnahmen der Überwachung der Kanzleiführung durch den 
Ausschuß oder der vorläufigen Untersagung der Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft beschließen, wenn vom Ausschuß unter Vorlage der 
betreffenden Unterlagen bestimmte Tatsachen angezeigt werden, auf Grund derer 
der Verdacht eines Disziplinarvergehens und die dringende Besorgnis besteht, 
daß die weitere Berufsausübung zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
anvertrauten fremden Vermögens, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Fremdgeldgebarung des Rechtsanwalts, führen könnte. 

(1a) Der Disziplinarrat kann weiters gegen einen Rechtsanwalt die 
einstweiligen Maßnahmen der Kontrolle der Kanzleiführung durch den Ausschuß 
oder der vorläufigen Untersagung der Ausübung der Rechtsanwaltschaft 
beschließen, wenn vom Ausschuß unter Vorlage der betreffenden Unterlagen 
bestimmte Tatsachen angezeigt werden, auf Grund derer der Verdacht eines 
Disziplinarvergehens und die dringende Besorgnis besteht, daß die weitere 
Berufsausübung zu einer erheblichen Beeinträchtigung anvertrauten fremden 
Vermögens, insbesondere im Zusammenhang mit der Fremdgeldgebarung des 
Rechtsanwalts, führen könnte. 

(2) … (2) … 

(3) Einstweilige Maßnahmen sind: (3) Einstweilige Maßnahmen sind: 

 1. bei Rechtsanwälten  1. bei Rechtsanwälten 

 a) die Überwachung der Kanzleiführung durch den Ausschuß der 
Rechtsanwaltskammer; 

 a) die Kontrolle der Kanzleiführung durch den Ausschuß der 
Rechtsanwaltskammer; 

 b) bis d) …  b) bis d) … 

 2. …  2. … 

(4) … (4) … 

(5) Mit der rechtskräftigen Beendigung des Disziplinarverfahrens treten 
einstweilige Maßnahmen unbeschadet des § 72 Abs. 3 jedenfalls außer Kraft. 

(5) Mit der rechtskräftigen Beendigung des Disziplinarverfahrens treten 
einstweilige Maßnahmen jedenfalls außer Kraft. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

Fünfter Abschnitt Fünfter Abschnitt 

Verfahren vor dem Disziplinarrat Verfahren vor dem Disziplinarrat 

 § 20a. (1) Die Rechtsanwaltskammer und der Disziplinarrat haben 
zumindest einen sicheren Kommunikationskanal zur Verfügung zu stellen, der 
gewährleistet, dass die Identität der Personen, die den Verdacht eines Verstoßes 
gegen die Bestimmungen der Rechtsanwaltsordnung, die der Verhinderung oder 
der Bekämpfung der Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder der 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) dienen, anzeigen oder melden, nur der 
Rechtsanwaltskammer oder dem Disziplinarrat bekannt wird; die nach den 
anzuwendenden verfahrensrechtlichen Bestimmungen dem Beschuldigten sowie 
sonstigen Verfahrensbeteiligten eingeräumten Rechte bleiben davon unberührt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Der Schutz personenbezogener Daten gemäß den Grundsätzen der 
Verordnung (EU) 2016/679 sowohl für die Person, die die Verstöße meldet, als 
auch für den Beschuldigten ist nach Maßgabe des § 20 Abs. 4 zu gewährleisten. 

 (2) Die Rechtsanwaltskammer und der Disziplinarrat haben dafür 
vorzukehren, dass die im Weg eines Kommunikationskanals nach Abs. 1 
einlangenden Meldungen oder Anzeigen vertraulich weiterbehandelt werden. 

§ 39. Im Fall eines Schuldspruchs kann auch von der Verhängung einer 
Disziplinarstrafe abgesehen werden, wenn nach den Umständen des Falles und 
nach der Persönlichkeit des Beschuldigten angenommen werden kann, daß ein 
Schuldspruch allein genügen werde, den Beschuldigten von weiteren 
Disziplinarvergehen abzuhalten. 

 

§ 41. (1) … § 41. (1) … 

(2) Die Pauschalkosten sind nach Maßgabe des Umfangs und des Ausgangs 
des Verfahrens unter Vermeidung unbilliger Härten zu bemessen; sie dürfen 5 vH 
des im § 16 Abs. 1 Z 2 genannten Betrags nicht übersteigen. 

(2) Die Pauschalkosten sind nach Maßgabe des Umfangs und des Ausgangs 
des Verfahrens unter Vermeidung unbilliger Härten zu bemessen; sie dürfen 5 vH 
des im § 16 Abs. 1 Z 2 erster Fall genannten Betrags nicht übersteigen. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Achter Abschnitt Achter Abschnitt 

Vollzug der Entscheidungen Vollzug der Entscheidungen 

§ 69. Ist eine Entscheidung, mit der die Streichung von der Liste oder die 
Untersagung der Ausübung der Rechtsanwaltschaft ausgesprochen wurde, zu 
vollziehen, so hat der Ausschuß für den Rechtsanwalt unverzüglich und tunlichst 
nach dessen Anhörung einen mittlerweiligen Stellvertreter zu bestellen. 

§ 69. Ist eine Entscheidung, mit der die Streichung von der Liste oder die 
Untersagung der Ausübung der Rechtsanwaltschaft ausgesprochen wurde, zu 
vollziehen, so hat der Ausschuß für den Rechtsanwalt unverzüglich und tunlichst 
nach dessen Anhörung einen Kammerkommissär zu bestellen. 

§ 70. (1) In den Fällen des § 69 hat der Ausschuß dem Bundesministerium 
für Justiz und den Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, des 
Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs sowie der 
Oberlandesgerichte die über den Rechtsanwalt verhängte Disziplinarstrafe sowie 
die Bestellung des mittlerweiligen Stellvertreters mitzuteilen. Außerdem sind 
diese Umstände im Internet auf der Website des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertags (http://www.rechtsanwaelte.at) und im 
„Österreichischen Anwaltsblatt“ bekanntzumachen. 

§ 70. (1) In den Fällen des § 69 hat der Ausschuß dem Bundesministerium 
für Justiz und den Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, des 
Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs sowie der 
Oberlandesgerichte die über den Rechtsanwalt verhängte Disziplinarstrafe sowie 
die Bestellung des Kammerkommissärs mitzuteilen. Außerdem sind diese 
Umstände im Internet auf der Website des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertags (http://www.rechtsanwaelte.at) und im 
„Österreichischen Anwaltsblatt“ bekanntzumachen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Dreizehnter Abschnitt Dreizehnter Abschnitt 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2017 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2017 

§ 80. (1) bis (5) … § 80. (1) bis (5) … 

 (6) § 7 Abs. 1, § 13, § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 2 und 3, § 19 Abs. 1, 1a, 3 und 5, 
§ 41 Abs. 2, § 69 und § 70 Abs. 1 in der Fassung des Berufsrechts-
Änderungsgesetzes 2020, BGBl. I Nr. xx/xx, treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
§ 20a tritt am 10. Jänner 2020 in Kraft. § 9 Abs. 1 in der Fassung des 
Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2020 tritt mit 30. Juli 2020 in Kraft. § 16 Abs. 2 
und 3 in der Fassung des Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2020 ist auf 
Disziplinarvergehen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 begangen 
werden. § 39 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft und ist weiter 
auf Disziplinarvergehen anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 2020 begangen 
wurden. 

Artikel 4 

Änderung des EIRAG 

3. Teil 3. Teil 

Niederlassung Niederlassung 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Niederlassung unter der Berufsbezeichnung des Herkunftsstaats Niederlassung unter der Berufsbezeichnung des Herkunftsstaats 

Berufliche Stellung Berufliche Stellung 

§ 13. Niedergelassene europäische Rechtsanwälte haben die Stellung eines 
in die Liste der Rechtsanwälte eingetragenen Rechtsanwalts. Sie sind jedoch nicht 
befugt, 

§ 13. (1) Niedergelassene europäische Rechtsanwälte haben die Stellung 
eines in die Liste der Rechtsanwälte eingetragenen Rechtsanwalts. Sie sind 
jedoch nicht befugt, 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. zum Verfahrenshilfe-Rechtsanwalt, Verfahrenshilfe-Verteidiger oder 
Amtsverteidiger bestellt zu werden; niedergelassene europäische 
Rechtsanwälte haben daher auch keinen Anspruch auf Verwendung der 

 3. zum Verfahrenshilfe-Rechtsanwalt, Verfahrenshilfe-Verteidiger oder 
Amtsverteidiger bestellt zu werden; niedergelassene europäische 
Rechtsanwälte haben daher auch keinen Anspruch auf Verwendung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Pauschalvergütung für ihre Alters-, Berufsunfähigkeits- und 
Hinterbliebenenversorgung; 

Pauschalvergütung für ihre Alters-, Berufsunfähigkeits- und 
Hinterbliebenenversorgung. 

 4. als Organ des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags Urkunden in 
das anwaltliche Urkundenarchiv (§ 91c und § 91d GOG) einzustellen. 

 

 (2) Soweit dies im Interesse des betroffenen niedergelassenen Rechtsanwalts 
oder seiner Mandanten notwendig erscheint, sind im Fall einer vorübergehenden 
Verhinderung des niedergelassenen europäischen Rechtsanwalts an der 
Berufsausübung aufgrund einer Erkrankung oder einer Abwesenheit sowie bei 
Erlöschen oder Ruhen der Berechtigung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft im 
Herkunftsstaat die §§ 34a und 34b RAO sinngemäß anzuwenden. 

4. Teil 4. Teil 

Zusammenarbeit, Verkehr mit zuständigen Stellen, Bezeichnungen Zusammenarbeit, Verkehr mit zuständigen Stellen, Bezeichnungen 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen in anderen Staaten Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen in anderen Staaten 

§ 37. (1) Die Rechtsanwaltskammern haben Amtshilfe zu leisten, wenn die 
zuständige Stelle des Herkunftsstaats hierum unter Berufung auf die Richtlinie 
98/5/EG, auf die Richtlinie 77/249/EWG, auf die Richtlinie 2005/36/EG, auf die 
Richtlinie 2005/60/EG oder auf die Richtlinie 2006/123/EG ersucht. 

§ 37. (1) Die Rechtsanwaltskammern haben Amtshilfe zu leisten, wenn die 
zuständige Stelle des Herkunftsstaats hierum unter Berufung auf die Richtlinie 
98/5/EG, auf die Richtlinie 77/249/EWG, auf die Richtlinie 2005/36/EG, auf die 
Richtlinie (EU) 2015/849 oder auf die Richtlinie 2006/123/EG ersucht. 

(2) … (2) … 

5. Teil 5. Teil 

Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch international tätige 
Rechtsanwälte 

Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch international tätige 
Rechtsanwälte 

§ 41. Zur Erbringung einer Rechtsdienstleistung nach § 40 dürfen sich 
international tätige Rechtsanwälte nur auf Ersuchen eines Klienten zeitlich 
beschränkt zur Erbringung einer genau umgrenzten Dienstleistung in Österreich 
aufhalten. § 8 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 41. (1) Zur Erbringung einer Rechtsdienstleistung nach § 40 dürfen sich 
international tätige Rechtsanwälte nur auf Ersuchen eines Klienten zeitlich 
beschränkt zur Erbringung einer genau umgrenzten Dienstleistung in Österreich 
aufhalten. § 8 ist sinngemäß anzuwenden. 

 (2) Die Zulässigkeit sowie das mögliche Ausmaß einer Beteiligung eines 
international tätigen Rechtsanwalts an einer in die Liste der Rechtsanwalts-
Gesellschaften einer Rechtsanwaltskammer eingetragenen Rechtsanwalts-
Gesellschaft richten sich nach den dazu von der Republik Österreich in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
internationalen Handelsabkommen oder gleichartigen völkerrechtlichen 
Instrumenten eingegangenen Verpflichtungen; die Anteile und Stimmrechte der 
international tätigen Rechtsanwälte dürfen dabei das Ausmaß von insgesamt 
25 vH jedenfalls nicht übersteigen. Eine Erweiterung der inhaltlichen Befugnisse 
des international tätigen Rechtsanwalts in Österreich (§ 40) ist mit einer solchen 
Beteiligung nicht verbunden. 

6. Teil 6. Teil 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2016 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2016 

§ 44. (1) bis (3) … § 44. (1) bis (3) … 

 (4) §§ 13, 37 und 41 in der Fassung des Berufsrechts-
Änderungsgesetzes 2020, BGBl. I Nr. xx/xx, treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 5 

Änderung des Notariatsprüfungsgesetzes 

§ 14. Der Prüfungswerber hat in den schriftlichen Arbeiten anzuführen, 
welche Hilfsmittel (§ 16 zweiter Satz) er bei deren Ausarbeitung benützt hat. 

§ 14. Der Prüfungswerber hat in den schriftlichen Arbeiten sämtliche 
Hilfsmittel (§ 16 zweiter Satz) anzuführen, die er bei der Ausarbeitung benützt 
hat, und gleichzeitig deren ausschließliche Benützung zu bestätigen. 

§ 16. Die schriftlichen Prüfungen können mehrere Prüfungswerber 
gleichzeitig ablegen; sie sind jedoch durch eine Aufsichtsperson so zu 
überwachen, daß jede Besprechung untereinander und mit außenstehenden 
Personen verhindert wird. Für jede Ausarbeitung sind die erforderlichen 
Hilfsmittel (Gesetzesausgaben, Entscheidungssammlungen, Literatur, jedoch 
keine Formbücher und Mustersammlungen) zur Verfügung zu stellen. Dem 
Prüfungswerber ist für die Reinschrift eine Schreibkraft beizustellen. 

§ 16. (1) Die schriftlichen Prüfungen können mehrere Prüfungswerber 
gleichzeitig ablegen; sie sind jedoch durch eine Aufsichtsperson so zu 
überwachen, daß jede Besprechung untereinander und mit außenstehenden 
Personen verhindert wird. Für jede Ausarbeitung sind die erforderlichen 
Hilfsmittel (Gesetzesausgaben, Entscheidungssammlungen, Literatur, jedoch 
keine Formbücher und Mustersammlungen) zur Verfügung zu stellen. Dem 
Prüfungswerber ist für die Reinschrift eine Schreibkraft beizustellen. 

 (2) Verwendet ein Prüfungswerber unerlaubte Hilfsmittel, bedient er sich bei 
der Ablegung der Prüfung unzulässiger Weise einer anderen Person oder liegt 
aus sonstigen Gründen eine vorgetäuschte Leistung vor, so ist die Prüfung nicht 
zu beurteilen oder deren bereits erfolgte Beurteilung im Nachhinein für ungültig 
zu erklären. Die nicht beurteilte oder in ihrer Beurteilung für ungültig erklärte 
Prüfung ist auf die Gesamtzahl der Prüfungsantritte (§ 25 Abs. 2) anzurechnen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2020 

 § 29. §§ 14 und 16 in der Fassung des Berufsrechts-Änderungsgesetzes 
2020, BGBl. I Nr. xx/xx, treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 6 

Änderung des Rechtsanwaltsprüfungsgesetzes 

§ 3. Die Rechtsanwaltsprüfung ist vor einem Senat der 
Rechtsanwaltsprüfungskommission abzulegen. Die 
Rechtsanwaltsprüfungskommissionen bestehen bei den Oberlandesgerichten für 
den jeweiligen Oberlandesgerichtssprengel. Ihr gehören an der Präsident des 
Oberlandesgerichts als Präses, der Vizepräsident des Oberlandesgerichts als sein 
Stellvertreter und als weitere Mitglieder (Prüfungskommissäre) die erforderliche, 
durch den Präses im Einvernehmen mit den beteiligten Rechtsanwaltskammern 
zu bestimmende Anzahl von zum Richteramt befähigten (§ 26 RStDG) und dem 
Aktivstand angehörenden Personen und die gleiche Anzahl von 
Rechtsanwälten.________________ 

§ 3. Die Rechtsanwaltsprüfung ist vor einem Senat der 
Rechtsanwaltsprüfungskommission abzulegen. Die 
Rechtsanwaltsprüfungskommissionen bestehen bei den Oberlandesgerichten für 
den jeweiligen Oberlandesgerichtssprengel. Ihr gehören der Präsident des 
Oberlandesgerichts als Präses, der Vizepräsident des Oberlandesgerichts als sein 
Stellvertreter und als weitere Mitglieder (Prüfungskommissäre) die erforderliche, 
durch den Präses im Einvernehmen mit den beteiligten Rechtsanwaltskammern 
zu bestimmende Anzahl von zum Richteramt befähigten (§ 26 RStDG) und dem 
Aktivstand angehörenden Personen sowie die gleiche Anzahl von Rechtsanwälten 
an.________________ 

§ 13. Bei der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungswerber auszuarbeiten: § 13. Bei der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungswerber auszuarbeiten: 

 1. …  1. … 

 2. Im Verwaltungsrecht (einschließlich des Abgabenrechts) eine 
Rechtsmittelschrift aufgrund eines Bescheides, eine Revision gegen eine 
Entscheidung eines Verwaltungsgerichts, eine Beschwerde nach Art. 144 
B-VG oder einen Parteiantrag nach Art. 139 Abs. 1 Z 4, Art. 139a, 
Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. d und Art. 140a B-VG. 

 2. Im Verwaltungsrecht (einschließlich des Abgabenrechts) eine 
Rechtsmittelschrift aufgrund eines Bescheides, eine Revision gegen eine 
Entscheidung eines Verwaltungsgerichts, eine Beschwerde nach Art. 144 
B-VG oder einen Antrag nach Art. 139 Abs. 1 Z 3 oder 4, Art. 139a, 
Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. c oder d und Art. 140a B-VG. 

 3. ...  3. ... 

§ 14. Der Prüfungswerber hat in den schriftlichen Arbeiten anzuführen, 
welche Hilfsmittel (§ 16 zweiter Satz) er bei deren Ausarbeitung benützt hat. 

§ 14. Der Prüfungswerber hat in den schriftlichen Arbeiten sämtliche 
Hilfsmittel (§ 16 zweiter Satz) anzuführen, die er bei der Ausarbeitung benützt 
hat, und gleichzeitig deren ausschließliche Benützung zu bestätigen. 

§ 16. Die schriftlichen Prüfungen können mehrere Prüfungswerber 
gleichzeitig ablegen; sie sind jedoch durch eine Aufsichtsperson so zu 
überwachen, daß jede Besprechung untereinander und mit außenstehenden 
Personen verhindert wird. Für jede Ausarbeitung sind die erforderlichen 
Hilfsmittel (Gesetzesausgaben, Entscheidungssammlungen, Literatur) zur 
Verfügung zu stellen. Dem Prüfungswerber ist für die Reinschrift eine 

§ 16. (1) Die schriftlichen Prüfungen können mehrere Prüfungswerber 
gleichzeitig ablegen; sie sind jedoch durch eine Aufsichtsperson so zu 
überwachen, daß jede Besprechung untereinander und mit außenstehenden 
Personen verhindert wird. Für jede Ausarbeitung sind die erforderlichen 
Hilfsmittel (Gesetzesausgaben, Entscheidungssammlungen, Literatur) zur 
Verfügung zu stellen. Dem Prüfungswerber ist für die Reinschrift eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Schreibkraft beizustellen. Schreibkraft beizustellen. 

 (2) Verwendet ein Prüfungswerber unerlaubte Hilfsmittel, bedient er sich bei 
der Ablegung der Prüfung unzulässiger Weise einer anderen Person oder liegt 
aus sonstigen Gründen eine vorgetäuschte Leistung vor, so ist die Prüfung nicht 
zu beurteilen oder deren bereits erfolgte Beurteilung im Nachhinein für ungültig 
zu erklären. Die nicht beurteilte oder in ihrer Beurteilung für ungültig erklärte 
Prüfung ist auf die Gesamtzahl der Prüfungsantritte (§ 25 Abs. 2) anzurechnen. 

§ 18. Die mündlichen Prüfungen finden nicht vor Ablauf einer Frist von zwei 
Wochen nach den jeweiligen schriftlichen Prüfungen vor dem Prüfungssenat statt. 
Die mündlichen Prüfungen dürfen für höchstens zwei Prüfungswerber gemeinsam 
abgehalten werden. Die mündlichen Prüfungen sollen für jeden Kandidaten 
jeweils etwa zwei Stunden dauern. 

§ 18. Die mündlichen Prüfungen finden nicht vor Ablauf einer Frist von drei 
Wochen nach den jeweiligen schriftlichen Prüfungen vor dem Prüfungssenat statt. 
Die mündlichen Prüfungen dürfen für höchstens zwei Prüfungswerber gemeinsam 
abgehalten werden. Die mündlichen Prüfungen sollen für jeden Kandidaten 
jeweils etwa zwei Stunden dauern. 

§ 24. Der Prüfungssenat entscheidet mit Stimmenmehrheit. Die 
Rechtsanwälte stimmen (der Jüngere vor dem Älteren) vor den richterlichen 
Prüfungskommissären; der Vorsitzende stimmt als letzter ab. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

§ 24. Der Prüfungssenat entscheidet mit Stimmenmehrheit. Die 
Rechtsanwälte stimmen (der Jüngere vor dem Älteren) vor den richterlichen 
Prüfungskommissären, der Vorsitzende stimmt als letzter ab. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

§ 25. (1) Hat der Prüfungswerber die Prüfung nicht bestanden, so hat der 
Prüfungssenat einen Zeitraum von wenigstens drei und höchstens zwölf Monaten 
zu bestimmen, vor dessen Ablauf der Prüfungswerber nicht erneut die Zulassung 
zur Prüfung beantragen kann. 

§ 25. (1) Hat der Prüfungswerber die Prüfung nicht bestanden, so hat der 
Prüfungssenat einen Zeitraum von wenigstens drei und höchstens zwölf Monaten 
zu bestimmen, vor dessen Ablauf der Prüfungswerber nicht erneut zur Prüfung 
antreten kann. 

(2) … (2) … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2017 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2017 

§ 29. §§ 3, 4, 11, 13 und 24 in der Fassung des Berufsrechts-
Änderungsgesetzes 2016, BGBl. I Nr. 10/2017, treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft. 

§ 29. (1) §§ 3, 4, 11, 13 und 24 in der Fassung des Berufsrechts-
Änderungsgesetzes 2016, BGBl. I Nr. 10/2017, treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft. 

 (2) §§ 3, 13, 14, 16, 18, 24 und 25 in der Fassung des Berufsrechts-
Änderungsgesetzes 2020, BGBl. I Nr. xx/xx, treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
§ 18 in der Fassung des Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2020 ist anzuwenden, 
wenn der Antrag auf Zulassung zur Prüfung nach dem 31. Dezember 2019 bei der 
Prüfungskommission eingebracht wird. § 25 in der Fassung des Berufsrechts-
Änderungsgesetzes 2020 ist anzuwenden, wenn die nicht bestandene Prüfung 
nach dem 31. Dezember 2019 abgelegt worden ist. 
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Artikel 7 

Änderung des Rechtsanwaltstarifgesetzes 

Bemessungsgrundlage Bemessungsgrundlage 

§ 10. Der Gegenstand ist zu bewerten: § 10. Der Gegenstand ist zu bewerten: 
 1. in Streitigkeiten über Besitzstörungsklagen  ........  .............. mit 580 Euro;  1. in Streitigkeiten über Besitzstörungsklagen  .........  ............. mit 800 Euro; 

 2. und 3. …  2. und 3. … 
 4. a) in Ehesachen  ...................................................  ........... mit 4 360 Euro,  4. a) in Ehesachen  ....................................................  .......... mit 6 000 Euro, 
 b) in Streitigkeiten über die eheliche Abstammung und in 

Streitigkeiten über die Vaterschaft zu einem unehelichen 
Kind  ................................................................  ........... mit 1 740 Euro; 

 b) in Streitigkeiten über die eheliche Abstammung und in 
Streitigkeiten über die Vaterschaft zu einem unehelichen 
Kind  .................................................................  .......... mit 2 400 Euro; 

der Streitwert der mit Streitigkeiten nach lit. a und b verbundenen 
vermögensrechtlichen Ansprüche ist hinzuzurechnen; 

der Streitwert der mit Streitigkeiten nach lit. a und b verbundenen 
vermögensrechtlichen Ansprüche ist hinzuzurechnen; 

 5. in Sachen des Firmenbuchs, falls aus dem Antrag kein anderer Wert 
hervorgeht, mit dem Geschäftskapital, mindestens aber mit folgenden 
Beträgen: 

 5. in Sachen des Firmenbuchs, falls aus dem Antrag kein anderer Wert 
hervorgeht, mit dem Geschäftskapital, mindestens aber mit folgenden 
Beträgen: 

 a) bei Einzelfirmen  ..............................................  ........... mit 2 180 Euro,  a) bei Einzelfirmen  ...............................................  .......... mit 3 000 Euro, 
 b) und c) …  b) und c) … 
 d) bei anderen Gesellschaften und bei Genossenschaften  ........................  mit 14 530 Euro;  d) bei anderen Gesellschaften und bei Genossenschaften  ........................  mit 15 000 Euro; 

bei Anträgen auf Eintragung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf der 
Grundlage einer die Voraussetzungen des § 5 Abs. 8 dritter Satz NTG erfüllenden 
Erklärung ist der Gegenstand mit 1 000 Euro zu bewerten. 

bei Anträgen auf Eintragung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf der 
Grundlage einer die Voraussetzungen des § 5 Abs. 8 dritter Satz NTG erfüllenden 
Erklärung ist der Gegenstand mit 1 000 Euro zu bewerten. 

 6. in Streitigkeiten über Klagen nach § 1330 ABGB, soweit der Gegenstand 
nicht aus einem Geldbetrag besteht, 

 6. in Streitigkeiten über Klagen nach § 1330 ABGB, soweit der Gegenstand 
nicht aus einem Geldbetrag besteht, 

 a) wenn die Behauptung in einem Medium (§ 1 Z 1 
Mediengesetz) verbreitet wurde, höchstens  ....  ......... mit 19 620 Euro, 

 a) wenn die Behauptung in einem Medium (§ 1 Z 1 
Mediengesetz) verbreitet wurde, höchstens  .....  ........ mit 21 000 Euro, 

 b) ansonsten höchstens  ........................................  ........... mit 8 720 Euro;  b) ansonsten höchstens  .........................................  ........ mit 11 000 Euro; 
 6a. in Arbeitsrechtssachen nach § 54 Abs. 1 ASGG höchstens  ......................  mit 21 800 Euro;  6a. in Arbeitsrechtssachen nach § 54 Abs. 1 ASGG höchstens  .....................  mit 24 000 Euro; 
 6b. …  6b. … 

 7. in Strafsachen über eine Privatanklage  7. in Strafsachen über eine Privatanklage 
 a) wegen Vergehen, die in die Zuständigkeit der 

Bezirksgerichte fallen  .....................................  ........... mit 4 360 Euro, 
 a) wegen Vergehen, die in die Zuständigkeit der 

Bezirksgerichte fallen  ......................................  .......... mit 6 000 Euro, 
 b) wegen sonstiger Vergehen  ..............................  ........... mit 8 720 Euro;  b) wegen sonstiger Vergehen  ...............................  ........ mit 11 000 Euro; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 8. in strafgerichtlichen Verfahren über Anträge nach dem 

Mediengesetz (Tarifpost 4 Abschnitt I Z 2)  .........  ........... mit 8 720 Euro; 
 8. in strafgerichtlichen Verfahren über Anträge nach dem 

Mediengesetz (Tarifpost 4 Abschnitt I Z 2)  .........  ........ mit 11 000 Euro; 

 9. in Strafsachen für die Vertretung von Privatbeteiligten:  9. in Strafsachen für die Vertretung von Privatbeteiligten: 
 a) wegen Vergehen, die in die Zuständigkeit der 

Bezirksgerichte fallen  .....................................  ........... mit 2 180 Euro, 
 a) wegen Vergehen, die in die Zuständigkeit der 

Bezirksgerichte fallen  ......................................  .......... mit 3 000 Euro, 
 b) wegen anderer Vergehen und wegen Verbrechen  ................................  mit 4 360 Euro.  b) wegen anderer Vergehen und wegen Verbrechen  ................................  mit 6 000 Euro. 

§ 12. (1) bis (3) … § 12. (1) bis (3) … 

(4) Wird das Begehren auf Nebengebühren eingeschränkt, so sind folgende 
Streitwerte oder Verfahrenswerte, jedoch nie mehr als die Hälfte des 
ursprünglichen Wertes, anzunehmen: 

(4) Wird das Begehren auf Nebengebühren eingeschränkt, so sind folgende 
Streitwerte oder Verfahrenswerte, jedoch nie mehr als die Hälfte des 
ursprünglichen Wertes, anzunehmen: 

 a) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Senat zu 
entscheiden sind, ..............................................  ................. 1 450 Euro, 

 a) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Senat zu 
entscheiden  .............................................. sind, ................ 2 000 Euro, 

 b) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom 
Einzelrichter zu entscheiden sind, ....................  .................... 730 Euro, 

 b) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom 
Einzelrichter zu entscheiden sind, .....................  ................ 1 000 Euro, 

 c) in Rechtssachen vor dem Bezirksgericht  ........  .................... 150 Euro.  c) in Rechtssachen vor dem Bezirksgericht  .........  ................... 200 Euro. 

Das Gleiche gilt, wenn das Begehren Das Gleiche gilt, wenn das Begehren 
 a) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Senat zu 

entscheiden sind, auf weniger als  ....................  ................. 1 450 Euro, 
 a) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Senat zu 

entscheiden sind, auf weniger als  .....................  ................ 2 000 Euro, 
 b) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom 

Einzelrichter zu entscheiden sind, auf weniger als  ...............................  730 Euro, 
 b) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom 

Einzelrichter zu entscheiden sind, auf weniger als  ..............................  1 000 Euro, 
 c) in Rechtssachen vor dem Bezirksgericht auf weniger als  ....................  150 Euro  c) in Rechtssachen vor dem Bezirksgericht auf weniger als  ....................  200 Euro 

eingeschränkt wird. eingeschränkt wird. 

§ 14. Läßt sich die Bemessungsgrundlage nicht nach den vorhergehenden 
Bestimmungen ermitteln, so sind folgende Werte zugrunde zu legen: 

§ 14. Läßt sich die Bemessungsgrundlage nicht nach den vorhergehenden 
Bestimmungen ermitteln, so sind folgende Werte zugrunde zu legen: 

 a) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Senat zu 
entscheiden sind,  .............................................  ............... 21 800 Euro, 

 a) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Senat zu 
entscheiden sind,  ..............................................  .............. 24 000 Euro, 

 b) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom 
Einzelrichter zu entscheiden sind,  ...................  ................. 7 270 Euro, 

 b) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom 
Einzelrichter zu entscheiden sind,  ....................  .............. 10 000 Euro, 

 c) in Rechtssachen vor dem Bezirksgericht  ........  .................... 730 Euro.  c) in Rechtssachen vor dem Bezirksgericht  .........  ................ 1 000 Euro. 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2017 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2017 

§ 26a. §§ 10 und 23 Abs. 5 sowie die Tarifposten 1 und 3 C in der Fassung 
des Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2016, BGBl. I Nr. 10/2017, treten mit 
1. Jänner 2017 in Kraft. Die Tarifposten 1 und 3 C in der Fassung des 
Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2016 sind auf Leistungen anzuwenden, die nach 

§ 26a. (1) §§ 10 und 23 Abs. 5 sowie die Tarifposten 1 und 3 C in der 
Fassung des Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2016, BGBl. I Nr. 10/2017, treten 
mit 1. Jänner 2017 in Kraft. Die Tarifposten 1 und 3 C in der Fassung des 
Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2016 sind auf Leistungen anzuwenden, die nach 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
dem 31. Dezember 2016 erbracht werden. dem 31. Dezember 2016 erbracht werden. 

 (2) § 10, § 12, § 14 und die Tarifpost 3 B in der Fassung des Berufsrechts-
Änderungsgesetzes 2020, BGBl. I Nr. xx/xx, treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
§ 10, § 12 und § 14 in der Fassung des Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2020 
sind auf Leistungen der Rechtsanwälte anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2019 bewirkt werden. 

Tarifpost 3 B Tarifpost 3 B 

I. … I. … 

Ia. für Schriftsätze nach § 473a ZPO die Hälfte der in der Abschnitt I 
festgesetzten Entlohnung; 

Ia. für Schriftsätze nach § 473a ZPO die Hälfte der in Abschnitt I festgesetzten 
Entlohnung; 

II. … II. … 
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